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1 Direktion und Generalsekretariat 
— 
Staatsrat, Direktor: Didier Castella 

Generalsekretäre: Peter Maeder und Samuel Russier 

 

1.1 Tätigkeit des Generalsekretariats 
1.1.1 Allgemeine Tätigkeiten 

Der Zuständigkeitsbereich der Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft (ILFD) umfasst: 

> die institutionellen Angelegenheiten (Verfassung, Sprachenpolitik, Beziehungen zwischen den Kirchen und dem 
Staat, politische Rechte); 

> die Einbürgerungen und den Zivilstandsdienst; 
> die Oberämter; 
> die Gemeinden; 
> die Landwirtschaft und den Rebbau; 
> den beruflichen Unterricht auf dem Gebiet der Landwirtschaft, der Lebensmitteltechnologie, der Forstwirtschaft 

und der Hauswirtschaft; 
> die Bodenverbesserungen; 
> das Veterinärwesen, die Lebensmittelkontrolle, die Kontrolle gefährlicher Stoffe und Zubereitungen und den 

Tierschutz; 
> die Nutztierversicherung; 
> den Wald, die Schutzmassnahmen gegen Naturkatastrophen und das Wild; 
> die Staatsreben. 

In seiner Funktion als Stabsstelle unterstützt das Generalsekretariat die Direktion, indem es an der 
Entscheidungsfindung und der Umsetzung verschiedener Projekte mitwirkt. Es prüft für den Staatsrat, Direktor, 
Projekte, die dem Staatsrat unterbreitet werden, namentlich solche aus Zuständigkeitsbereichen anderer Direktionen. 

Das Generalsekretariat verfolgt und begleitet auch die Digitalisierungsprojekte der Ämter, z. B. die Angebote der 
kurzzeitigen Fischereipatente über den virtuellen Schalter oder der elektronischen öffentlichen Zivilstandsurkunden. 

1.1.2 Institutionelle Angelegenheiten, Gemeinden, Zivilstandswesen und Einbürgerungen 

1.1.2.1 Gemeinden 

Das Projekt eines Zusammenschlusses der bernischen Gemeinde Clavaleyres mit der freiburgischen Gemeinde 
Murten, das die erste Änderung des Kantonsgebiets seit über zweihundert Jahren vorsieht, hat 2019 umfangreiche 
Arbeiten notwendig gemacht. Das interkantonale Konkordat über die Gebietsänderung des Kantons Freiburg wurde 
vom Staatsrat (12. März) und anschliessend vom Grossen Rat genehmigt. Es wird den Berner und Freiburger 
Stimmberechtigten am 9. Februar 2020 zur Abstimmung unterbreitet. 

Ebenfalls im Bereich der Gemeindezusammenschlüsse wurde die ILFD über den Fortschritt mehrerer Vorhaben auf 
dem neuesten Stand gehalten. Eines dieser Projekte ist jenes von Tafers, das die Sensler Gemeinden Alterswil, 
St. Antoni und Tafers umfasst, deren Stimmberechtigte (7554 Einwohnerinnen und Einwohner) am 19. Mai die 
Vereinbarung angenommen haben. Ein weiteres Projekt ist das von Prez (Corserey, Noréaz und Prez-vers-Noréaz), 
das am 10. Februar vom Volk angenommen wurde (2226 Einwohnerinnen und Einwohner). 

Die ILFD begleitete weiterhin die Arbeiten der konstituierenden Versammlung Grossfreiburgs, die dem Staatsrat bis 
2020 einen Fusionsvereinbarungsentwurf vorlegen muss. Im Jahr 2019 konnten viele wichtige Schritte getan werden, 
unter anderem wurden die Ergebnisse der Arbeiten der Arbeitsgruppen der konstituierenden Versammlung in die 
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Vernehmlassung gegeben (Mai und Juni 2019) und der Lenkungsausschuss der konstituierenden Versammlung hat 
im Juli ein Gesuch um eine zusätzliche Finanzhilfe eingereicht. Der Staatsrat trat auf diese zusätzliche Finanzhilfe auf 
Antrag der ILFD grundsätzlich ein und ersuchte den Grossen Rat anhand eines Berichts, den er ihm im Dezember 
überwies, um eine Abstimmung über eine solche Hilfe. Zudem sprach der Direktor am 26. September vor der 
konstituierenden Versammlung, um ihr die Unterstützung der Regierung am Fusionsprozess zu übermitteln. Ein 
Entwurf mit Gesetzesänderungen, die dazu dienen sollen, einige von der konstituierenden Versammlung festgestellte 
Hindernisse zu beseitigen, wurde im Herbst in die Vernehmlassung gegeben. Er dürfte im ersten Quartal 2020 dem 
Parlament überwiesen werden. 

Die ILFD hat in enger Zusammenarbeit mit dem Freiburger Gemeindeverband einen Massnahmenkatalog erarbeitet, 
um die Gemeindebehörden zu unterstützen. Diese Arbeiten, deren Ergebnisse den Medien im Dezember präsentiert 
wurden, sind die Antwort auf eine bedeutende Zunahme der Anzahl Rücktritte innerhalb der Gemeindeexekutiven im 
Verlauf der Legislaturperiode und die zunehmenden Spannungssituationen in bestimmten Gemeinderäten, welche die 
Oberamtmänner zur Eröffnung von Administrativuntersuchungen veranlassen. Auch wenn die allermeisten 
Gemeinden hervorragend funktionieren, schien es angebracht, Instrumente anzubieten, um die Gemeinde- und 
Generalräte im Rahmen ihres Mandats zu unterstützen. Die gewählten Massnahmen (Ausbildung, Mentoring …) 
basieren auf Freiwilligkeit, um die Gemeindeautonomie zu wahren. 

Die Organisation des Projekts zur Aufgabenentflechtung zwischen Staat und Gemeinden (DETTEC) hat ihre 
Arbeiten fortgesetzt und konzentrierte sich 2019 auf die Finanzierung der Pflegeheime, den letzten Bereich des 
1. Pakets. Die Folgen der Reform der Ergänzungsleistungen des Bundes und der verschiedenen Varianten, die im 
Rahmen des Projekts DETTEC geprüft wurden, machten umfangreiche Arbeiten notwendig, die vor allem durch die 
Ämter der Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) ausgeführt wurden. 

1.1.2.2 Territoriale Gliederung und Agglomerationen 

2018 wollte die ILFD grundsätzliche Überlegungen zur Governance der regionalen Ebene anstellen. Der Begriff 
«Region», der in der freiburgischen Gesetzgebung sehr präsent ist, wurde nie genau definiert, und es wurden keine 
klaren Regeln im Bereich Governance und Demokratie festgelegt. Daher hat die ILFD einer Professorin und einem 
Professor der Universität Neuenburg das Mandat erteilt, die wichtigsten Governance-Modelle aufzuzeigen. Sie 
reichten ihren Bericht im Herbst 2019 ein. 2020 wird eine Projektorganisation eingesetzt, um diese Arbeiten 
fortzuführen und zu konkretisieren. Gleichzeitig wurde die Direktion in die laufende Analyse der Gerichtsbehörden 
einbezogen und finanzierte ein zusätzliches Modul bezüglich der Rechtsprechungsaufgaben der Oberamtmänner. 

Parallel dazu wurde die Überarbeitung der Aufgaben der Oberamtspersonen fortgeführt, mit der Erfassung der 
überholten oder unnötigen Gesetzesbestimmungen, deren Änderung die Rolle der Oberamtspersonen klären oder ihre 
Aufgaben verringern könnte. Ein Erlassentwurf muss dem Grossen Rat im ersten Halbjahr 2020 unterbreitet werden. 

Die Revision des Gesetzes über die Agglomerationen (AggG) aufgrund des Fusionsvorhabens von Grossfreiburg und 
der nationalen Regeln zur Finanzierung von Agglomerationsprogrammen, wurde im Sommer in die Vernehmlassung 
gegeben. Der endgültige Entwurf wird Anfang 2020 vorliegen. Im Übrigen hat die ILFD in Zusammenarbeit mit der 
RUBD die Arbeiten im Hinblick auf die Schaffung einer interkantonalen Agglomeration Rivelac begleitet, die 
Gemeinden des Vivisbachbezirks und der Waadtländer Riviera, darunter Vevey und Montreux, umfasst. Im 
November wurde eine interkantonale Vereinbarung dazu unterzeichnet, um dieser zukünftigen Agglomeration eine 
rechtliche Form zu geben. Der Direktor gehört ebenso wie seine Waadtländer Amtskollegin dem 
Steuerungsausschuss dieser Struktur an. 

1.1.2.3 Politischen Rechte und Beziehungen zwischen den Kirchen und dem Staat 

2019 wurde der Vorentwurf des Gesetzes über die Transparenz bei der Politikfinanzierung (PolFiG) in die 
Vernehmlassung gegeben. Das Dossier dürfte grundsätzlich Mitte 2020 vom Grossen Rat abgeschlossen werden. Der 
Bericht zum Postulat von Grossrat Christian Ducotterd wurde dem Grossen Rat im Herbst 2019 überwiesen. Darin 
schlug der Staatsrat namentlich vor, die kantonale Gesetzgebung über die Beziehungen zwischen den Kirchen und 
dem Staat so bald wie möglich anzupassen (vgl. [Bericht des IAEZA]). 



 

9 

1.1.3 Landwirtschaft, Ernährung, Wald, Wild und Fischerei 

Am 24. Mai präsentierte die Direktion den Landwirtschaftsbericht 2019 der Öffentlichkeit. Dieser Bericht orientiert 
sich an folgender Vision des Staatsrats: «Die freiburgische Landwirtschaft ist professionell, leistungsstark, nachhaltig 
sowie umwelt- und tierfreundlich. Der Kanton Freiburg ist Schweizer Leader im Nahrungsmittelsektor». Er umfasst 
die Strategie sowie die Ziele und Massnahmen des Staatsrats für die nächsten vier Jahre. Gegliedert in sieben 
strategische Achsen gibt er einen umfassenden Einblick in die aktuelle Situation der Freiburger Landwirtschaft und 
die vom Kanton umgesetzten und geplanten Massnahmen. 

1.1.3.1 Campus Grangeneuve – Posieux 

Die Entwicklung des Campus Grangeneuve – Posieux war, wie schon im Vorjahr, ein zentrales Thema der Direktion. 
Mehrere kantonale Bauprojekte konnten vorangetrieben werden. Der Spatenstich für den neuen Schulbauernhof im 
August war zweifellos ein Höhepunkt nach mehreren Jahren Planungsarbeit. Die Detailplanung des zentralen 
Forschungscampus von Agroscope in Posieux konnte ebenfalls vorangetrieben werden. Grangeneuve und Agroscope 
sind gewillt, ein Maximum an Synergien zu nutzen. So besteht die Absicht, einen gemeinsamen Schweinestall zu 
realisieren, die Viehbestände der Betriebe Agroscope Posieux, Grangeneuve und Sorens sollen gemeinsam für 
Versuchstätigkeiten genutzt werden und auch der Betrieb Bellechasse soll in die Überlegungen integriert werden. Auf 
politischer Ebene wurde die Entwicklung des Dossiers Agroscope in enger Zusammenarbeit mit den eidgenössischen 
Parlamentariern des Kantons verfolgt. 

1.1.3.2 Lebensmittelstrategie 

Ein zweiter Schwerpunkt war die Erarbeitung einer Strategie für den Lebensmittelsektor gemeinsam mit der 
Volkswirtschaftsdirektion (VWD). Diese soll dem Staatsrat Mitte 2020 vorgelegt werden. Damit antwortet der 
Staatsrat auf den im Regierungsprogramm geäusserten Willen, im Lebensmittelsektor in der Schweiz führend werden 
zu wollen. Der Campus Grangeneuve – Posieux mit seiner Kompetenz in den Bereichen Forschung, Ausbildung und 
Beratung ist ein wichtiges Element der Lebensmittelstrategie. Teil dieser Strategie ist auch die Entwicklung des 
Standortes AgriCo in St. Aubin. Die VWD und die ILFD arbeiten auch hier eng zusammen, um die Inwertsetzung der 
Flächen und Infrastrukturen in der Aktivitätszone und der Flächen in der Landwirtschaftszone optimal zu 
koordinieren. Am 16. Oktober wurde der Standort AgriCo anlässlich einer gemeinsamen Medienorientierung der 
VWD und der ILFD lanciert. 

1.1.3.3 Regionale Landwirtschaftsstrategie 

Die Agrarpolitik ab 2022 (AP 22+) beschäftigte die ILFD 2019 vor allem mit dem Start des Pilotprojekts zur 
Umsetzung von Regionalen Landwirtschaftsstrategien RLS. Bis Ende 2020 erarbeiten das Landwirtschaftsamt 
zusammen mit dem Kanton Waadt ein interkantonales Pilotprojekt – eines von sechs Projekten in der ganzen 
Schweiz. Damit wollen der Kanton Freiburg und der Kanton Waadt Einfluss nehmen auf die definitive Ausgestaltung 
der RLS, die voraussichtlich eine wesentliche Neuerung der AP 22+ sein wird. Die Botschaft zur AP 22+ kommt im 
Frühling 2020 ins Bundesparlament und wird mit Spannung erwartet. Der Landwirtschaftsbericht mit seiner Vision 
einer professionellen, leistungsstarken, nachhaltigen sowie umwelt- und tierfreundlichen Freiburger Landwirtschaft 
soll unseren Freiburger Parlamentariern als Richtschnur dienen für die anstehenden Diskussionen im Parlament. 

1.1.3.4 Anlaufstelle für Landwirtschaftsbetriebe in Schwierigkeiten 

In Anbetracht der zunehmenden Herausforderungen für die Landwirtschaftsbetriebe hat Freiburg sein Dispositiv für 
die Begleitung von Betrieben in schwierigen Situationen verstärkt. Insbesondere soll ein Netz von Brückenpersonen 
und Mentoren die Betroffenen unterstützend begleiten. 

1.1.3.5 Trinkwasser 

Obwohl die beiden eidgenössischen Initiativen «für sauberes Trinkwasser» und für «eine Landwirtschaft ohne 
Pestizide» voraussichtlich erst im November 2020 zur Abstimmung gelangen, war sauberes Trinkwasser schon 2019 
ein sensibles Thema. Eine Studie der Konferenz der Kantonschemiker über die Trinkwasserqualität und eine Studie 
des Bundesamts für Umwelt über die Belastung des Grund- und Oberflächenwassers mit Pestiziden hat auch im 
Hinblick auf die Trinkwasserinitiativen viel Beachtung erhalten. Im Kanton Freiburg hat das Amt für 
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Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in einer Trinkwasserfassung eine Überschreitung des Grenzwertes von 
Chlorothalonil festgestellt. 2020 ist im Kanton eine grössere Analysekampagne geplant. Zudem setzt Freiburg 
weiterhin auf eine nachhaltige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit seinem Aktionsplan Pflanzenschutzmittel. 

1.1.3.6 Ausweitung der Kompetenzen des WNA 

Per 1. April 2019 wurde die Integration des ehemaligen Amts für Natur und Landschaft ins neue Amt für Wald und 
Natur vollzogen. Damit verbreitert sich die Themenvielfalt der Direktion. Die zahlreichen parlamentarischen 
Interventionen zum Thema Klimawandel und Biodiversität liegen neu auch im Verantwortungsbereich der Direktion. 
Eine kantonale Strategie für die Biodiversität soll 2020 erarbeitet werden. Die Land- und Waldwirtschaft sind auch 
sehr direkt vom Klimawandel betroffen. Die verschiedenen Ämter der ILFD haben sich entsprechend auch 
eingebracht in die laufenden Arbeiten für den kantonalen Klimaaktionsplan.  

1.1.3.7 20 Jahre Lothar 

An Weihnachten 1999 fegte der Sturm Lothar über die Freiburger Wälder und hat über 1,4 Millionen m3 Holz gefällt. 
Das Amt für Wald und Natur hat 20 Jahre danach mit verschiedenen öffentlichen Anlässen auf die Auswirkungen 
von Lothar aufmerksam gemacht. Neben dem ökonomischen Schaden hat Lothar für die Waldbiodiversität durchaus 
auch positive Auswirkungen gehabt. 

1.1.3.8 Fischerei 

Medial am meisten Echo erhielten zwei Themen im Zusammenhang mit der Fischerei. Seit zwei Jahren nehmen die 
Fischbestände und damit die Fangquoten der Berufsfischer im Neuenburgersee aus mehreren Gründen 
(Wassertemperatur, Mangel an Nahrung, Wasserqualität, Räuber) drastisch ab. Hauptursache ist aus Sicht der 
Berufsfischer der Kormoran, der seit einigen Jahren am Neuenburgersee heimisch ist. Zusammen mit den Kantonen 
Waadt und Neuenburg hat der Staatsrat Regulationsmassnahmen beschlossen, namentlich durch die Öffnung der Jagd 
auf Kormorane für Fischer und Jäger. Der Grosse Rat hat parallel dazu einem Mandat Folge geleistet, welches die 
Unterstützung der Berufsfischer fordert, bis entweder der Bund eine Lösung anbietet oder sich die Situation bei den 
Fischbeständen wieder normalisiert. Die ILFD wird nun dem Staatsrat rasch eine Lösung vorschlagen. 

Im November hat der Staatsrat entschieden, die 2016 neu erbaute, jedoch nie funktionstüchtige Fischzuchtanlage 
nicht mehr instand zu setzen und stattdessen mit den Kantonen Waadt und Neuenburg die in Colombier bestehende 
Fischzuchtanlage interkantonal zu betreiben. Eine gemeinsame Analyse der drei Kantone Waadt, Neuenburg und 
Freiburg hat ergeben, dass ein einziger Standort sämtliche Bedürfnisse abdecken kann, und dies zu wesentlich 
geringeren Kosten. Dieser Entscheid hat vor allem Fragen aufgeworfen bezüglich der Verantwortung für die 
Realisierung des Bauprojekts. Die RUBD und die ILFD haben 2017 sowohl externe technische wie auch 
organisatorische Untersuchungen in Auftrag gegeben und dabei festgestellt, dass bei allen beteiligten Parteien ein 
Teil der Verantwortung für die fehlerhafte Realisation des Projekts zu finden ist. 

1.1.3.9 Konzentration der landwirtschaftlichen Aktivitäten auf dem Campus Grangeneuve 

Ende November hat die ILFD beschlossen, eine Annäherung von Grangeneuve und dem Landwirtschaftsamt zu 
prüfen, dies im Zuge der Strategie, die im Bereich Landwirtschaft und Natur tätigen Ämter der ILFD mittelfristig 
räumlich in Grangeneuve zu konzentrieren. Die Nutztierversicherungsanstalt SANIMA hat Mitte November bereits in 
Grangeneuve Quartier bezogen. Das Landwirtschaftsamt und das Amt für Wald und Natur werden je nach 
Verfügbarkeit von Büroflächen in den kommenden Jahren folgen.  

1.2 Interkantonale Zusammenarbeit 
1.2.1 Konferenz Kantonaler Landwirtschaftsdirektoren (LDK) 

Diese Konferenz hat 2019 dreimal getagt. Die LDK hat sich mit der eigenen Zukunft befasst. Ab 2020 soll sich die 
bisher im Nebenamt vom Amt für Landwirtschaft des Kantons Zug geführte Geschäftsstelle als eigenständige 
Geschäftsstelle im Haus der Kantone in Bern etablieren. 

Politische Schwerpunktthemen waren die Agrarpolitik 22+, die eidgenössischen Trinkwasserinitiativen und die 
geplanten Freihandelsabkommen mit Auswirkungen auf die Landwirtschaft. 
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1.2.2 Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft (KWL) 

Die Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft (KWL) hat 2019 zweimal getagt. Die wichtigsten behandelten 
Geschäfte waren ein Positionspapier «Wald und Klimawandel», die Wald- und Holzforschungs-Förderung und die 
Revision des Eidg. Jagdgesetzes. 

1.3 Streitsachen (Beschwerden/Entscheide während des Berichtsjahrs) 
Die ILFD beurteilt Beschwerden gegen Entscheide der ihr unterstellten Dienststellen, d. h. vor allem Entscheide 
des IAEZA, des LwA, des LSVW und des WNA. Sie beurteilt auch andere Beschwerden, für die sie gemäss Gesetz 
zuständig ist. 2019 (2018) wurden folgende Streitsachen behandelt: 

Art behandelt hängig 

Beschwerdeentscheide 23 (19)  16 (14) 

Haftpflichtfälle 0 (1) 4 (2) 

Ausstandsentscheide 15 (19) 3 (2) 

Erstinstanzliche oder Einspracheentscheide 11 (5) 4 (1) 

Aufsichtsbeschwerden 1 (0) 0 (1) 

Aufsicht BGV 320 (291) 0 (0) 

Personalwesen 1 (2) 2 (1) 

Verschiedenes 0 (1) 2 (0) 

1.4 Gesetzgebung  
1.4.1 Gesetze und Dekrete 

> Dekret 1 vom 27. März 2019 über die Einbürgerungen 
> Dekret vom 24.05.2019 zur Genehmigung des Zusammenschlusses der Gemeinden Clavaleyres und Murten 
> Gesetz vom 25.06.2019 über den Beitritt zum Gebietsänderungskonkordat über den Wechsel der bernischen 

Einwohnergemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg 
> Dekret vom 25.06.2019 zur Genehmigung des Zusammenschlusses der Gemeinden La Folliaz und Villaz-Saint-

Pierre 
> Dekret vom 25.06.2019 zur Genehmigung des Zusammenschlusses der Gemeinden Corserey, Noréaz und Prez-

vers-Noréaz 
> Dekret 2 vom 25. Juni 2019 über die Einbürgerungen 
> Dekret 3 vom 17. Oktober 2019 über die Einbürgerungen 
> Dekret 4 vom 17. Dezember 2019 über die Einbürgerungen 
> Dekret vom 17.12.2019 zur Genehmigung des Zusammenschlusses der Gemeinden Alterswil, St. Antoni und 

Tafers 

1.4.2 Verordnungen und Reglemente 

> Verordnung vom 19.03.2019 zur Änderung der Verordnung über die Prämien der Sanima und die Höchstbeträge 
des Schätzungswerts der versicherten Tiergattungen für die jährliche Versicherungsperiode 

> Verordnung vom 02.04.2019 zur Anpassung der kantonalen Gesetzgebung an die Neuorganisation der 
Verwaltung im Bereich Natur- und Landschaftsschutz 

> Verordnung vom 14.05.2019 über die Jagd auf das Wildschwein 
> Verordnung ILFD vom 05.06.2019 zur Änderung der Verordnung über die Sömmerungsbedingungen 
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> Verordnung vom 12.06.2019 über das Waldreservat Seiseflüe in den Gemeinden Ueberstorf, Heitenried und 
St. Antoni 

> Ausführungsreglement vom 27.06.2019 der Interkantonalen Kommission für die Fischerei im Neuenburgersee 
zum Konkordat über die Fischerei im Neuenburgersee in den Jahren 2019, 2020 und 2021 

> Verordnung ILFD vom 25.06.2019 über die Planung der Jagdsaison 2019 (PlanV 2019) 
> Verordnung vom 14.10.2019 über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHV) 
> Verordnung vom 24.09.2019 über den interkommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 (IFAV 2020) 

1.5 Dem Generalsekretariat zugewiesene Einheit 
1.5.1 Behörde für Grundstückverkehr 

Präsident: David Ecoffey  
1.5.1.1 Auftrag 

Die Behörde für Grundstückverkehr (BGV) ist in ihrer Eigenschaft als erstinstanzliche Verwaltungsbehörde mit der 
Anwendung des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) beauftragt. Zudem ist 
sie gemäss dem Ausführungsgesetz vom 24. Februar 1987 zum Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht 
(AGLPG) für Gesuche betreffend die Pachtdauer, die Bewilligung einer parzellenweisen Verpachtung des 
landwirtschaftlichen Gewerbes sowie Einsprachen gegen landwirtschaftliche Pachtzinse zuständig. 

Nach zwei turbulenten Jahren mit vielen Änderungen und Anpassungen war 2019 für die BGV ein Jahr zur 
Konsolidierung und Stabilisierung. Es gab keine Personalwechsel, weder im Sekretariat der BGV noch in der 
Kommission. So konnte der leichte Anstieg an Gesuchen und Entscheiden trotz diverser krankheits- oder 
unfallbedingter Absenzen absorbiert werden. Das Umfeld der BGV bleibt jedoch eine Herausforderung, sowohl im 
Hinblick auf die Agrarpolitik, als auch auf die Raumplanung.  
1.5.1.2 Tätigkeit 

Die der BGV unterbreiteten Dossiers wurden in 11 (11) Plenarsitzungen behandelt und waren Gegenstand von 479 
(468) Entscheiden. 

Bäuerliches Bodenrecht (BGBB) 

Die BGV hat 438 (435) Gesuche erfasst, davon betrafen: 

> 244 (235) die Bewilligung von Realteilungen (Art. 58 Abs. 1 BGBB), Zerstückelungen (Art. 58 Abs. 2 BGBB) 
und den Erwerb von landwirtschaftlichen Gewerben oder Grundstücken (Art. 60 BGBB); 

> 58 (76) die Unterstellung von Grundstücken in der Landwirtschaftszone unter das bäuerliche Bodenrecht; 
> 91 (85) die Festsetzung des höchstzulässigen Preises (Art. 66 BGBB); 
> 11 (6) eine Bewilligung zur Überschreitung der Belastungsgrenze (Art. 76 Abs. 2 BGBB); 
> 1 (0) die Schätzung des landwirtschaftlichen Ertragswerts; 
> 29 (26) die Feststellung von landwirtschaftlichem Gewerbe (Art. 7 BGBB); 
> 4 (7) diverse Themen.  

Landwirtschaftliche Pacht (LPG) 

Die BGV hat 48 (54) Gesuche erfasst, davon betrafen: 

> 12 (2) eine Verkürzung der Pachtdauer; 
> 7 (3) die Festsetzung des höchstzulässigen Pachtzinses;  
> 7 (7) die parzellenweise Verpachtung von landwirtschaftlichen Gewerben; 
> 9 (42) Genehmigungen des Pachtzinses von landwirtschaftlichen Gewerben; 
> 13 (0) Einsprachen des Amts für Landwirtschaft gegen den Pachtzins. 

In 1 (2) Fall wurde beim Kantonsgericht Beschwerde eingelegt. 
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1.6 Verwaltung der Staatsreben 
1.6.1.1 Auftrag und Leistungen  

Die Verwaltung der freiburgischen Staatsreben (VSR) ist zuständig für die technische, kommerzielle und 
administrative Verwaltung der beiden Rebgüter des Staates – die Domaine des Faverges im Lavaux und die 
Staatsreben im Vully. Die hauptsächliche Leistung der VSR ist der Verkauf und die Lieferung der Staatsweine. Zum 
Angebot gehört aber auch die Organisation von Degustationen und Anlässen auf dem Rebgut Faverges. 

1.6.1.2 Besondere Ereignisse 

2019 war geprägt vom Winzerfest in Vevey, welches nur einmal pro Generation stattfindet. 79 Winzer aus dem 
Lavaux wurden von der Weinbruderschaft Vevey für ihre Arbeit der letzten Jahre ausgezeichnet. Yvan Regamey, der 
in der 4. Generation seiner Familie auf der Domaine des Faverges tätig ist, erreichte den 9. Platz und verpasste damit 
die Goldmedaille, die den ersten 6 verleiht wird, nur knapp. Der auf Biowein spezialisierte Winzer und Kellermeister 
der Domaine, Gérald Vallélian, ist als einziger Bio Suisse-zertifizierter Winzer den Kontrollen der Bruderschaft 
unterstellt. Er belegte den 21. Rang und erhielt ebenfalls eine Silbermedaille. Beide Winzer dürfen stolz sein auf ihr 
Ergebnis. Die Weine der Domaine des Faverges waren im Pavillon des Kantons zu geniessen und erfreuten sich 
grosser Beliebtheit. 

Am 19. Juni erhielt der «Réserve du Conseil d’Etat 2017» am 1. Grand Prix des Vins Suisse Bio in der Kategorie 
Chasselas den 1. Preis. Der «Gamaret 2017» vom Vignoble de l’Etat im Vully erreichte in der Kategorie 
«Verschiedene Rotweine» ebenfalls eine Goldmedaille – ein schöner Erfolg für den ersten Jahrgang, der von 
Christian Vessaz vinifiziert wurde. 

Die erweiterte Machbarkeitsstudie für das Umbau- und Erweiterungsprojekt der Domaine des Faverges konnte Ende 
Jahr abgeschlossen werden. Es ist nun eine grundlegende Sanierung des Hauptgebäudes und des Winzerhauses 
vorgesehen. 2020 muss das Vorprojekt erarbeitet werden, damit der Grosse Rat Anfang 2021 über einen Kredit 
befinden kann. 

1.6.1.3 Absatzsituation und -förderung 

Der Verkaufsumsatz 2019 erreichte 1 652 575 Franken. Damit konnte der Verkauf gegenüber 2018 um 2 % gesteigert 
werden. Das ist angesichts des schwierigen Marktumfelds erfreulich, umso mehr, als 2019 aus dem Vignoble de 
l’Etat im Vully nur noch die Weine aus den 2,2 ha Reben zum Verkauf standen. 2018 waren noch Rotweine aus der 
Produktion 2017 vom Château de Mur im Verkauf. 

Auf der Domaine des Faverges wurden 83 Anlässe durchgeführt mit insgesamt 1620 Personen. Es handelt sich dabei 
um Gruppen, die die Domaine für eine Degustation besuchen oder die Räume für einen Anlass mieten. 

1.6.1.4 Ergebnisse der Weinlese  

Nach 2018 war 2019 bezüglich quantitativer Erträge zum zweiten Mal in Folge ein «normales» Jahr. Die Qualität ist 
ebenfalls vielversprechend. Nach einem eher späten Frühling und einer kurzen Trockenperiode im Juli gab es dann 
im August glücklicherweise die nötigen Niederschläge. Die Traubenernte konnte im Faverges Anfang Oktober bei 
besten Wetterbedingungen erfolgen. Im Vully litten einzelnen Parzellen im Juni und Juli unter leichtem Hagelschlag. 
Dies führte zu einer gestaffelten Ernte über rund drei Wochen. 

Domaine des Faverges:  
15,4 ha davon  
6,6 ha Bio Suisse zertifiziert 

 
2019 
(Liter) 

 
2018 
(Liter) 

2017 
(Liter) 

2016 
(Liter)  

2015 
(Liter) 

Domaine des Faverges –  
Chasselas 

80 005 68 476   59 773 64 061 37 910 

Domaine des Faverges –  
Rote Assemblage 

23 675 28 121 21 739 37 363 17 265 

Spezialitäten (Syrah, Pinot Noir, 
Merlot …) 

5 995 4 601 6 298 4 661 4 756 
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Rebberge im Vully: 
2,2 ha Etat de Fribourg  

2019 
(Liter) 

2018 
(Liter) 

2017 
(Liter) 

2016 
(Liter)  

2015  
(Liter) 

Etat de Fribourg –  
Chasselas 

7 700 10 168 3 600 9 000 11 150 

Etat de Fribourg –  
Freiburger 

900 533 - - - 

Etat de Fribourg –  
Pinot Noir 

1 700 2 674 1 000 2 900 2 305 

Etat de Fribourg –  
Gamaret 

1 150 1 865 1 600 2 500 2 200 

 

2 Amt für institutionelle Angelegenheiten, 
Einbürgerungen und Zivilstandswesen (IAEZA) 

— 
Amtsvorsteher: Christophe Maillard 

2.1 Besondere Ereignisse 
Neben der Konsolidierung der mit der vollständigen Reorganisation des Zivilstandswesens im Jahr 2016 eingeführten 
Prozesse war 2019 geprägt durch die Einführung einer grossen Neuheit im Zivilstandswesen im Oktober 2019, und 
zwar der Erstellung und Übermittlung von elektronischen Zivilstandsurkunden mit qualifizierter elektronischer 
Signatur anhand eines vollständig elektronischen Verfahrens. Diese «Schweizer Premiere» kam dank einer optimalen 
Zusammenarbeit des IAEZA mit dem ITA und dem Eidgenössischen Amt für das Zivilstandswesen zustande. 
Gemäss den ersten Einschätzungen entspricht diese neue Dienstleistung einem ausgewiesenen Bedürfnis. Das Amt 
hofft ausserdem, den Gemeinden und den Einbürgerungsbewerberinnen und -bewerbern in Zukunft eine eigentliche 
digitale Schnittstelle für die Einbürgerungsdossiers und ihre Übermittlung anbieten zu können. 

Zwei weitere grosse Herausforderungen haben das IAEZA im Jahr 2019 geprägt, nämlich einerseits der Umzug der 
Zentrale vom Boulevard de Pérolles an die Route des Arsenaux, in Freiburg, auf den 1. Dezember 2019, und 
andererseits die Zertifizierung des IAEZA mit dem Label für die Zweisprachigkeit durch das Forum für die 
Zweisprachigkeit im Oktober 2019. 

Im Bereich Einbürgerungen hatte das IAEZA 2019 Gelegenheit, den Gemeinden und den 
Einbürgerungskommissionen der Gemeinden Kurse zur neuen Gesetzgebung und zu den neuen 
Einbürgerungsverfahren zu erteilen. Das IAEZA konnte sich zudem mit den Vertretern der Gemeinden über die 
ersten Erfahrungen in Zusammenhang mit der neuen Bürgerrechtsgesetzgebung austauschen. Die neuen internen 
Weisungen im Bereich der Einbürgerungen wurden Anfang 2019 verabschiedet.  

2.2 Direktion und Verwaltung 
Das IAEZA nutzte den Umzug als Gelegenheit, um für seine Mitarbeitenden an der Route des Arsenaux 41 das 
einzurichten, was man als «Arbeitsplatz 4.0» bezeichnen könnte.  

Die Idee besteht darin, geteilte Arbeitsplätze in einladenden, halboffenen Räumen anzubieten. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verfügen zudem über Laptops. Dadurch soll die Bewegung und der Austausch gefördert werden, und 
die rasche und einfache Lösung von Fragen, die sich während des Berufsalltags stellen. Zur Förderung der 
Gesundheit der Mitarbeitenden und aus Respekt für die Umwelt verfügen die Angestellten nicht mehr über 
persönliche Drucker und können nur noch mit einem Badge in einer zentralen Druckstation ausdrucken. Dies fördert 
einerseits die Bewegung und andererseits wird damit die Anzahl ausgedruckter Dokumente drastisch gesenkt. 
Ebenfalls aus Gründen der Gesundheit sind die Arbeitsplätze grundsätzlich mit höhenverstellbaren Schreibtischen 
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ausgestattet. Auch die persönlichen Mülleimer wurden entfernt und, ganz im Sinne einer umweltbewussten Politik, 
durch Recyclingstationen ersetzt.  

Aus den gleichen Gründen, aber auch im Hinblick auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, prüft das 
IAEZA 2020 die Möglichkeit, Telearbeit einzuführen, wann immer es die Art der Aufgaben erlaubt. 

2.3 Institutionelle Angelegenheiten und Rechtsfragen 
2.3.1 Beziehung zwischen den Kirchen und dem Staat 

Das jährliche Treffen mit Vertretern aller muslimischen Vereine fand im Februar 2019 statt. Die Gespräche waren 
offen und konstruktiv und betrafen vor allem die fehlenden Grabfelder für Bestattungen nach muslimischem Ritus – 
eines der Hauptanliegen für im Kanton wohnhafte Personen muslimischen Glaubens.  

Der Bericht zum Postulat von Grossrat Christian Ducotterd «Überwachung von Moscheen und Imamen» wurde dem 
Grossen Rat im Herbst 2019 überwiesen. Darin schlägt der Staatsrat namentlich vor, die kantonale Gesetzgebung 
über die Beziehungen zwischen den Kirchen und dem Staat so rasch wie möglich anzupassen. Das Ziel besteht im 
Wesentlichen darin, die neu im Kanton Freiburg vertretenen Konfessionen besser zu berücksichtigen, um namentlich 
ihre Integration zu verbessern und die Gleichbehandlung aller Einwohnerinnen und Einwohner sicherzustellen, 
unabhängig von ihrer Konfession. 

Die kantonale Kommission für Fragen der Anstaltsseelsorge ist 2019 einmal zusammengetreten. An dieser Sitzung 
nahm sie Kenntnis von der Entwicklung der Anlaufstelle für Landwirtschaftsbetriebe in Schwierigkeiten, die von 
ihrem Verantwortlichen, Samuel Joray, vorgestellt wurde. Die Kommission zeigte sich offen für eine 
Zusammenarbeit mit der Anlaufstelle, sobald diese ihre genauen Bedürfnisse festgelegt haben wird. 

2.3.2 Politische Rechte 

Im Bereich der politischen Rechte wurden die gesetzgeberischen Arbeiten im Hinblick auf die Einführung des  
E-Votings anhand von entsprechenden Bestimmungen im Gesetz unterbrochen. Grund dafür sind Probleme beim 
Intrusionstest des E-Voting-Systems der Post. 

Der Vorentwurf des Ausführungsgesetzes zum neuen Verfassungsartikel 139a über die Transparenz bei der 
Finanzierung der Politik (PolFiG) und der erläuternde Bericht dazu wurden vollständig ausgearbeitet und im 
September 2019 in die Vernehmlassung gegeben. Das Dossier dürfte grundsätzlich Mitte 2020 vom Grossen Rat 
abgeschlossen werden. 

2.3.3 Jugendrat 

Der Jugendrat (JR) feierte im März 2019 sein 20-jähriges Bestehen mit einer Feier und einer Umfrage bei 
Jugendlichen zu ihren Wünschen für 2030. Der JR übernahm daraus die 4 folgenden Hauptwünsche:  

> den Staatskunde- und Wirtschaftsunterricht ausbauen und vermehrt Diskussionen und Debatten in den 
Orientierungsschulen und der Sekundarstufe 2 führen, damit die heutigen und zukünftigen Stimmbürger in 
Kenntnis der Sachlage abstimmen können; 

> Schülerräte in allen Orientierungsschulen und Schulen der Sekundarstufe 2 einsetzen, die Vorschläge zum 
Schulbetrieb einreichen können, die von der Schulleitung berücksichtigt werden; 

> Einführen an den Orientierungsschulen eines Kurses zur Prävention von Belästigungen und zu den Risiken in 
Zusammenhang mit der Nutzung von sozialen Netzwerken; 

> früher mit dem Unterricht der zweiten Amtssprache des Kantons beginnen. 

Der JR wird durch ein Co-Präsidium mit einem französisch- und einem deutschsprachigen Co-Präsidenten geführt. Er 
hat sich weiterhin auf bemerkenswerte Weise dafür eingesetzt, die Jugendlichen für die Wahrnehmung ihrer 
Bürgerrechte zu motivieren und ihr Interesse an der demokratischen Debatte zu wecken. Er führte zahlreiche 
Debatten an den Gymnasien und den Berufsfachschulen durch und organisierte ausserdem Diskussionsabende «Café 
discussion» zu aktuellen Themen in seinen Räumlichkeiten. Anlässlich der verschiedenen Abstimmungen hat er an 
allen Freiburger Schulen die Broschüre Abstimmungsinfo für Jugendliche vorbereitet und verteilt. 
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Dem Jugendrat gehören rund 20 deutsch- oder französischsprachige Lernende, Studierende und Angestellte aus fast 
allen Bezirken des Kantons an. Nach mehreren Jahren, in denen sie gut vertreten waren, verloren der See- und der 
Sensebezirk ihre Vertreter im Jugendrat aufgrund des Alters oder von Ausbildungen ausserhalb des Kantons oder im 
Ausland. Die Präsenz dieser beiden Bezirke soll im Jahr 2020 verstärkt werden. 

2.4 Bereich Zivilstandswesen 
Beim kantonalen Zivilstandsamt konnte 2019 die Harmonisierung und Konsolidierung der Arbeitsabläufe an den 
verschiedenen Standorten fortgesetzt werden, während gleichzeitig die Verteilung des Arbeitsvolumens (Verwaltung 
der eingehenden Anrufe, Verteilung der zu behandelnden Verfahren usw.) entsprechend der An- und Abwesenheiten 
an den sieben Standorten verbessert werden konnte. Dieses Verfahren wurde durch die Öffnung der Aufgaben der 
Zivilstandsbeamten auf Ebene des ganzen Kantons mittels der standortübergreifenden Dossier-Verwaltungs-Software 
des IAEZA und durch die Schaffung einer Telefonzentrale im Jahr 2016 möglich. Diese Vorgehensweise sollte es 
ermöglichen, die zahlreichen Pensionierungen von erfahrenen Zivilstandsbeamten abzufedern. 

Wie eingangs erwähnt, war das Jahr 2019 für das Zivilstandswesen geprägt durch die neue Möglichkeit, elektronische 
Zivilstandsurkunden mit qualifizierter elektronischer Signatur anhand eines vollständig elektronischen Verfahrens zu 
erstellen und zu übermitteln. 

2.4.1 Aufsichtsbehörde 

2019 hat die Aufsichtsbehörde die folgenden Dossiers behandelt:  

Zivilstandsurkunden mit Auslandbezug 2019 2018 

Bewilligung zur Einschreibung von Zivilstandsurkunden aus dem Ausland (Art. 23 der 
eidgenössischen Zivilstandsverordnung vom 28. April 2006, ZStV) 

1498 1407 

Mitteilungen von Zivilstandsmeldungen, die sich im Kanton ereigneten und Ausländer 
betreffen, an das Amt für Bevölkerung und Migration (Art. 28 des Ausführungsreglements 
zum Gesetz über den Zivilstandsdienst) 

2473 2693 

Überweisung von Zivilstandsdokumenten von im Ausland wohnhaften Schweizerinnen und 
Schweizern an das Eidgenössische Amt für das Zivilstandswesen 

0 10 

 

Eheschliessungen 2019 2018 

Prüfung der Akten für Eheschliessungsverfahren von Ausländerinnen und Ausländern aus 
Drittsaaten (Art. 16 ZStV) 

169 171 

Zurückgezogene Eheschliessungsverfahren 0 0 

 

Eingetragene Partnerschaften 2019 2018 

Prüfung der Akten im Hinblick auf eingetragene Partnerschaften 4 4 
Zurückgezogene Akten für eingetragene Partnerschaften 0 0 

 

Anerkennungen 2019 2018 

Prüfung der Dokumente bei Anerkennung von Kindern (Art. 11 und 16 ZStV) 96 108 
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Zivilstandsänderungen 2019 2018 

Berichtigungen, Streichungen und Ergänzungen in den Einzel- und den Familienregistern 
(Art. 43 ZGB und 29 ZStV) 

72 78 

Verschiedene Untersuchungen betreffend den Sektor Zivilstandswesen 65 86 
Bearbeitung von Adoptionsdossiers, über die die ILFD entschieden hat 25 20 
Zurückgezogene Adoptionsdossiers 0 2 
Familien- und Vornamensänderungen (Art. 30 ZGB), die vom IAEZA genehmigt wurden 208 168 
Zurückgezogene Gesuche um Familien- und Vornamensänderungen 20 14 

 

Bürgerrecht 

In Anwendung der kantonalen und der eidgenössischen Gesetzgebung über das 
Bürgerrecht wurden folgende Tätigkeiten hinsichtlich der Zivilstandskontrolle (Überprüfung 
von Dokumenten und der Identität, Klärung der Abstammung) ausgeführt: 

2019 2018 

Prüfung der Zivilstandsdaten für die Wiederaufnahme in das Schweizer und das 
Kantonsbürgerrecht 

  

nach Art. 21, 23 und 58 BüG 6 9 
nach Art. 21 BRG 0 0 
ordentliche Einbürgerungen (Art. 13 aBüG und 9 BüG – Beurkundungsverfahren ISR) 487 435 
erleichterte Einbürgerungen (Art. 27, 28 und 29 aBüG und 21 Abs. 1 und Abs. 2 BüG) 225 332 
erleichterte Einbürgerungen (Art. 31a, 31b, 58a und 58c aBüG und 51 BüG) 51 98 
Beibehaltung des freiburgischen Bürgerrechts bei Einbürgerung in einen andern Kanton 
(Art. 27 aBRG) 

0 0 

Verlust des Schweizer Bürgerrechts (Art. 10 und 42 aBüG und 37 BüG) 2 1 
Entlassung aus dem freiburgischen Bürgerrecht (Art. 28 und 29 aBRG und 37 BRG) 16 11 
Entlassung aus dem Bürgerrecht freiburgischer Gemeinden (Art. 39 aBRG und 46 BRG) 10 3 
Erwerb des freiburgischen Bürgerrechts (Art. 7 aBRG und 11 BRG) 4 3 
Änderung des Bürgerrechts (139 GG) 53 54 

 

Verschiedenes 2019 2018 

Bewilligung zum Einholen von Zivilstandsangaben zu genealogischen Zwecken (Art. 59 
ZStV) 

73 25 

Suche nach einem Familienmitglied 2 5 

2.4.2 Kantonales Zivilstandsamt 

Seit Januar 2016 ist das Zivilstandswesen in einem vereinheitlichten kantonalen Zivilstandsamt organisiert. Es 
besteht aus einem Büro in jedem Bezirk, denen ein gemeinsamer Leiter vorsteht. 2019 hat das kantonale 
Zivilstandsamt folgende Ereignisse beurkundet: 

 2019 2018 

Geburt 2813 2668 

Anerkennung 1296 1225 

Eheschliessung 1605 1497 
Todesfälle 1979 1895 
Ehescheidung 634 648 
Eingetragene Partnerschaften 26 29 
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 2019 2018 

Auflösung eingetragener Partnerschaften 5 3 
Namenserklärungen 308 324 
Verschollenerklärung 0 1 
Geschlechtsänderungen 8 4 

2.5 Bereich Einbürgerungen 
2019 registrierte der Sektor Einbürgerungen 825 neue Dossiers. Die Verfahren sind wie folgt aufgeteilt: 

Verfahren Anzahl 

11 BRG/7BRG 4 
13 aBüG/9BüG 425 
27 aBüG/ 21 Abs. 1 BüG 258 
28 aBüG/21 Abs. 2 BüG 29 
21 aBüG 3 
24a BüG 3 
29 aBüG 0 
29 aBRG/37 BRG 17 
31a, 31b, 58, 58a, 58c aBüG/51 BüG 54 
36 aBRG/44 BRG 3 
41 aBüG/36 BüG 17 
42 aBüG/37 BüG 2 
39 aBRG/46 BRG 10 

Die Behandlung der zahlreichen Gesuche sowohl um ordentliche als auch um erleichterte Einbürgerung, die vor dem 
Inkrafttreten der neuen Bundesgesetzgebung am 1. Januar 2018 eingereicht worden waren, da die formellen und 
materiellen Voraussetzungen der neuen Bestimmungen anspruchsvoller sind, stellte für den Sektor zwischen 2018 
und 2019 eine echte Herausforderung dar. Insgesamt wurden im Berichtsjahr fast tausend Einbürgerungsgespräche 
geführt. Durch den grossen Einsatz in den beiden letzten Jahren und den Rückgang der eingereichten Dossiers 2018 
konnte das Amt den Rückstand wieder aufholen. Die ersten Dossiers nach der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen 
Gesetzgebung konnten 2019 den zuständigen Behörden weitergeleitet werden (Gemeinden, SEM, Grosser Rat). 

Im Berichtsjahr konnte auch die Umsetzung der neuen Bundesgesetzgebung vertieft werden. So führten das IAEZA 
und das Staatssekretariat für Migration mehrere Schulungen und Austauschsitzungen in Zusammenhang mit den 
neuen Bestimmungen des Bundesrechts durch. Hingegen zog die neue Gesetzgebung keine grundlegenden 
Änderungen bei den Verfahrensvorschriften und den Einbürgerungsverfahren nach sich, da die freiburgische Praxis 
schon lange dem Willen des Gesetzgebers des Bundes entsprach. 

2.5.1 Ordentliche Einbürgerung 

Der Grosse Rat entschied über 483 (437) Gesuche um ordentliche Einbürgerung, die sich folgendermassen verteilen: 

Herkunftsland Personen Herkunftsland Personen 

Afghanistan 1 Kosovo 114 
Albanien 1 Kroatien 1 
Algerien 7 Kuba 1 
Angola 3 Marokko 9 
Äthiopien 10 Mauritius 2 
Belgien 4 Mazedonien 26 
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Herkunftsland Personen Herkunftsland Personen 

Bolivien 1 Mexiko 1 
Bosnien-Herzegowina 14 Montenegro 2 
Brasilien 5 Mosambik 1 
Burkina Faso 6 Nigeria 4 
Burundi 2 Pakistan 4 
Cabo Verde 4 Peru 2 
Chile 1 Polen 9 
China 5 Portugal 154 
Dänemark 3 Ruanda 1 
Demokratische Republik Kongo 20 Rumänien 2 
Deutschland 34 Russland 18 
Dominikanische Republik 3 Schweden 1 
Eritrea 9 Serbien 20 
Finnland 1 Somalia 2 
Frankreich 116 Spanien 22 
Ghana 4 Sri Lanka 1 
Grossbritannien 15 Staatenlose 3 
Guinea 3 Südafrika 1 
Indien 8 Syrien 2 
Irak 13 Thailand 2 
Iran 5 Togo 5 
Italien 38 Tschad 6 
Jemen 1 Tunesien 23 
Kamerun 1 Türkei 50 
Kanada 7 Usbekistan 1 
Kasachstan 1 Vietnam 2 
Kolumbien 3   

231 (234) dieser 483 (437) Gesuche wurden von Ausländerinnen und Ausländern der zweiten Generation gestellt. 

Mit den Familienangehörigen, die in die Einbürgerungen einbezogen wurden, erwarben somit 841 (750) Personen das 
freiburgische Bürgerrecht, d. h. 483 (437) Ausländerinnen und Ausländer mit 111 (101) ausländischen Ehegatten und 
247 (212) ausländischen Kindern. 

2.5.2 Kantonsbürgerrecht 

Neben der Erteilung des freiburgischen Bürgerrechts an 2 (10) Schweizer Staatsangehörige durch den Grossen Rat 
hat der Staatsrat  
4 (0) Schweizer Staatsangehörige wieder in das freiburgische Bürgerrecht aufgenommen und 16 (10) Personen aus 
dem freiburgischen Bürgerrecht entlassen. 

2.5.3 Erleichterte Einbürgerung 

In Anwendung des Bürgerrechtsgesetzes des Bundes (BüG) hat das Staatssekretariat für Migration 276 (429) 
Gesuche um erleichterte Einbürgerungen behandelt. Die erleichterten Einbürgerungsverfahren verteilen sich auf: 

> 225 (331) Gesuche um erleichterte Einbürgerungen ausländischer Ehegatten einer Schweizerin oder 
ausländischer Ehegattinnen eines Schweizers (Art. 27 und 28 aBüG und 21 Abs. 1 und 2 BüG). 

> 51 (98) Gesuche um erleichterte Einbürgerungen von vor 1985 geborenen ausländischen Kindern von mit einem 
ausländischen Staatsangehörigen verheirateten Schweizerinnen durch Abstammung (Art. 58a und 58c aBüG und 
51 Abs. 1 BüG) oder die nicht in die Einbürgerung eines Elternteils einbezogen werden konnten (Art. 31a und 
31b aBüG und 51 Abs. 2 und 3 BüG). 
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2.5.4 Feierlicher Empfang für neu eingebürgerte Schweizerinnen und Schweizer 

2019 organisierte das Amt 4 offizielle Empfänge, an denen die neu eingebürgerten Schweizerinnen und Schweizer 
und Freiburgerinnen und Freiburger sich vor Vertretern des Staatsrats dazu verpflichteten, der Bundesverfassung und 
der Kantonsverfassung treu zu sein.  

Diese Empfänge fanden statt am: 

> 30. Januar 2019 im Saal La Prillaz in Estavayer-le-Lac 
> 26. Juni 2019 an der Universität Miséricorde in Freiburg 
> 28. August 2019 an der Universität Miséricorde in Freiburg 
> 4. Dezember 2019 im Saal La Lisière in Sâles 

2.5.5 Wiedereinbürgerung 

2 (5) ehemalige Schweizer und Freiburger Staatsangehörige wurden auf den Entscheid des Staatssekretariats für 
Migration hin wieder in das Schweizer und Freiburger Bürgerrecht aufgenommen. 

2.5.6 Nichtigerklärung 

11 (11) erleichterte Einbürgerungen wurden nach der Anzeige durch den Kanton vom Staatssekretariat für Migration 
für nichtig erklärt. 

Im gleichen Zeitraum wurden 17 (23) Fälle von Gesetzesmissbrauch und missbräuchlicher Eheschliessung dem 
Staatssekretariat für Migration gemeldet. 

 

3 Amt für Gemeinden (GemA) 
— 
Amtsvorsteher: Gérald Mutrux 

3.1 Tätigkeit 
3.1.1 Gesetzgebungsarbeiten 

Das Amt hat mehrere Gesetzgebungsarbeiten durchgeführt, namentlich: 

> das Ausführungsreglement zum Gesetz über die Gemeinden (ARGG, SGF 140.11) wurde aufgrund der 
Annahme des Reglements über die Archivierung (ArchR, SGF 17.61) (ASF 2019_043) am 4. Juni 2019 
geändert; 

> nach den positiven Ergebnissen der Abstimmungen über das Konkordat im Hinblick auf die Fusion der Berner 
Gemeinde Clavaleyres mit der Freiburger Gemeinde Murten hat der Grosse Rat das Dekret vom 24. Mai 2019 
zur Genehmigung des Zusammenschlusses der beiden Gemeinden verabschiedet (ASF 2019_036); die 
Gebietsänderung, die mit diesem Zusammenschluss einhergeht, war Gegenstand eines Konkordats zwischen den 
Kantonen Bern und Freiburg, dem der Grosse Rat mit Gesetz vom 25. Juni 2019 (ASF 2019_056) beigetreten 
ist; über dieses Konkordat werden die Stimmberechtigten beider Kantone am 9. Februar 2020 allerdings noch 
abstimmen; 

> mit zwei Dekreten, die am 25. Juni 2019 angenommen wurden, genehmigte der Grosse Rat die 
Gemeindezusammenschlüsse von La Folliaz und Villaz-Saint-Pierre (ASF 2019_058) sowie von Corserey, 
Noréaz und Prez-vers-Noréaz (ASF 2019_057); mit diesen Zusammenschlüssen, die am 1. Januar 2020 in Kraft 
treten, zählt der Kanton Freiburg ab diesem Datum noch 133 Gemeinden; 

> die Verordnung über die Namen der Gemeinden und deren Zugehörigkeit zu den Verwaltungsbezirken (NGBV, 
SGF 112.51) wurde am 27. August 2019 geändert, um den Zusammenschlüssen auf den 1. Januar 2020 (ASF 
2019_067) Rechnung zu tragen; 
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> mit Dekret vom 17. Dezember 2019 hat der Grosse Rat auch die Gemeindefusion von Alterswil, St. Antoni und 
Tafers genehmigt (ASF 2019_102); diese wird am 1. Januar 2021 in Kraft treten, und unter Vorbehalt von 
weiteren Zusammenschlüssen auf dieses Datum wird die Anzahl der Gemeinden im Kanton dann auf 131 
sinken; 

> die Verordnung über den interkommunalen Finanzausgleich (IFAV) vom 24. September 2019 setzt das Gesetz 
über den interkommunalen Finanzausgleich (IFAG) für das Jahr 2020 um (ASF 2019_078); 

> die Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHV) wurde am 14. Oktober 2019 vom Staatsrat 
verabschiedet und wird zusammen mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHG, ASF 
2018_21) am 1. Januar 2021 in Kraft treten (ASF 2019_080). 

Das Amt wurde auf informeller Basis in die Ausarbeitung mehrerer Gesetzesentwürfe anderer Einheiten einbezogen, 
was gelegentlich mit beträchtlichem zeitlichem und personellem Aufwand verbunden war. 

3.1.2 Prüfung der Rechnungen/Voranschläge und Verschuldungskontrolle 

Das Amt kontrollierte für alle Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalten die 
formelle Ordnungsmässigkeit der Voranschläge und Rechnungen und ihr finanzielles Gleichgewicht. Es legte für 
diese gemeinderechtlichen Körperschaften die gesetzlich festgelegte Verschuldungsgrenze fest. Diese Grenze basiert 
auf der Summe der Finanzierungsermächtigungen, wobei die im Gemeindegesetz (GG) vorgeschriebenen 
Schuldentilgungsverpflichtungen berücksichtigt werden. Die Kontrolle der gesetzlichen Verschuldungsgrenze wurde 
anhand der auf den 31. Dezember 2018 erstellten Bilanzen auf den neuesten Stand gebracht. 

3.1.3 Ermittlung der Finanzlage der Gemeinden 

Das Amt hat für alle Gemeinderechnungen den durchschnittlichen Reingewinn, die Investitionskapazität und die 
üblichen Finanzindikatoren ermittelt. Es wurde ausserdem häufig von den Gemeinden gebeten, die Ergebnisse von 
Finanzanalysen, die Indikatoren, die gesetzliche Verschuldungskontrolle, die Budgetanalysen und die 
Rechnungsprüfung zu kommentieren und die Gemeinden dazu zu beraten. 

3.1.4 Berechnung des interkommunalen Finanzausgleichs 

Das Amt nahm die Berechnung des interkommunalen Finanzausgleichs 2020 vor und legte die Beträge fest, die die 
beitragspflichtigen Gemeinden bezahlen müssen, und die Beträge, die die begünstigten Gemeinden im Rahmen des 
Ressourcenausgleichs erhalten. Auch die Beträge, die alle Gemeinden im Rahmen des Bedarfsausgleichs erhalten, 
wurden festgelegt. Anschliessend berechnete es die Steuerpotenzialindizes (Ressourcenausgleich) und die 
synthetischen Bedarfsindizes (Bedarfsausgleich) der 133 Gemeinden für 2020. 

3.1.5 Finanzierungsbewilligungen 

Das Amt hat 90 Finanzierungsbewilligungen für durch Darlehen finanzierte Ausgaben, die eine Erhöhung der 
Kreditlimite bewirken, Bürgschaften oder Nutzungsänderungen von Spezialfonds erteilt. 

3.1.6 Kontrolle der Gemeindesteuerfüsse und -sätze 

Das Amt hat die Mitteilungen zu Änderungen der Gemeindesteuerfüsse und -sätze registriert und den Betroffenen 
mitgeteilt. 

3.1.7 Statistiken 

Die Finanzdaten der Gemeinden werden im Statistischen Jahrbuch des Kantons Freiburg publiziert. Weitere 
Statistiken werden nach Bedarf und auf Anfrage der Dienststellen der kantonalen Verwaltung und des Bundes 
erstellt. Gewisse statistische Daten stehen im Übrigen auf der Website des Amts für Gemeinden zur Verfügung. 

3.1.8 Gemeindezusammenschlüsse 

Das Amt wird regelmässig angefragt, Finanzanalysen im Rahmen von Fusionsprojekten vorzunehmen. Es koordiniert 
auch die Anfragen für Stellungnahmen zu Fusionsvereinbarungen bei den Dienststellen der Bundes- und der 
Kantonsverwaltung. 
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3.1.9 Prüfung von Gemeindeverbandsstatuten 

Das Amt kontrollierte bei 9 Statuten von Gemeindeverbänden, ob diese dem kantonalen und eidgenössischen Recht 
entsprechen. Es bereitete in diesem Zusammenhang die Genehmigungsgesuche zuhanden der zuständigen Behörden 
vor. 

3.1.10 Prüfung von und Stellungnahmen zu Gemeindereglementen 

Das Amt hat Stellungnahmen zu 229 Gemeindereglementen zuhanden der zuständigen Direktionen abgegeben. Es hat 
eine Vorprüfung sowie eine Schlussprüfung der besagten Reglemente vorgenommen. Für gewisse Reglementsarten, 
die in der Zuständigkeit der ILFD liegen, hat es zudem die Genehmigungsentscheide vorbereitet. 

3.1.11 Ausarbeitung von Revisionsformularen 

Das Amt stellt die folgenden Formulare zur Verfügung: «Periodische Kontrolle der Bilanzwerte» und 
«Rechnungsprüfungsformular für die Revisionsstellen». Diese Formulare werden regelmässig auf den neuesten Stand 
gebracht. 

3.1.12 Rechtliche Auskünfte 

Das Amt wurde sowohl von den Gemeinden als auch von den Oberämtern und Dienststellen der Kantonsverwaltung 
wiederholt um Stellungnahmen zur Auslegung gewisser Bestimmungen der Gesetzgebung über die Gemeinden 
gebeten. 

3.1.13 Ausbildungskurse 

Die interkantonale französischsprachige Ausbildung «Formation romande des cadres communaux FR2C» (für die 
Kantone BE-NE-JU-FR-VD-GE-VS) hat 2016 die eidgenössische Akkreditierung für den Fachausweis 
Fachfrau/Fachmann öffentliche Verwaltung erhalten. Das Amt beteiligt sich aktiv an der Ausbildung der 
Gemeindeverwaltungskader, indem es Kurse des vierten Moduls (öffentliche Finanzen) erteilt. 

3.1.14 Datenbank der Gemeinden (DaGem) 

Die Datenbank der Gemeinden, die zahlreiche Informationen administrativer Art zu den Gemeinden, 
Gemeindeverbänden und Gemeindeanstalten enthält, wird vom Amt in Zusammenarbeit mit den Oberämtern 
regelmässig auf den neuesten Stand gebracht. Die Daten werden auf der Website des Amts veröffentlicht. 

3.1.15 Kommissionen und Arbeitsgruppen 

> Vorstand und Sekretariat der Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden über die Gemeindefinanzen; 
> Projektausschuss der Revision des kantonalen Richtplans (KantRP); 
> Lenkungsausschuss «ECALEX» für die Revision des Gesetzes über die Gebäudeversicherung, die Prävention und 

die Hilfeleistungen bei Brand und Elementarschäden; 
> Lenkungsausschuss der «Reform der Aufgaben der Oberamtmänner und der Regionen»; 
> Lenkungsausschuss DIGI-FR; 
> Ausschuss der «Commission romande de politique locale»; 
> Ausschuss der «Commission de formation des élus communaux»; 
> Koordinationskommission für die periodische Überprüfung der Subventionen; 
> Kommission für Schulbauten; 
> Arbeitsgruppe «Revision des Gesetzes über die Agglomerationen»; 
> Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung des Reglementsvorentwurfs über die Archivierung (ArchR); 
> Arbeitsgruppe «ECALEX – Finanzen und Governance»; 
> Arbeitsgruppe «Wohnforum»; 
> Technische Arbeitsgruppe der kantonalen Wohnungskommission; 
> Interkantonale Koordinationsgruppe HRM2; 
> Arbeitsgruppe Ideenwerkstatt ARG; 
> Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung eines Vorentwurfs für eine Totalrevision der Verordnung über die 

Anerkennung der Bezirks- und Gemeindewappen; 
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> Projektgruppe «Aufgabenentflechtung zwischen Staat und Gemeinden»; 
> Projektgruppe für die Revision des Sozialhilfegesetzes; 
> Arbeitsgruppe «Massnahmenportfolio zugunsten der nachhaltigen Entwicklung für die Gemeinden»; 
> Arbeitsgruppe für die Revision der Gesetzgebung im Bereich der Nutzung der öffentlichen Gewässer; 
> Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung von Empfehlungen für die Archivierung von Vormundschafts- und 

Beistandschaftsakten; 
> Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs zur Umsetzung des E-Votings und der Initiative zur 

Transparenz bei der Finanzierung der Politik; 
> Arbeitsgruppe USR III Unternehmenssteuerreform 3/ SV17, Steuervorlage 17 / STAF, Steuerreform und AHV-

Finanzierung. 

 

4 Amt für Landwirtschaft (LwA) 
— 
Amtsvorsteher: Pascal Krayenbuhl 

4.1 Auftrag und Leistungen 
Das Amt für Landwirtschaft (LwA) ist mit dem Vollzug der agrarpolitischen Massnahmen von Bund und Kanton 
beauftragt. Es verwaltet die Direktzahlungen und unterstützt die freiburgische Landwirtschaft durch die Förderung 
der Strukturverbesserungen, der Produkte, der Zucht und des Weinbaus sowie von Umweltmassnahmen, 
Landschaftsqualität und sozialen Begleitmassnahmen. Es sorgt für den Schutz landwirtschaftlicher Böden und 
arbeitet bei der Ausführung des Rechts über die landwirtschaftliche Pacht mit. 

 

4.2 Direktzahlungen und Umweltmassnahmen 
4.2.1 Direktzahlungen 

Das Amt ist mit der Verwaltung der Direktzahlungen des Bundes und der spezifischen kantonalen Beiträge 
beauftragt. 2019 haben 2388 landwirtschaftliche Betriebe sowie 549 Sömmerungsbetriebe solche Beiträge erhalten. 

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die im Jahr 2019 ausbezahlten Beiträge. 

Beitragsart Anteil des Kantons in 
tausend Fr. 

Anteil des Bundes in 
tausend Fr. 

Gesamte Beiträge in 
tausend Fr. 

Kulturlandschaftsbeiträge  29 756 29 756 
Versorgungssicherheitsbeiträge  79 426 79 426 
Biodiversitätsbeiträge 550 18 215 18 765 
Landschaftsqualitätsbeiträge 1 223 11 009 12 232 
Produktionssystembeiträge  38 035 38 035 
Ressourceneffizienzbeiträge  2 953 2 953 
Übergangsbeitrag  7 806 7 806 
Total Direktzahlungen 1 773 187 200 188 973 
Einzelkulturbeiträge  5 362 5 362 
Getreidezulage  1 438 1 438 
Beiträge Gewässerschutz 85 272 357 
Kantonale Sömmerungsbeiträge 210  210 
Total Beiträge 2 068 194 272 196 340 

Die kantonalen Sömmerungsbeiträge werden mit dem Ziel gewährt, die Verwertung der Käseproduktion im 
Sömmerungsgebiet zu fördern. Für das Jahr 2019 wurde ein Betrag von 210 000 Franken gewährt. Er wurde 
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entsprechend den an den Sömmerungsorten erzeugten und zur Vermarktung bestimmten Produktionsvolumen auf 
54 Empfänger verteilt. 2019 betrug das Gesamtvolumen 3 194 127 kg Milch, was ungefähr 6,6 Rappen pro Kilo 
Milch entspricht. 

Das Projekt zur Aktualisierung der Bodenbedeckung bzw. der landwirtschaftlichen Nutzfläche befindet sich in der 
Endphase. 2019 wurden die Gemeinden Villorsonnens, Rue und Chapelle kontrolliert und es wurde eine Konsultation 
zu den Plänen durchgeführt. 

4.2.2 Anerkennung von Betrieben 

2019 sind 88 Entscheide über die Anerkennung von Betrieben, bzw. die Widerrufung der Ankerkennung gefällt 
worden. 21 Betriebsgemeinschaften wurden gebildet und 21 aufgelöst, 13 Betriebszweiggemeinschaften wurden 
gebildet und 12 aufgelöst und 21 neue einfache Betriebe wurden anerkannt. 

4.2.3 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz 

4.2.3.1 Naturschutz: Biodiversität und Vernetzung 

4.2.3.1.1 Qualitätsstufe 21 

2019 erhielten 1 343 Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter Biodiversitätsbeiträge zu einem Gesamtbetrag von 
4 534 573 Franken. Diese Zahl umfasst die Qualitätsstufe 2 in der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) und die 
artenreichen Grünflächen im Sömmerungsgebiet. Einige Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter können auch einen 
Hauptbetrieb und einen Sömmerungsbetrieb haben. 

4.2.3.1.2 Vernetzung 

Nach der Zusammenlegung der Projekte Autigny und Sarine-Ouest sowie Villeneuve und des waadtländischen 
Projekts Granges-Marnand (VD) gab es 2019 im ganzen Kanton 47 Vernetzungsprojekte, zwei weniger als 2018. Der 
Betrag der den Freiburger Landwirten ausbezahlten Beiträge für vernetzte Biodiversitätsförderflächen ist leicht 
angestiegen auf 5 486 000 Franken. Insgesamt 1581 Freiburger Betriebe haben solche Beiträge erhalten. 

4.2.3.2 Gewässerschutz 

In Anwendung des Gewässerreglements vom 21. Juni 2011 (GewR) hat das Amt 54 Landwirten flächenbezogene 
Entschädigungen ausbezahlt, die Böden der Projekte in Avry, Courgevaux, Domdidier, Gurmels, Lurtigen, Middes 
und Neyruz bewirtschaften. Für die Nitratprojekte wurden Beiträge von insgesamt 357 383 Franken entrichtet. Der 
Anteil des Kantons an den Abgeltungen (24 % des Gesamtbetrags), die zu gleichen Teilen zwischen dem Kanton und 
den Fassungsbesitzern aufgeteilt werden, beläuft sich auf 84 729 Franken; der restliche Betrag wird vom Bund 
übernommen. 

4.2.3.3 Luftreinhaltung 

Das «Ressourceneffizienzprojekt»2, das die Verwendung von Schleppschläuchen unterstützt, findet im Kanton guten 
Anklang. 

4.2.3.4 Bodenschutz 

Gemäss der Verordnung vom 20. August 2002 über den Bodenschutz nahm das Amt Stellung zu 212 
Baubewilligungsgesuchen für die Landwirtschaftszone betreffend Arbeiten mit qualitativem oder quantitativem 
Einfluss auf den Boden. 

4.2.3.5 Landschaftsqualität 

Das gesamte Gebiet ist mit Landschaftsqualitätsprojekten abgedeckt. Alle Freiburger Betriebe können ihre 
Massnahmen gemäss dem Massnahmenkatalog wählen und sich einem Projekt anschliessen. Insgesamt 
1 985 Betriebe und 530 Sömmerungsbetriebe beteiligen sich an diesem Programm für einen Gesamtbetrag von 

— 
1 Die Biodiversitätsförderflächen von hoher Qualität geben Anrecht auf einen Qualitätsbeitrag Stufe 2 gemäss der Verordnung über die 

Direktzahlungen. 
2 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege.html 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/ressourceneffizienzbeitraege.html
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12 232 482 Franken, wovon 10 % zulasten des Kantons gehen. 

 

4.3 Strukturhilfen 
4.3.1 «A-fonds-perdu»-Subventionen 

4.3.1.1 Ordentliche Subventionen 

4.3.1.1.1 Bodenverbesserung (ordentliche Subventionen) 

Die Beiträge für die Bodenverbesserung (BV) sind Hilfen für die Verbesserung der Agrarstrukturen wie 
Güterzusammenlegungen, Wege, Entwässerungen, Ausdolung von Bächen, Bewässerungen, Wasserversorgungen 
und elektrische Anschlüsse. Die Bodenverbesserungen erhalten Subventionen des Kantons und des Bundes. 

4.3.1.1.2 Landwirtschaftliche Bauten (ordentliche Subventionen) 

Die Beiträge für landwirtschaftliche Bauten sind Hilfen für den Bau oder den Umbau von Betriebsgebäuden, 
Käsereien oder Alpgebäuden. Die landwirtschaftlichen Bauten erhalten Subventionen des Kantons und des Bundes. 
Bauten in der Talzone erhalten nur eine kantonale Subvention. 

2019 ausbezahlte ordentliche 
Subventionen 

Kantonale Beiträge  
Fr. 

Bundesbeiträge  
Fr. 

Total 
Fr. 

Bodenverbesserungen 3 520 822 4 648 084   8 168 906 
Landwirtschaftliche Bauten 3 567 558 2 907 546   6 475 104 
Total 2019 7 088 380 7 555 630 14 644 010 

Der Gesamtbetrag der von ordentlichen Subventionen unterstützten Arbeiten beträgt rund 50 Millionen Franken. 

4.3.1.2 Subventionen des Fonds für Bodenverbesserungen (Fonds für BV) 

Der Fonds für Bodenverbesserungen (BV) ist ein kantonaler Fonds. Er wird verwendet für die Gewährung von 
Beiträgen an landwirtschaftliche Bodenverbesserungen von geringer Kostenhöhe und ermöglicht insbesondere die 
Finanzierungsbeteiligung an Studien auf dem Gebiet der Kulturtechnik und der landwirtschaftlichen Hochbauten. Die 
Beiträge des Fonds für BV sind Hilfen für die Verbesserung der Agrarstrukturen wie freiwillige 
Parzellenumlegungen, Wege, Entwässerungen, Wasserversorgungen, elektrische Anschlüsse, Bewässerungen, 
Ökonomie- und Alpgebäude. Die mit Hilfe des Fonds für BV subventionierten Arbeiten erhalten keine Subventionen 
des Bundes. 

2019 ausbezahlte Subventionen des Fonds für Bodenverbesserungen Fr. 749 914 

Der Gesamtbetrag der vom Fonds für BV unterstützten Arbeiten beträgt rund 3 Millionen Franken. 

4.3.2 Investitionskredite 

Es handelt sich um vom Bund finanzierte Darlehen, mit deren Verwaltung der Kanton beauftragt ist. 

Darlehen zugunsten von natürlichen Personen im Jahr 2019 Fr. 19 058 000 

Es handelt sich um Darlehen, die im Wesentlichen für Starthilfen, den Bau und Umbau von Wohnhäusern und von 
Betriebsgebäuden, den Bau von Hühnerställen, Betriebskäufe durch Pächter, Diversifizierungen und kleine 
gewerbliche Betriebe gewährt werden. 

Darlehen zugunsten von juristischen Personen im Jahr 2019 Fr. 6 418 000 

Es handelt sich um Darlehen für den Bau und Umbau von Käsereien sowie Bauten für Gemeinden und 
Körperschaften. 

Insgesamt wurden im Jahr 2019 Investitionskredite in Form von Darlehen für 25 476 000 Franken gewährt. Die 
laufenden Investitionskredite in Form von Darlehen belaufen sich auf insgesamt 171 901 196 Franken. 
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4.3.3 Betriebshilfen 

Es handelt sich um Darlehen, die zu gleichen Teilen vom Bund und vom Kanton finanziert werden, und mit deren 
Verwaltung der Kanton beauftragt ist. 

Darlehen 2019 

Zweck Betrag in Fr. 

Umschuldung bestehender Schulden    545 000 
Hilfen zur Überbrückung einer ausserordentlichen finanziellen Bedrängnis    975 000 
Total 2019 1 520 000 

Die laufenden Betriebshilfen in Form von Darlehen belaufen sich auf insgesamt 7 008 550 Franken. 

4.3.4 Kantonaler Landwirtschaftsfonds 

Es handelt sich um Darlehen, die vom Kanton über den kantonalen Landwirtschaftsfonds finanziert werden. 

Darlehen zugunsten von natürlichen Personen im Jahr 2019 Fr. 2 585 000 

Es handelt sich um Darlehen für diverse Bau- und Umbauarbeiten (Wohn- und Betriebsgebäude), für den Kauf von 
Land und landwirtschaftlichen Heimwesen, für Verwertungsbetriebe, Alpwege und Diversifizierungsmassnahmen. 

Darlehen zugunsten von juristischen Personen im Jahr 2019 Fr. 0 

Insgesamt wurden im Jahr 2019 Darlehen für 2 585 000 Franken vom kantonalen Landwirtschaftsfonds gewährt. 
Gesamthaft betragen die offenen Darlehen vom Fonds 27 482 298 Franken. 

4.4 Raumplanung 
Das Amt nimmt Stellung zu Baubewilligungsgesuchen in der Landwirtschaftszone und für Grundstücke, die 
Gegenstand von Strukturverbesserungen waren. Mit der Prüfung von Ortsplanungsdossiers sollen die Auswirkungen 
der geplanten Änderungen auf die Landwirtschaft beurteilt werden. 

Zu folgenden Gesuchen wurden im Jahr 2019 Stellungnahmen abgegeben: 

> 561 Baubewilligungsgesuche für Neubauten oder Umbauten von Ökonomiegebäuden, Umbauten von 
Wohnhäusern, Schuppen, Hühnerställen, Gewächshäusern, Plastiktunnels, Siedlungsgehöften, Alphütten, 
Biogasanlagen und Bauten im Zusammenhang mit nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieben; 

> 264 direkt von Landwirten oder Gemeinden gestellte Gesuche, die die Berechnung der Raumeinheiten oder 
verschiedene landwirtschaftliche Anlagen betrafen; 

> 49 Dossiers über die Revision oder Änderung von Ortsplanungen, Vorprüfungen, Schlussprüfungen oder 
Vorstudien im Hinblick auf die Revision der Ortsplanung sowie Schutzzonen im Bereich von Wasserfassungen. 

4.5 Absatzförderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Zucht und Weinbau 
4.5.1 Absatzförderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Der Kanton unterstützt Aktionen zur Absatzförderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, um das Image der Freiburger 
Produkte zu stärken und ihre Vermarktung auf den Märkten zu fördern. Im Berichtsjahr hat der Kanton für 
36 Projekte Hilfen entrichtet und namentlich 450 000 Franken an den Verein zur Förderung der Produkte aus dem 
Freiburgerland (Vereinigung Terroir Fribourg), die wichtigste Koordinationsstelle für die Absatzförderung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, ausbezahlt. 

4.5.2 Rindviehzucht 

2019 hat der Kanton 394 879 Franken für spezifische Massnahmen zur Förderung der freiburgischen Rindviehzucht 
gewährt. Hinzu kommen 550 000 Franken zur Unterstützung des Viehabsatzes auf den überwachten öffentlichen 
Märkten. 

Die Bezirksklubs und -vereine erhielten vom Kanton eine bedeutende Unterstützung für die Ausbildung der Züchter 
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und die Organisation von regionalen Veranstaltungen. Die Qualitätsverbesserung, insbesondere durch die 
Unterstützung der nachhaltigen Milchproduktion, ist ebenfalls eine zentrale Massnahme zugunsten der freiburgischen 
Rindviehzüchter. 

Drei nationale Grossanlässe, die im Kanton Freiburg durchgeführt wurden, erhielten ebenfalls Finanzhilfen vom 
Kanton: Zuchtstiermarkt (50 000 Franken), Expo Bulle (50 000 Franken) und Junior Bulle Expo (40 000 Franken). 

4.5.3 Pferdezucht 

2019 hat der Kanton 27 703 Franken für spezifische Massnahmen zur Förderung der freiburgischen Pferdezucht 
gewährt. 

4.5.4 Schweine-, Schaf- und Ziegenzucht 

Die kantonale Unterstützung für das Jahr 2019 belief sich auf 17 083 Franken für die Schweinezucht betreffende 
Massnahmen (Beitrag für den Gesundheitsdienst) und auf 92 200 Franken für Unterstützungsmassnahmen für die 
Schaf- und Ziegenzucht. 

4.5.5 Weinbau 

Die Weinlese 2019 ergab einen Gesamtertrag von 796 848 kg für alle kantonalen Rebflächen und alle Rebsorten 
zusammen. Die im Rebbaukataster eingetragene Fläche beträgt 116,2 ha. Detaillierte Statistiken sind auf der Website 
des LwA3 verfügbar. 

4.6 Mitwirkung in Kommissionen 
Das Amt wirkt in folgenden Kommissionen mit: 

> Beratende Kommission für Landwirtschaft; 
> Kommission für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft (KSL); 
> Rekurskommission für Bodenverbesserungen (RKBO); 
> Kommission für den Verkehr auf Meliorations- und Forststrassen; 
> Kommission für Grundstückerwerb; 
> Kommission für Pflanzenschutz (PSK); 
> Kommission für die Degustation von Weinen mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung; 
> Weinbaukommission; 
> Konsultativkommission für die Vernetzung. 

4.7 Besondere Ereignisse 
Im Rahmen der Agrarpolitik AP22+ wirkte das Amt bei der Stellungnahme des Kantons und bei der Ausarbeitung 
des vierjährlichen kantonalen Landwirtschaftsberichts mit, der 2019 publiziert wurde. 

Das Amt beteiligte sich an der Ausarbeitung der Strategie Nachhaltige Entwicklung und des zukünftigen Klimaplans. 
In diesen Dossiers stellt es die Koordination mit der ILFD und den übrigen Einheiten der Direktion sicher. 

Das Amt hat intensiv an einer Studie über die sozialen Aspekte der Landwirtschaft mitgewirkt. In diesem 
Zusammenhang hat die Universität Neuenburg im Auftrag der ILFD und der GSD einen Bericht über die 
psychosozialen Risiken in der Landwirtschaft ausgearbeitet. Dieser Bericht diente als Grundlage für die Erweiterung 
und Verstärkung der Anlaufstelle für Landwirtschaftsbetriebe in Schwierigkeiten. 

Das Amt hat intensiv mit dem Bau- und Raumplanungsamt (BRPA) an der Erstellung der Geodaten für das Inventar 
der Fruchtfolgeflächen zusammengearbeitet, das dem kantonalen Richtplan (KantRP) für die Genehmigung beim 
Bund beiliegt. 

Das Amt hat an den Arbeiten zur Revision des KantRP mitgewirkt. 

— 
3 https://www.fr.ch/de/lwa/energie-landwirtschaft-und-umwelt/landwirtschaft-und-nutztiere/rebbau 

https://www.fr.ch/sagri/energie-agriculture-et-environnement/agriculture-et-animaux-de-rente/viticulture-du-canton-de-fribourg
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Das Amt hat die Anwendung AS-Agri (SAP), mit dem Subventionen und Kredite für die landwirtschaftliche 
Strukturhilfe verwaltet werden können, konsolidiert. 

Das Amt hat sich an der Umsetzung der kantonalen Anforderungen der ökologischen Vernetzung beteiligt, die vom 
BLW und den betroffenen Direktionen validiert wurden. 

Das Amt hat am Pilotprojekt der Regionalen Landwirtschaftlichen Strategie Broye (RLS) mitgewirkt. 

Das Amt hat die Arbeiten in Zusammenhang mit den Aufträgen «Verwertung des landwirtschaftlichen 
Bodenaushubs» verfolgt, die im Rahmen der Strategie Nachhaltige Entwicklung des Kantons erteilt werden. 

Das Amt war an den vorbereitenden Arbeiten für die Durchführung eines Regionalentwicklungsprojekts im Seeland 
beteiligt. 

 

5 Amt für Wald und Natur (WNA) 
— 
Amtsvorsteher: Dominique Schaller 

5.1 Wald 
5.1.1 Besondere Ereignisse im Berichtsjahr 

5.1.1.1.1 Ein einziges Amt für Wald, Wild, Natur, Landschaft und Naturgefahren 

Am 1. April 2019 entstand das Amt für Wald und Natur (WNA) aus der Fusion des Amts für Wald, Wild und 
Fischerei mit dem Amt für Natur und Landschaft. Mit dieser Fusion wird der Bereich Natur auf ein Amt vereint, das 
für die Bewirtschaftung und Erhaltung der Wälder, der Lebensräume und der Landschaft, den Schutz und die 
Förderung von Flora und Fauna, die Prävention und den Schutz vor Naturgefahren und die Ausbildung der 
Waldfachleute zuständig ist. Mit den Forstkreisen und Aufsichtsregionen der Wildhut verfügt es über eine territoriale 
Präsenz in allen Regionen des Kantons Freiburg. 

5.1.1.1.2 Waldschutz 

Trockenheit, Hitze und vermehrte Extremereignisse schwächen die Waldbestände. Die zunehmende Mortalität und 
die verringerten Abbauraten von Streu und Totholz führen zu einem Anstieg von Brandgut und damit des 
Waldbrandrisikos. Mit 64 000 m3 subventioniertem Holz im Rahmen der Borkenkäferbekämpfung oder infolge von 
Sturmböen war das Berichtsjahr erneut ein schwieriges Jahr für die Waldbesitzer. Der Kanton musste einen 
Zusatzkredit von 410 000 Franken gewähren. 

Das 2017 lancierte System zur Beurteilung der Waldbrandgefahr «Incendi» (Beurteilung und Kommunikation der 
Gefahrenstufe) ist zu einem geschätzten Informations- und Präventionsinstrument geworden. Es war kein grösserer 
Waldbrand zu beklagen. 

5.1.1.1.3 Unterhalt von Wäldern und Lebensräumen: Ende der 3. Periode der Programmvereinbarungen 

2019 endete die dritte Periode der vierjährigen Programmvereinbarungen mit dem Bund. Die grosse Mehrheit der 
festgelegten Ziele in den Bereichen Waldbewirtschaftung, Schutzbauten und Natur- und Landschaftsschutz wurden 
erreicht. Die neuen Programmvereinbarungen sehen eine Aufstockung der Mittel für die Natur, die Landschaft und 
die Biodiversität im Allgemeinen vor, aber eine Kürzung für die Waldbewirtschaftung. 

5.1.1.1.4 Terrestrische Fauna 

Aufgrund der Zunahme der Schäden durch das Wildschwein in den vergangenen Jahren wurden die gesetzlichen 
Grundlagen angepasst, damit in den Monaten Juli und August eine «Sommerjagd» stattfinden konnte. 
26 Wildschweine konnten so erlegt werden, doch insbesondere im Flachland gibt es weiterhin erhebliche 
problematische Schäden. 
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Das Konzept Wald-Hirsch, das die verschiedenen Massnahmen aufzeigt, die das WNA für eine nachhaltige 
Bewirtschaftung der Hirschvorkommen im Kanton umsetzt, ist 2018 ausgelaufen. Es wurde angepasst und in die 
Vernehmlassung gegeben. 

5.1.1.1.5 Aquatische Fauna 

Die Klimaerwärmung hat einen starken Einfluss auf die Seen und Wasserläufe. Der geringere Wasserabfluss und die 
steigenden Wassertemperaturen führen zu einer höheren Sterblichkeit, für die kaum Lösungen zu finden sind. Der 
Rückgang der Fischereierträge und die Zunahme der Anzahl Kormorane führte zu dem interkantonalen politischen 
Entscheid, das Konkordat über die Jagd auf dem Neuenburger- und auf dem Murtensee dahingehend zu ändern, dass 
die Berufsfischer den Kormoran abschiessen dürfen. 

Der Staatsrat hat aufgrund der technischen und der Administrativuntersuchung beschlossen, die Fischzuchtanlage in 
Estavayer-le-Lac nicht wieder instand zu stellen, sondern eine interkantonale Zusammenarbeit in Colombier NE 
weiterzuverfolgen. 

5.1.1.1.6 Natur und Landschaft 

Das Inventar der Landschaften von kantonaler Bedeutung (LKB), das als Grundlagenstudie für die kantonale 
Landschaftspolitik dient und das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) ergänzt, wurde 
ausgearbeitet und den Gemeinden und Partnern präsentiert. 

Die Änderung des kantonalen Nutzungsplans der Naturschutzgebiete am Südufer des Neuenburgersees und seines 
Reglements, welches das Verfahren für den Rückbau der Ferienhäuser einleitet, wurde bei den Dienststellen und 
beim Bund für eine Vorvernehmlassung eingereicht. 

5.1.2 Walderhaltung 

Verfügungen der ILFD auf Antrag des WNA: Anzahl 

Rodungen 
Gesamtfläche und Rodungsgrund: 76 922 m2 ; Strasse (1), Verbindung für den Langsamverkehr und 
Fusswege (3), Hochwasserschutz / Revitalisierung von Fliessgewässern (5), Trinkwasserinfrastrukturen 
(7), Materialabbau (1), Deponie (1), Anpassung an die Vorschriften in Zusammenhang mit einer 
Nutzungsänderung zu touristischen Zwecken(1) 

19 

Waldfeststellungen 7 

Vom WNA für nachteilige Waldnutzung ausgestellte Bewilligungen: 44 

Bewilligungen/Stellungnahmen des WNA für Veranstaltungen im Wald: 54 

 

Stellungnahmen des WNA: Anzahl 

Gesuche um Baubewilligungen im Wald oder in Waldnähe bzw. von gewisser Bedeutung für den Natur- 
und Landschaftsschutz (ab dem 1. April 2019, aufgrund der Fusion des WaldA mit dem ANL) 

658 

Dossiers zur Revision der OP/DBP, Revisionsprogramme und andere, nicht durch das RPBG geregelte 
Projekte (Strassen, Gasleitungen, BV-Projekte usw.) 

148 

Anzeigen wegen Verstössen gegen die Strassensignalisation (Beschränkung des Verkehrs im 
Wald): 

84 
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5.1.3 Biologische Vielfalt im Wald 

Im Rahmen der Programmvereinbarung 2016–2019 wurden 2019 folgende Aktionen durchgeführt: Auf einer Fläche 
von 80 ha wurden waldbauliche Massnahmen zugunsten besonderer Waldarten durchgeführt. Die Waldrandstruktur 
wurde auf 35 ha verbessert. 9 Feuchtgebiete wurden im Wald angelegt oder umgestaltet; es wurden zahlreiche 
Habitatbäume (332) bezeichnet und ein Waldreservat (45 ha) sowie 10 Altholzinseln (insgesamt 49 ha) geschaffen.  

Die Subventionen (Kanton und Bund) beliefen sich auf gerundete 1 300 000 Franken. 

5.1.4 Schutz vor Naturgefahren, Schutzwälder 

5.1.4.1 Schutzwälder 

Nach den Stürmen und den Trockenperioden in den Jahren 2018 und 2019, die zu neuen Schäden führten, mussten 
die waldbaulichen Eingriffe teilweise auf die Prävention von phytosanitären Schäden ausgerichtet werden. Wegen 
diesen Zwangsnutzungen kam der Holzmarkt unter Druck. Dies hat auch zu Verzögerungen bei den in den 
Schutzwäldern geplanten waldbaulichen Eingriffen geführt und die Programmvereinbarung «Schutzwald» wurde 
darum nicht vollständig erreicht (92 %). 

Förderungsgrund Gerundeter Betrag der bezahlten 
Subventionen (Fr.) 

Menge (ha, m3 usw.) 

Waldbauliche Massnahmen in Schutzwäldern 
(FP-S) 

3 933 000 35 laufende Projekte, 406 ha 
behandelte Fläche mit 76 600 
m3 genutztem Holz 

5.1.4.2 Waldinfrastrukturen (FP-I, GF-I und PC-d) 

Das Ergebnis entspricht der Planung gemäss Programmvereinbarungen 2016–2019 «Waldbewirtschaftung». 

Förderungsgrund Gerundeter Betrag der bezahlten 
Subventionen (Fr.) 

Menge (ha, m3 usw.) 

Waldinfrastrukturen (FP-I, GF-I und PC-d) 1 318 000 16 laufende Projekte, davon 
2 Gebäude, 11 800 m 
ausgebesserte Waldwege, 4341 
ha besser erschlossene 
Waldfläche 

5.1.4.3 Schutzmassnahmen gegen Rutschungen, Lawinen, Steinschlag (DN-I) 

Die Programmvereinbarung 2016–2019 «Schutzbauten WaG» wurde gemäss den 2018 geänderten Modalitäten 
abgeschlossen. Ein Projekt, das den Schutz der Kantonsstrasse 1100 (Broc-Jaun) im Sektor «Bataille» betrifft, 
beanspruchte einen namhaften Anteil des ganzen Programms. Der Subventionsbeitrag entspricht dem Anteil des 
Bundes. 

Förderungsgrund Gerundeter Betrag der bezahlten 
Subventionen (Fr.) 

Menge (ha, m3 usw.) 

Schutzinfrastrukturen gegen Rutschungen, Lawinen, 
Steinschlag DV-I 

1 054 000 9 laufende Projekte,115 570 
Franken reduziertes jährliches 
Risiko 

5.1.4.4 Kartierung der Naturgefahren, Raumplanung (DN-F) 

Der Beitrag des Amts für die Nutzung dieser Daten für die Raumplanung (Stellungnahmen 
Naturgefahrenkommission (NGK) für Baubewilligungen, OP, DBP) ist eine permanente Aufgabe. Die Arbeiten zur 
Revision der Gefahrenkarten für die Voralpen wurden mit dem Pilotprojekt für die Gemeinde Val-de-Charmey in 
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Angriff genommen. Dabei wird eine Koordination mit dem Amt für Umwelt für die Prozesse «Wasser» angestrebt. 
Die Prozesse Lawinen, Rutschungen und Stein-/Blockschlag wurden anhand der aktuellsten Daten neu modelliert. 
Die neuen Modellierungen können dazu dienen, die Qualität der Gefahrenkarten für den ganzen Kanton zu 
vereinheitlichen. 

5.1.4.5 Ereigniskataster StorMe – Lokale Naturgefahrenberater 

2019 gab es erneut wenig ausserordentliche Ereignisse. Die permanente Rutschung am Hohberg (von einem 
Gesamtvolumen von mehreren Millionen m3) in der Region Schwarzsee befindet sich nach der raschen 
Beschleunigung im Jahr 2018 wieder im «Normalzustand». 

Die ungünstigen Wetterkonditionen haben während mehrerer Wochen zu einer kritischen Situation bezüglich der 
Lawinengefahr geführt. Drei Skitourengänger haben in den Freiburger Voralpen ihr Leben verloren, normalerweise 
ist hier nur durchschnittlich alle fünf Jahre ein Todesopfer zu beklagen. 

Im Sommer sind im Gastlosenmassiv zwei Steinschläge niedergegangen; es gab keine Opfer. Nur die vom Publikum 
gefilmten Staubwolken erforderten in einem Fall das Eingreifen der Behörden.  

Die «lokalen Naturgefahrenberater» sind voll einsatzfähig und ermöglichen es, auf solche Naturereignisse 
bestmöglich vorbereitet zu sein. Sie haben positive Rückmeldungen des Kantonalen Führungsorgans (KFO) und der 
Kommunalen Führungsorgane (GFO) erhalten. An jeweils zwei Halbtagen pro Jahr findet eine Weiterbildung für 
diese Fachpersonen statt. 

5.1.4.6 Waldbrandprävention 

Nach drei Jahren im Einsatz ist das System «Incendi» (Beurteilung und Kommunikation der Gefahrenstufe) zu einem 
von allen Seiten geschätzten Informations- und Präventionsinstrument geworden. Die interkantonale Koordination 
(BE, VD, NE) ist gut. Der Koordinationsbedarf auf interkantonaler, aber auch auf nationaler Ebene, insbesondere 
betreffend die Hinweise und Auswirkungen der verschiedenen Gefahrenstufen, wird immer grösser. 

Die Koordination mit dem Amt für Bevölkerungsschutz und Militär (ABSM) und dem KFO für das Management der 
Brandgefahr ausserhalb des Waldes sowie die Mitteilung an die Bevölkerung ist gewährleistet, warf jedoch einige 
Fragen in Bezug auf die Vorschriften zum Nationalfeiertag auf. 

Wie oft in den letzten Jahren herrschte auch 2019 eine starke Trockenheit, von der besonders die Landwirtschaft und 
die Fischerei betroffen waren. Auf Vorschlag des KFO hat der Staatsrat für den Nationalfeiertag ein 
Feuerwerksverbot erlassen, das WNA hat hingegen das Anfachen von Feuern im Wald 2019 nicht verboten. 

5.1.5 Waldbewirtschaftung, Holzproduktion und -verwendung 

5.1.5.1 Förderungsmassnahmen 

Förderungsgrund Bezahlter Betrag, gerundet 
Fr. 

Menge (ha, m3 usw.) 

Erneuerung der Wälder 499 000 12 200 m3 defizitäre Holzernte 
6 ha Pflanzungen 

Erholungsfunktion des Waldes 580 000 3000 ha Wald mit bedeutender 
Erholungsfunktion 

Verbesserung der 
Bewirtschaftungsbedingungen des 
Waldeigentums 

39 000 6 laufende Projekte für freiwillige 
Umlegungen von Waldparzellen oder 
Güterzusammenlegungen 

Waldschäden  1 619 000 64 000 m3 Schadholzernte 

Optimale forstliche Betriebseinheiten 0 Keine Fusion von Betriebseinheiten 
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Förderungsgrund Bezahlter Betrag, gerundet 
Fr. 

Menge (ha, m3 usw.) 

Optimierung der Bewirtschaftung von 
Privatwäldern 

82 000 2 laufende Projekte 

Jungwaldpflege  2 053 000  822 ha gepflegter Jungwald und 28 ha 
Pflanzungen von Eichen oder seltenen 
Bäumen 

Investitionskredite 1 375 000 6 neue Verträge abgeschlossen 

5.1.5.2 Forstliche Betriebseinheiten 

Körperschaften mit 
eigener 
Rechtspersönlichkeit 

Schriftliche 
Vereinbarung zwischen 
Partnern 

Durch einen einzigen 
Eigentümer gebildete 
Einheiten 

Forstreviere ohne 
Betriebseinheit 

14 Einheiten 4 Einheiten 5 Einheiten 5 Reviere bestehen vor allem 
aus Privatwäldern. 

Projekte zur Entwicklung der forstlichen Betriebseinheiten sind in Arbeit, insbesondere im Greyerzbezirk. 

 
Karte der forstlichen Betriebseinheiten 

5.1.5.3 Forstliche Planung 

2019 war ein besonders intensives Jahr für die forstliche Planung. Gleich 5 Betriebspläne werden derzeit in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Freiburger Waldrichtplanung (FWRP) ausgearbeitet. Insbesondere dem 
Grundsatz der Multifunktionalität des Waldes wird mit der Kartierung der wichtigsten Funktionen Rechnung 
getragen. 

> Die Ausarbeitung des Betriebsplans der Körperschaft Forêts-Sarine wurde fortgesetzt. Die Körperschaft hat eine 
wichtige waldbauliche Entscheidung getroffen, und zwar will sie bei ihrer Arbeit das Waldbausystem des 
Dauerwalds anwenden. Der Betriebsplan muss nun noch fertig ausgearbeitet und anschliessend validiert werden. 

> Auch am Betriebsplan Glâne-Farzin wurde weitergearbeitet. Die Besonderheit dieser interkantonalen 
Körperschaft erfordert bestimmte Anpassungen der üblichen Arbeitsmethoden. Derzeit werden Analysen anhand 
der Software WIS 2 durchgeführt. 
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> Der neue Betriebsplan der Körperschaft Haut-Lac wurde dank einer guten Beteiligung der Mitglieder der 
Arbeitsgruppe und der Motivation des Försters rasch ausgearbeitet. Er muss noch vom Amt validiert werden. 

> Der neue Betriebsplan der Körperschaft Jogne-Javroz wurde in Angriff genommen. Es handelt sich um ein 
ehrgeiziges Projekt, bei dem ein dynamischer Betriebsplan angestrebt wird, der eine regelmässige Kontrolle und 
Aktualisierung ermöglicht. 

> Der letzte Betriebsplan, der 2019 begonnen wurde, ist jener der Gemeinde Châtel-St-Denis. 

Die FWRP wird derzeit umgesetzt. Die in der FWRP und in der Änderung des Gesetzes über den Wald und den 
Schutz vor Naturereignissen (WSG) vorgesehene Konsultativkommission für den Wald trat im Dezember 2019 
erstmals zusammen. 

Die meisten anderen Massnahmen werden im Rahmen der üblichen Politik des WNA umgesetzt. 2020 wird eine 
Tabelle mit der Übersicht über die Fortschritte der verschiedenen Ziele und Massnahmen erstellt werden. 

Im März und April wurde an 687 Standorten im Freiburger Mittelland das Inventar der Verjüngung erstellt. Gewisse 
Punkte zur Methodik bei Sonderfällen müssen noch geklärt werden. Die durchschnittlichen Verbisswerte liegen im 
Mittelland bei 6 %, also leicht über den Werten von 2017 (5 %), aber die Ergebnisse nach Baumart sind jenen von 
2017 sehr ähnlich. Die allgemeine Situation ist somit zufriedenstellend und die festgestellten Probleme bleiben 
punktuell. 

Die Überlegungen zur Aktualisierung der Instrumente der forstlichen Planung werden fortgesetzt in Bezug auf die 
Möglichkeit, die Aktualisierung von Bestandeskarten zu automatisieren, ohne dass die grossen Mengen an manuell 
von den Förstern eingegebenen Daten verloren gehen. 

5.1.6 Ausbildung 

5.1.6.1 Forstwartlehre EFZ + Forstpraktiker EBA 

Am 1. Januar 2019 erfasste Verträge 

1. Jahr (EFZ) 11 (10 F und 1 D) 

2. Jahr (EFZ) 20 (15 F und 5 D) 

3. Jahr (EFZ) 11 (9 F und 2 D) 

1. Jahr (EBA) 6 (5 F und 1 D) 

2. Jahr (EBA) 5 (2 F und 3 D) 

Neue Lernende, die ihre Ausbildung im 
Herbst 2019 begonnen haben 

EFZ 16 (15 F und 1 D) 

EBA 3 (1 F und 2 D) 

Die Lernenden EFZ absolvieren im Verlauf ihrer Lehre während insgesamt 52 Tagen überbetriebliche Kurse und die 
Lernenden EBA während 32 Tagen. 

Die Berufsbildner in Lehrbetrieben, die Berufsbildner in überbetrieblichen Kursen und an der Berufsfachschule sowie 
die Prüfungsexperten besuchten ebenfalls Weiterbildungskurse. 

5.1.6.2 Weiterbildung 

Kurs Anzahl Teilnehmer (total) 

Motorsägekurs 6 25 
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Kurs Anzahl Teilnehmer (total) 

Holzerkurs 4 22 
Nothelfer-Wiederholungskurs 4 51 
Waldbau 10 64 
Betriebsführung 7 8 
Ausbildung 7 58 
Wild 10 37 

Mehrere Freiburger absolvieren Ausbildungen in Lyss, Le Mont-sur-Lausanne, Zollikofen oder Zürich, die mit einem 
Fachausweis oder einem anderen Diplom abgeschlossen werden. 

Für weitere Informationen steht der Jahresbericht des Sektors Berufsbildung auf der Website des WNA zur 
Verfügung. 

5.2 Jagd, Wild und Fischerei 
5.2.1 Jagd 

5.2.1.1 Anzahl Grundpatente 

Für die Jagdsaison 2019-2020 wurden 720 Grundpatente ausgestellt. 718 mit Waffe, 2 ohne Waffe. 

 
5.2.1.2 Spezialpatente 

Patent Anzahl 

Patent A (Gämse) 153 
Patent A Spezialjagd (Gämse) 35 
Patent B (Rehwild) 673 
Patent C (Hirsch) 268 
Patent D (Wildschweine) 474 
Patent D Sommer (Wildschweine) 116 
Patent E (Federwild) 151 
Patent F (Neuenburgersee) 1 
Patent G (Murtensee) 2 
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5.2.1.2.1 Gämse 

Die Jagd auf die Gämse im Gebirge war vom 16. bis 28. September 2019 sowie während drei zusätzlichen Samstagen 
(14. September, 5. Oktober und 12. Oktober 2019) gestattet. Vom 16. bis 21. September 2019 fand während einer 
Woche eine Spezialjagd statt. Wie in den beiden vorangegangenen Jahren wurde eine Jagd nach Region und nach 
Altersklasse durchgeführt (Entnahme von höchstens 15 % des Bestandes), um einen gesunden, ausgeglichenen 
Gamsbestand zu gewährleisten und dem Rückgang des Bestandes in den für die Jagd offenen Gebieten 
entgegenzuwirken. Insgesamt wurden 158 Tiere entnommen, mit einem Verhältnis von 1,3 erwachsenen 
Gämsböcken auf 1 erwachsene Geiss (bestes Geschlechterverhältnis seit über 10 Jahren). Mit Blick auf die geltenden 
Weisungen des Bundes und das Wildtiermanagement ist die neue Jagdmethode, die das WNA 2017 eingeführt hat, 
sehr zufriedenstellend. 

 
5.2.1.2.2 Rehwild 

Die Inhaber eines Patents B konnten vom 16. September bis zum 19. Oktober 2019 das Reh im Flachland jagen. In 
der fünften Jagdwoche war die Entnahme auf bestimmte, vom Amt festgelegte Wildsektoren beschränkt. Die Jäger 
durften ein bis drei Rehe erlegen. Während dieses Zeitraums wurden an vier Jagdtagen pro Woche 1440 Tiere erlegt. 
Die Abschüsse setzten sich wie folgt zusammen: 52,3 % in der ersten Woche, 25,4 % in der zweiten Woche, 12,9 % 
in der dritten Woche, 7 7 % in der vierten Woche und 1,7 % in der fünften Woche. 
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5.2.1.2.3 Hirsch 

Die Inhaber eines Patents für die Jagd auf den Hirsch konnten in den Bewirtschaftungsräumen 1, 2 und 3 vom 14. bis 
zum 26. Oktober und vom 2. bis zum 16. November 2019 jagen. Das Kontingent von 90 Tieren (15 Hirschstiere, 
15 Spiesser, 30 Hirschkühe und Schmaltiere sowie 30 Kälber) wurde erreicht. 

 
5.2.1.2.4 Wildschwein 

In den Berggebieten begann die Wildschweinjagd am 1. September 2019 und lief bis am 31. Dezember 2019. Im 
Flachland begann die Wildschweinjagd ausserhalb des Waldes am 1. September, jene in den Waldgebieten am 
16. September. Sie dauert noch bis Ende Januar 2020. Die Jagd auf Wildschweine (nur mit Hochsitz) in den 
Wildschutzgebieten am Südufer des Neuenburgersees fand vom 15. Oktober bis am 31. Dezember 2019 statt. Sie 
wird bis am 15. Januar 2020 verlängert, jedoch nur in den kantonalen Reservaten. 

5.2.1.2.5 Nicht jagdbare Arten 

Da der Steinwildbestand im Jagdbanngebiet Dent-de-Lys stabil geblieben ist und angesichts der Lage im 
Jagdbanngebiet Vanil Noir – Bimis wurde keine Regulierungsjagd für diese Art durchgeführt. 
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5.2.2 Fischerei 

5.2.2.1 Statistik der Fischereipatente 

 
Die Statistiken der vom Kanton Freiburg 2019 ausgestellten Fischereipatente können auf der Website des WNA im 
Detail eingesehen werden. 

5.2.2.2 Pachtfischerei 

Die Versteigerung und Verpachtung der Fischereilose für den Zeitraum von 2016–2021 fand im Januar 2016 statt. 
Von den 70 Losen wurden 66 vergeben und 15 Pächter verzichteten freiwillig auf den Besatz. 

5.2.2.3 Verschmutzungen 

51 Verschmutzungen machten den Einsatz der Wildhüter-Fischereiaufseher erforderlich. In 4 Fällen wurden tote 
Fische gefunden. 

5.2.2.4 Fischerei im Neuenburgersee 

Im Jahr 2019 stellte der Kanton Freiburg folgende Patente aus: 5 Berufspatente (Patent A), 1 Spezialberufspatent 
(Patent B), 158 Sportfischereipatente mit Schleppangel (Patent C), 253 Sportfischereipatente (Patent D), 
216 Zusatzpatente für Gastfischer, 15 Tagespatente C und 45 Tagespatente D. 

5.2.2.5 Fischerei im Murtensee 

Im Jahr 2019 stellte der Kanton Freiburg folgende Patente aus: 1 Berufspatent (Patent A), 0 Spezialberufspatente 
(Patent B), 313 Sportfischereipatente mit Schleppangel (Patent C), 486 Sportfischereipatente (Patent D), 
375 Zusatzpatente für Gastfischer, 0 Tagespatente C und 170 Tagespatente D. 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Entwicklung der Anzahl Fischereipatente in den kantonalen 
Gewässern 1987–2019



 

39 

5.2.2.6 Verwendung der 30 % aus dem Verkauf von Fischereipatenten und Verwendung des Ertrags aus 
der Wiederbevölkerungstaxe 

2019 wurden die Einnahmen von 149 891 Franken (30 % des Ertrags aus den Fischereipatenten in den kantonalen 
Gewässern; Art. 31 FischG) sowie die Einnahmen von 56 992 Franken aus dem Ertrag der Wiederbevölkerungstaxe 
(Art. 7 FischR) wie folgt verwendet: 150 860 Franken in Zusammenhang mit dem Besatz von Seen und 
Wasserläufen, 37 651 Franken in Zusammenhang mit der Überwachung der Fischbestände und 10 068 Franken in 
Zusammenhang mit dem Schutz und der Verbesserung der Lebensräume.  

Im gleichen Jahr haben die Wildhüter-Fischereiaufseher und das Personal des WNA 900 Arbeitsstunden in 
Zusammenhang mit dieser Thematik geleistet, was einem Betrag von 70 350 Franken entspricht (die Arbeit der 
Wildhüter-Fischereiaufseher macht 560 Stunden oder 44 940 Franken aus). 

5.2.3  Ordnungsbussen 

2019 haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amts 53 Ordnungsbussen verhängt: 

> 10 im Bereich Hundehaltung; 
> 21 im Bereich Jagd; 
> 22 im Bereich Fischerei. 

5.3 Natur und Landschaft 
5.3.1 Gehölz ausserhalb des Waldareals 

Die Zusammenarbeit mit den territorialen Diensten bei der Erhaltung, Pflege und der Aufwertung der Gehölze 
ausserhalb des Waldareals wurde 2019 weitergeführt. So sind die Förster nun die Ansprechpersonen für die 
Gemeinden bei Fragen zu den Gehölzen ausserhalb des Waldareals. 

Da das gegenwärtige Verfahren für Gesuche um Ausnahmen von den Schutzbestimmungen für Gehölze ausserhalb 
des Waldareals besonders komplex ist, setzt sich das Amt mit einer Revision des Verfahrens auseinander, die einen 
pragmatischeren und effektiveren Ansatz gewährleisten soll. 

5.3.2 Landschaft 

Das Inventar der Landschaften von kantonaler Bedeutung (LKB) wurde ausgearbeitet und den Workshopteilnehmern 
an zwei Informationssitzungen (eine pro Sprachregion) vorgestellt. Diese Grundlagenstudie, die auf der Website des 
Staates in einer provisorischen Version zur Verfügung steht, identifiziert die freiburgischen Landschaften, die 
aufgrund ihrer Eigenartigkeit und Seltenheit als wichtiges Element der Lebensqualität für die Bevölkerung von 
Bedeutung sind. Es bedarf noch gewisser Anpassungen, bevor sie in den kantonalen Richtplan aufgenommen werden. 

In Zusammenarbeit mit dem Departement für Geowissenschaften der Universität Freiburg haben die Vorbereitungen 
für die Ausarbeitung des Inventars der Geotope von kantonaler Bedeutung begonnen. 

5.3.3 Regionale Naturpärke 

Die regionalen Naturpärke (RNP) Gruyère Pays-d’Enhaut und Gantrisch befinden sich in der Betriebsphase. Das 
WNA begleitet deren Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Ämtern der Kantone Waadt und Bern. 
2019 war geprägt durch die Vergrösserung des Perimeters des regionalen Naturparks Gruyère Pays-d’Enhaut mit der 
Integration der Gemeinden Gruyères und Jaun sowie die Umsetzung der Strategien zur Bekämpfung von Neophyten 
in den Pärken. 

5.3.4 Biotope 

Insgesamt 1050 ha Magerwiesen und -weiden, Streueflächen, Alpen und Pufferzonen sind Gegenstand von Verträgen 
mit Landwirtinnen und Landwirten, wodurch eine extensive Bewirtschaftung zugunsten der Biodiversität 
gewährleistet ist. 

In rund 40 Biotopen von nationaler und kantonaler Bedeutung (hauptsächlich Flach- und Hochmoore sowie 
Amphibienlaichgebiete) wurden laufend Unterhaltsarbeiten durchgeführt wie Mähen, Schneiden von Büschen oder 
Ausreissen von Neophyten. 
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In den folgenden Biotopen von nationaler und kantonaler Bedeutung konnten umfangreichere 
Revitalisierungsarbeiten wie die Wiederherstellung des Wasserhaushaltes, die Freistellung und Öffnung verbuschter 
Lebensräume, die Umstrukturierung von Waldbeständen, die Anlage oder die Erneuerung der Abdichtung von 
Teichen vorgenommen werden: 

> Moore: Niremont, La Léchire, La Biorne, Le Pelon, La Bioleire; 
> Auengebiete: Die Saane zwischen Rossens und Freiburg, Les Auges de Neirivue, La Neirigue und die Glâne; 
> Amphibienlaichgebiete: Les Cases, Räsch-Zileta, Bäriswil, Büneli, Sous Vusy; 
> Wiesen: Villarbeney, Allières, Mühlital, Le Bry. 

Ein neuer Bewirtschaftungsplan wurde für die Auengebiete von nationaler Bedeutung Montagny-les-Monts 
(L’Arbogne) und Cerniat-La Valsainte (Le Javro) ausgearbeitet. 

Das Programm zur Pflanzung von Hecken wurde fortgeführt mit der Pflanzung von über 1000 Metern neuer Hecken 
auf dem Gebiet der Gemeinden Hauterive (Ecuvillens), Düdingen, Neyruz, Schmitten, Surpierre, Ueberstorf und 
Wallenried. 

In Zirkels, am Ufer der Taverna in der Gemeinde Schmitten konnte in Zusammenarbeit mit einer privaten Stiftung 
ein neuer Gewässerkomplex geschaffen werden. 

Die Arbeiten in Zusammenhang mit dem Inventar der Quellen des Kantons wurden fortgesetzt mit der Erfassung und 
Analyse des Bodens aller bekannten Standorte. 

Die Gemeinden Arconciel, Brünisried, Châtonnaye, Cheyres-Châbles, Corserey, La Roche, Marly, Montagny, 
Plaffeien, Surpierre, Tentlingen und Villaz-St-Pierre haben ihr Vorinventar der Biotope von lokaler Bedeutung 
gemäss Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz erstellt. 

5.3.5 Naturschutzgebiete 

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für den Rückbau der Ferienhäuser innerhalb der Naturschutzgebiete am 
Südufer des Neuenburgersees wurde die Änderung des entsprechenden kantonalen Nutzungsplans bei den 
Dienststellen des Kantons und des Bundes für eine Vorvernehmlassung eingereicht. 

Für das Naturschutzgebiet Lac de Lussy wurde ein neuer Bewirtschaftungsplan ausgearbeitet und die ersten 
Massnahmen konnten umgesetzt werden (Demontage einer Fischerhütte und eines Landungsstegs, Räumung einer 
Aufschüttung und Freistellung eines verbuschten Bereichs). 

5.3.6 Arten 

In der Frühjahrsaktion zur Rettung der Amphibien entlang der Strassen konnten dieses Jahr 15 Konfliktstellen 
geschützt werden. Ein neuer Zaun wurden an der Gemeindestrasse zwischen Vaulruz und Sâles aufgestellt. Insgesamt 
wurden auf einer Länge von 5 km Zäune aufgestellt und rund 130 Freiwillige ermöglichten es über 
26 000 Amphibien, die Strasse in Sicherheit zu überqueren und zu ihren Laichplätzen zu gelangen. 

Die Überwachung der Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea nausithous) und des 
Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea teleius) im Intyamon und am Lac de Lussy wurde fortgesetzt 
und erlaubte es, einige bereits vorhandene Massnahmen anzupassen. 

Es wurde ein Bericht zur kantonalen Strategie zu invasiven gebietsfremden Arten erarbeitet, der in die 
Vernehmlassung gegeben wird. 
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6 Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
(LSVW) 

— 
Amtsvorsteher und Kantonstierarzt: Dr. Grégoire Seitert 

Stellvertretender Amtsvorsteher und Kantonschemiker: Dr. Claude Ramseier 

6.1 Auftrag und Leistungen 
Das LSVW, das seit September 2015 im EVA-Gebäude (Environnement, Eau, Vétérinaire, Alimentaire – Wasser, 
Umwelt, Veterinärwesen, Lebensmittel) in Givisiez untergebracht ist, bietet weiterhin Tag für Tag zahlreiche 
Leistungen zugunsten der Konsumentinnen und Konsumenten des Kantons Freiburg an. Das Amt hat im 
Wesentlichen den Auftrag, mit seinen Inspektionen und Analysen dafür zu sorgen, dass die Lebensmittel und 
Gebrauchsgegenstände ihre Gesundheit nicht gefährden, und dass sie nicht getäuscht werden. Es wacht über das 
Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere, zu ihren Gunsten, aber auch zugunsten des Menschen.  

Das LSVW erbringt vor allem folgende Leistungen: 

> Es überwacht, dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts (Primärproduktion, Lebensmittel, 
Gebrauchsgegenstände) eingehalten werden; 

> Es gewährleistet die Gesundheit der Herden, indem es Tierseuchen und Zoonosen bekämpft; 
> Es sorgt für das Wohlbefinden der Tiere; 
> Es überwacht aggressives Verhalten bei Hunden; 
> Es kontrolliert das Trinkwasser und das Wasser von Schwimmbädern, Duschen und Stränden in öffentlichen 

Badeanstalten. 

Für die Erfüllung seiner Aufgaben stützt sich das LSVW auf eine interdisziplinäre und sektorübergreifende 
Organisation sowie eine leistungsfähige Struktur von Laboratorien. Die Arbeiten zur Digitalisierung im Hinblick auf 
eine papierlose Verwaltung wurden fortgeführt. Damit kann die Effizienz der Prozesse gesteigert werden, sämtliche 
Inspektionsdaten werden digitalisiert und das administrative Vorgehen vor Ort wird vereinfacht. Das Ziel soll 
innerhalb von 4 Jahren erreicht werden. 

2019 haben die folgenden besonderen Ereignisse das LSVW geprägt: 

> Das LSVW hat die Privatwirtschaft unterstützt und die verschiedenen in Drittländern und aufstrebenden Märkten 
(Russische Föderation, China, Japan, Südkorea, Vereinigte Staaten usw.) geltenden Standards überwacht. Das 
Amt organisierte den jährlichen runden Tisch mit den verschiedenen Akteuren zum Thema «vom Stall bis auf 
den Teller», stellte 607 Zertifikate für die Ausfuhr von Dutzenden Tonnen Produkten in mehr als 150 Länder aus 
und arbeitete Anfang 2019 an einer Lösung, damit eine eurasische Handelssperre nach zwei Wochen wieder 
aufgehoben werden konnte. Zudem beteiligte es sich im Rahmen der Anwendung der neuen Version des 
Lebensmittelrechts an der Weiterbildung in verschiedenen Branchen (z. B. Bäcker, Metzger usw.).  

> Auf kantonaler Ebene nimmt das Projekt ReLait zur Reduktion der Tierarzneimittel die Milchproduzenten 
stärker in die Verantwortung, ebenso wie die Charta der guten Praktiken für einen sachgemässen Einsatz von 
Antibiotika. Diese wurde vom Verein Freiburger Tierärzte und vom Amt verabschiedet, die sich im Übrigen für 
einen umfassenden Ansatz zur Überwachung und Behandlung der Tiere durch die praktizierenden Tierärzte 
einsetzen. Das LSVW ist überzeugt, dass diese konstruktive Ausrichtung hin zu einer Gesamtreduktion der 
Antibiotika und der Antibiotikaresistenzen die 2018 gestoppten gefährlichen Parallelimporte rasch verdrängen 
und überwinden wird. 

> Im Bereich Tierschutz sind die Verfahren oft langwierig, um die wiederkehrenden Mängel beheben zu können. 
Die schweren und chronischen Fälle betreffen etwas weniger als 3 % aller Betriebe oder Tierhalter im Kanton. 
Sie zeigen aber den gesellschaftlichen, emotionalen bzw. ökonomischen Kontext in Zusammenhang mit der 
Tierhaltung auf und erfordern den Einsatz umfangreicher staatlicher Ressourcen. In Zeiten des Internets, in 
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denen jede Bürgerin und jeder Bürger mit einem Smartphone ausgerüstet «eigene Ermittlungen» anstellen kann, 
muss das Amt das fragile Gleichgewicht zwischen den verfassungsmässigen Rechten der Bürger, den 
Tierrechten und den Grundsätzen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG, SGF 150.1) halten. So 
nimmt das Amt seine Rolle als kantonale Tierschutzfachstelle mit den Befugnissen gemäss Artikel 33 des 
Tierschutzgesetzes (TschG, SR 455) wahr. 

> Die Unterstützung und die Schulungen für Gemeinden und Oberämter im Rahmen der Aktualisierung der 
Hundedatenbank AMICUS zeigten auf, wie wichtig es ist, die Hundehaltung aus der Praxis zu kennen. Das 
System funktioniert zur Zufriedenheit der verschiedenen staatlichen Partner. Die Daten zu den Steuern und deren 
Erhebung haben sich stark verbessert und sind jetzt homogen. 

> Bei den Krisen, die es zu bewältigen gab, haben die Sektion Tiergesundheit und das Laboratorium 
Veterinärbiologie ihre Arbeit fortgesetzt, um die Ausbrüche der Bovinen Virus-Diarrhoe(BVD) zu reduzieren. 
Die Anzahl der BVD-Proben, die untersucht werden müssen, ist nach wie vor hoch. Das Amt war für die 
Koordination einer kantonalen BVD-Reflexionsgruppe zu den zusätzlichen, kantonsspezifischen Massnahmen 
zuständig. In zahlreichen anderen Kantonen ist die Situation nach wie vor gravierend, während sie sich in 
Freiburg stabilisiert hat. Das von den Bundesämtern vorgestellte Sanierungskonzept für die Moderhinke bei den 
Schafen erweist sich als verfrüht in Bezug auf den Abschluss der Ausrottung der BVD. Es wurde daher zu 
Revisionszwecken an den Absender zurückgewiesen. Die Afrikanische Schweinepest, die im Grenzgebiet von 
Belgien und Nordfrankreich sowie an der deutsch-polnischen Grenze wütet, erforderte während des ganzen 
Jahres 2019 umfangreiche Vorbereitungen der Schweiz, sei es auf den Betrieben mit Hausschweinen oder bei 
den Wildschweinen.  

> Aufgrund des Staatsratsbeschlusses vom 10. Dezember 2018 wurden die Aufgaben der Planung und Geomatik in 
Zusammenhang mit dem Trinkwasser ab dem 1. April 2019 dem Amt für Umwelt (AfU) übertragen. Mit diesem 
Transfer ist nur noch eine Einheit für die Planung der Trinkwasserversorgung bis hin zur Abwasserbeseitigung 
zuständig. Das LSVW behält seinen Auftrag, Trink- und Kontaktwasser (Duschen, Strand- und Schwimmbäder) 
zu kontrollieren und zu analysieren. 

> Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit des LSVW mit dem Amt für Landwirtschaft (LwA), dem Amt für 
Umwelt (AfU), dem Amt für Wald und Natur (WNA), dem Kantonsarztamt, der Kantonsapothekerin, der 
Gewerbepolizei und der Nutztierversicherungsanstalt (Sanima), dem Landwirtschaftlichen Institut Grangeneuve 
und der Kantonspolizei haben einmal mehr aufgezeigt, dass es einen multidisziplinären und systemischen Ansatz 
baucht, um bestimmte komplexe Dossiers zu behandeln. Dank dieser Zusammenarbeit konnten bedeutende 
Fortschritte und Synergien zugunsten der Freiburger Bürgerinnen und Bürger erzielt werden. 

> Im Sommer 2019 wurde das Qualitätssicherungssystem des LSVW von der Schweizerischen 
Akkreditierungsstelle und technischen Experten überprüft. Die Laboratorien und Inspektorate wurden für die 
Normen ISO 17025:2017 und ISO 17020:2012 begutachtet, die höchsten Qualitätsstandards der Schweiz 
(akkreditierte Bereiche). Die Ergebnisse dieser Beurteilungen waren positiv. Es wurden nur geringe 
Nichtkonformitäten festgestellt. Diese Nichtkonformitäten wurden behoben. Der nächste grosse Schritt wird das 
Re-Akkreditierungs-Audit im Jahr 2021 sein. Im gleichen Jahr feiert das Qualitätssicherungssystem sein 30-
jähriges Bestehen. 

> Seit Mai 2019 ist eine für die Kommunikation zuständige Person direkt der Direktion des LSVW angegliedert. 
Mit ihrer hervorragenden Kenntnis der sozialen Netzwerke und der Medienlandschaft verhilft sie dem Amt zu 
mehr Visibilität und trägt zu einem besseren Verständnis der Komplexität der Dienstleistungen bei, die das Amt 
im Rahmen sowohl der alltäglichen Aufgaben als auch von Krisen erbringt. 

> Nach dem Fall von Vandalismus und schwerer Sachbeschädigungen vom September 2018 wurden die Schäden 
am Gebäude behoben und die Täterschaft von der Genfer Justiz zur Rechenschaft gezogen.  

6.2 Tätigkeit 
6.2.1 Direktion und Verwaltung 

2019 war ein wichtiges und intensives Jahr für den Sektor Verwaltung und Support, vor allem aufgrund der 
Anstellung mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um diverse Weggänge zu kompensieren, und aufgrund der 
laufenden Reorganisationen des Amts. Dank dem Engagement des Personals konnten zwei kaufmännische Lernende, 
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ein Praktikant 3+1 und ein HSW-Praktikant erfolgreich ausgebildet werden. Dieser Erfolg ist ein Zeichen für einen 
guten Lehrbetrieb. 

Um die zukünftigen Bedürfnisse des E-Governments zu erfüllen, hat das LSVW ein Verfahren zur Digitalisierung der 
eingehenden Post eingeführt, mit dem viel Papier gespart und ein grosser Schritt in Richtung einer vollständigen 
Digitalisierung gemacht werden konnte. Dank dieser Änderung und ein paar technischen Anpassungen ging der 
Papierverbrauch für Ausdrucke 2019 um 23 % zurück. Rund 107 000 gedruckte Blatt Papier wurden in diesem Jahr 
eingespart. 

Es ist sehr wichtig, in der Digitalisierung vorwärtszukommen und Verfahren einzuführen, mit denen die 
Verwaltungsführung allgemein verbessert werden kann, um so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Freiburg 4.0 
vorzubereiten. 

Der Sektor Verwaltung und Support hat zudem den Auftrag, die Gesundheit des Personals am Arbeitsplatz zu 
fördern. Im Rahmen des Hygiene- und Sicherheitsausschusses des EVA-Gebäudes wurden in Zusammenarbeit mit 
dem AfU Projekte auf die Beine gestellt. Es wird immer wichtiger, den Menschen ins Zentrum zu stellen. Vor diesem 
Hintergrund möchte der Sektor Massnahmen ergreifen. Unter anderem möchte er einen kostengünstigen 
Erholungsraum für die Mitarbeitenden einrichten und so ein Arbeitsklima schaffen, das mehr Möglichkeiten bietet, 
die Bedürfnisse aller miteinzubeziehen. Jedes Projekt und jede Idee in diese Richtung können ein «Plus» sein, um die 
Motivation zu stärken und die professionelle Anerkennung des Staats als Arbeitgeber auszubauen. 

Der Sektor zählt derzeit 13 Personen, die mit der sektorübergreifenden Verwaltung der Funktionen des Amts 
namentlich in den Bereichen Finanzen, Personal, Recht, Kommunikation, Empfang von Besucherinnen und 
Besuchern, Entgegennahme von Probenahmen und mit Koordinations- und Unterhaltsaufgaben in Zusammenhang 
mit dem EVA-Gebäude und den anderen Ämtern, die das Gebäude nutzen, betraut sind. 

Im Berichtsjahr konnte das Amt zu 24 Entwürfen von Gesetzesrevisionen Stellung nehmen. Zudem war es für die 
ILFD an der Ausarbeitung von zwei Erlassentwürfen beteiligt. Einerseits das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
das Trinkwasser, das aus der Reorganisation der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD) und der ILFD, 
genauer gesagt des LSVW und des AfU hervorging. Andererseits die Änderung der Verordnung ILFD über die 
Sömmerungsbedingungen, in der der Preis des Impfstoffs gegen Rauschbrand an das neue Impfprotokoll angepasst 
wurde. Das Amt erliess 5026 verwaltungsrechtliche Verfügungen, davon 10 Tierhalteverbote. Schliesslich 
beantwortete das Amt 21 Einsprachen/Beschwerden, gab 18 Stellungnahmen im Rahmen von Beschwerdeverfahren 
ab und überwies 136 Dossiers zur Einreichung einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft. 

 Verfügungen Einsprachen Beschwerden Verzeigungen 

Chemie- und Biologielabor 310 6 0 2 
Inspektorat für Lebensmittel und 
Gebrauchsgegenstände 

1462 14 4 67 

Tiergesundheit 635 1 3 28 
Inspektorat für Fleischverarbeitung und Schlachthöfe 2184 0 0 6 
Tierschutz 435 0 11 33 
Total 5026 21 18 136 

6.2.2 Laboratorien 

2019 konnte erneut eine Zunahme der von den Laboratorien des LSVW analysierten Proben festgestellt werden 
(total: 47 021). Diese Zunahme konnte dank des Einsatzes aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den weiteren 
Massnahmen zur Automatisierung bestimmter Etappen und der Vereinfachung gewisser Verfahren aufgefangen 
werden. 

Aus analytischer Sicht war die grösste neue Herausforderung die Entwicklung einer Methode zum Nachweis von 
bestimmten Metaboliten von Chlorothalonil (Fungizid) im Trinkwasser. Zudem war das Jahr geprägt durch den Kauf 
von zwei äusserst wichtigen und leistungsfähigen Apparaten. Einerseits hat das Chemielabor zusammen mit dem AfU 
ein neues Massenspektrometer LC MS/MS gekauft. Es dient spezifisch der Untersuchung von Schadstoffen im 
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Wasser. Andererseits haben die Labors für Lebensmittel- und Veterinärbiologie ein MALDI-TOF-
Massenspektrometer erworben, das die rasche Identifizierung von Bakterienkolonien ermöglicht. 

Die Anstrengungen zur Optimierung der Verwaltungsverfahren und der elektronischen Datenübermittlung gestützt 
auf die Verwaltung 4.0 wurden ebenfalls fortgeführt. Dazu hat ein im Kanton ansässiges Unternehmen ein Tool 
entwickelt (DGWeb), mit dem Analyseanfragen an die Labors und die anschliessenden Ergebnisse an die 
Probenehmer digital übermittelt werden. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, das 2020 ausgeführt wird und 
möglicherweise auf andere Sektoren ausgeweitet werden kann.  

 
Das neue MALDI-TOF-Massenspektrometer, das die Laboratorien Lebensmittel- und Veterinärbiologie 2019 zur 

raschen Erkennung von Bakterienkolonien erworben haben. 

6.2.2.1 Lebensmittelbiologie 

2019 nahm der Sektor mikrobiologische Analysen von 4460 Proben vor. Dabei handelte es sich namentlich um 
3101 Trinkwasserproben, 39 Proben von Schwimmbadwasser, 24 Proben von Strandbadwasser und 891 
Lebensmittelproben, die im Rahmen von 13 kantonalen und einer interkantonalen Kampagne analysiert wurden. 
Dazu kamen 294 Analysen von Proben auf Legionellen, davon 111 Proben aus Pflegeheimen und 17 aus 
verschiedenen Matrizes, die im Rahmen eines Ringanalyseprogramms untersucht wurden (Qualitätssicherung).  

Neben dieser täglichen Arbeit hat das Laboratorium die Optimierung seiner analytischen Methoden fortgesetzt, um 
seine Effizienz zu verbessern und den Zeitraum bis zum Vorliegen bestimmter Ergebnisse zu verkürzen. Dafür hat es 
wie bereits erwähnt ein MALDI-TOF-Massenspektrometer gekauft. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das eine 
Matrix-unterstützte Laser-Ionisationsquelle (MALDI = Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation) und einen 
Flugzeitanalysator (TOF = Time-Of-Flight) verwendet, um innerhalb von wenigen Minuten eine Bakterienkultur 
ausfindig zu machen. Zudem hat der Sektor mehrere analytische Methoden validiert, um die Voraussetzungen der 
Norm ISO 17025:2017 zu erfüllen. 

In seiner Rolle als Lehrbetrieb hat der Sektor Lebensmittelbiologie eine Lernende im zweiten Lehrjahr für ein 
sechsmonatiges Praktikum begleitet. 

Um seine wissenschaftlichen Kompetenzen zu erhalten und weiter auszubauen, hat der Sektor an zahlreichen Treffen 
zum Erfahrungsaustausch mit seinen Berufskollegen anderer kantonaler oder nationaler Laboratorien teilgenommen.  

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der wichtigsten Kampagnen von mikrobiologischen 
Lebensmitteluntersuchungen zusammengefasst: 

Kampagnen mikrobiologischer Untersuchungen Anzahl Probenahmen Nicht vorschriftsgemässe Proben 

Restaurationsbetriebe 520 153 (29 %) 
Eiswürfel 41 9 (22 %) 
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Kampagnen mikrobiologischer Untersuchungen Anzahl Probenahmen Nicht vorschriftsgemässe Proben 

Gekochte Fleischerzeugnisse – Hygiene bei den 
Fabrikationsprozessen 

32 13 (41 %) 

Fleischzubereitungen und Hackfleisch – gute 
mikrobiologische Praxis 

62 19 (31 %) 

Ganze Grillpoulets – Lebensmittelsicherheit und gute 
Praxis 

4 0 (0 %) 

Vorübergehende Veranstaltungen – gute Praxis 25 13 (52 %) 
Schlagrahm (Bläser, Siphons und Einweg-Sprühdosen) 11 0 (0 %) 
In Käsereien hergestellter und verkaufter Voll- und 
Doppelrahm 

14 8 (57 %) 

Ziger (Ricotta) (beim Produzenten oder Wiederverkäufer 
entnommen) – gute Praxis 

18 7 (39 %)  

Gewerbliche Käsereien (Alp und Flachland) – Hygiene 
bei den Prozessen 

12 0 (0 %) 

Milch und Milchprodukte – Lebensmittelsicherheit und 
gute Praxis 

31 9 (29 %) 

Back- und Konditoreiwaren 34 5 (15 %) 

 
Interkantonale Kampagnen 
mikrobiologischer Untersuchungen 

Anzahl Probenahmen (FR) Nicht vorschriftsgemässe Proben 
(FR) 

Vor Ort hergestellte Produkte mit Gelee – gute 
Praxis  

31 9 (29 %) 

Legionellen in Duschen von Pflegeheimen und 
Spitälern 

111 2 (1,8 %) 

2019 ergaben die Kontrollen und Analysen der mikrobiologischen Qualität in den Restaurationsbetrieben eine 
Beanstandungsrate von 29 %. Dies stellt einen Anstieg gegenüber 2017 (21 %) und 2018 (25 %) dar. Besonders 
aufmerksam überprüft wurden heikle Produkte wie vorgekochter Reis, Teigwaren und Gemüse. Die Ergebnisse 
weisen vor allem auf eine erhöhte aerob-mesophile Keimzahl (AMK) und eine erhöhte Zahl von Enterobakterien hin 
(EB), d. h. Verunreinigungen durch Fäkal-Bakterien. Erhöhte AMK-Werte gehen oft mit einer schlechten 
Handhabung der Kühlkette und der Aufbewahrung einher, eine erhöhte EB-Zahl mit einer schlechten Anwendung der 
Hygiene- und Produktionsvorschriften. In 40 % der Fälle wurde eine doppelte Kontamination mit AMK und EB 
festgestellt. In 12 Proben erreichte die AMK mehr als 200 Mio. koloniebildende Einheiten pro Gramm. Solch 
kontaminierte Lebensmittel gelten als verdorben und sind eindeutig nicht zum Verzehr geeignet. 

Die bei vorübergehenden Veranstaltungen an Lebensmittelständen entnommenen Proben wiesen ebenfalls einen 
hohen Anteil an mikrobiologisch nicht konformen Proben auf. 

Infolge von Meldungen allfälliger Lebensmittelvergiftungen wurden in verschiedenen Betrieben 36 Proben 
entnommen. Krankheitserreger (Listerien, Salmonellen, Bacillus cereus, koagulasepositive Staphylokokken) wurden 
in keiner der im Rahmen dieser Meldungen entnommenen Proben gefunden. In 10 Proben wurden jedoch 
Verunreinigungen durch AMK und EB festgestellt, welche die zulässigen Grenzwerte überschritten. 

Aufgrund der Ergebnisse zwischen 2015 und 2018 bei den mikrobiologischen Anforderungen an auf den Markt 
gebrachtes Fleisch und Fleischderivaten wurden in Metzgereien und anderen Betrieben des Fleischsektors drei 
Kampagnen durchgeführt. Getestet wurden in erster Linie gekochte Fleischerzeugnisse, Fleischzubereitungen und 
Hackfleisch. Bei den gekochten Erzeugnissen sollte die Beherrschung der Herstellungsparameter kontrolliert werden, 
namentlich die Gar- und Aufwärmtechniken, aber auch die Kühlung und die Verpackung. Zudem sollte geprüft 
werden, ob diese Produkte bei der Inverkehrbringung unter korrekten Hygienebedingungen verarbeitet, tranchiert, 
wiederverpackt und aufbewahrt wurden. Die Ergebnisse (40 % bzw. 41 % Nichtkonformitäten) zeigen, dass in 
gewissen Betrieben die gute Verfahrenspraxis entsprechend der Richtwerte, die in der offiziellen Leitlinie der 
Branche festgelegt sind, nicht beherrscht wird. Die Probenahmen waren auf risikobehaftete Wurstwaren gerichtet, 



 

46 

zum Beispiel Cipollata oder Kalbsbratwürste, bei denen die Beanstandungsrate bis zu zwei Drittel betrug. Grund für 
die Mängel waren hauptsächlich die AMK und EB. 

Bei dem in Käsereien hergestellten und verkauften Rahm (Vollrahm und Doppelrahm) lässt sich gegenüber den 
Vorjahren eine Verschlechterung feststellen. Der Anteil nicht konformer Proben belief sich auf 57 % gegenüber 33 % 
2018, 39 % 2017 und 55 % 2016. Die Überschreitungen betreffen im Allgemeinen Indikatorkeime wie die AMK.  

Die Kontrolle der Konformität von Ziger, der bei den Herstellern oder Wiederverkäufern entnommen wurde, ergab 
ebenfalls eine ziemlich hohe Beanstandungsquote (39 %). Diese Produkte sind heikel, da sie aufgrund von mehreren 
Verarbeitungsschritten nach der Verarbeitung bei hoher Temperatur rekontaminierungsgefährdet sind. 

2019 wurde in einer interkantonalen lebensmittelmikrobiologischen Kampagne die Einhaltung der guten Praktiken 
bei der Herstellung und Lagerung von Produkten mit Gelee (Fleisch- und Wurstwaren, aber auch Patisserieprodukte) 
überprüft. Die Herstellung, Verarbeitung und Zusammensetzung des Gelees sind aus mikrobiologischer Sicht 
ziemlich anspruchsvoll. Für den Kanton Freiburg wurde eine Beanstandungsrate von 29 % festgestellt (AMK und 
EB). 

Im Allgemeinen zeigen die Beanstandungsquoten bei auf den Markt gebrachten Produkten, dass eine erneute 
Kontaminierung nach der Herstellung ein häufiges Problem darstellt und die guten Hygienepraktiken nicht immer 
beherrscht werden. Die nicht konformen Proben betreffen meistens AMK und EB. 

Das Labor beteiligte sich ausserdem an einer interkantonalen Westschweizer Kampagne, in der die Verunreinigung 
des Wassers von Duschanlagen durch Legionellen untersucht wurde. Diese Kampagne folgte auf das Inkrafttreten der 
Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich 
zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV), in der die Höchstwerte für die Legionellen in Wasser festgelegt 
sind, das für den Kontakt mit dem menschlichen Körper bestimmt ist. In diesem Rahmen wurden 
111 Duschwasserproben in verschiedenen Pflegeheimen entnommen, die vom Kanton Freiburg für diese Kampagne 
ausgewählt wurden. Nur zwei Proben überschritten die zugelassenen Höchstwerte. 

6.2.2.2 Veterinärbiologie 

2019 untersuchte der Sektor insgesamt 38 703 Proben (34 364 im Vorjahr), an denen er 48 201 Analysen 
durchführte. Die Hauptgründe für diesen Anstieg sind die Kontrollanalysen wie jene der Infektiösen bovinen 
Rhinotracheitis (IBR), der Leukose der Rinder, der BVD-Antikörper und der Blauzungenkrankheit (BT), für die die 
Proben direkt in den Schlachthöfen des Kantons entnommen wurden. Diese Analysen sind Teil des RiBeS-
Programms des Bundes (Projekt Rindviehbeprobung am Schlachthof), bei dem sämtliche Proben auf freiburgischem 
Boden im Jahr 2019 durch unser Laboratorium analysiert wurden.  

Insgesamt wurden 21 437 serologische Analysen durchgeführt, die meisten im Rahmen von Stichproben, 
sanitarischen Kontrollen vor Veranstaltungen (Schauen), Kontrollen nach Importen und vor Exporten. Zudem hat das 
Laboratorium 1472 Proben (Blut und Nachgeburten) analysiert, um die Ursache von Aborten zu bestimmen. 23 455 
Analysen wurden durch Gen-Amplifikation in Echtzeit durchgeführt, davon 23 089 für den Nachweis des BVD-Virus 
im Rahmen der Bestätigung oder Überwachung der Krankheit. 

Um seine wissenschaftlichen Kompetenzen zu erhalten und weiter auszubauen, hat der Sektor an 
11 Ringanalyseprogrammen teilgenommen, welche sämtliche akkreditierte Analysen abdeckten. Die Resultate waren 
durchgehend zufriedenstellend. 

Neben der Routinearbeit hat das Laboratorium das Verfahren zum Austausch von Ergebnissen und zur digitalen 
Erfassung der Proben weiter verbessert, um seine Effizienz zu steigern und den Papierverbrauch zu reduzieren. Das 
Laboratorium war aktiv am Projekt zur Einführung einer Applikation für Verordnungsprozesse (DGWeb) beteiligt, 
mit der Analysemandate elektronisch erfasst, zahlreiche Informationen zur Probenahme vor Ort an das Labor und die 
Analysebefunde an die praktizierenden Tierärzte übermittelt werden können. Dieses schweizweit neuartige Projekt 
fügt sich in das Programm Verwaltung 4.0 ein, ein Teil des Regierungsprogramms in den Bereichen Digitalisierung 
und Informationssysteme. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143396/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143396/index.html
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Seit vielen Jahren ist der Sektor aktiv in der Ausbildung engagiert und bildet jeweils drei Lernende, vom 1. bis zum 
3. Lehrjahr, aus. 2019 hat die Lernende des letzten Lehrjahrs die Schlussprüfung erfolgreich bestanden und durfte den 
Preis für das beste Resultat des Kantons entgegennehmen. 

Im Rahmen des Netzes der Westschweizer veterinärmedizinischen Labors hat sich das Laboratorium an der 
gemeinsamen Validierung eines neuen Serologie-Kits für die Suche nach BVD-Antikörpern beteiligt. Die 
regelmässigen Kontakte und der Erfahrungsaustausch innerhalb des Netzes ermöglichen es, die wissenschaftlichen 
Kompetenzen zu erhalten und weiter auszubauen.  

In der untenstehenden Tabelle sind die routinemässig durchgeführten Analysetätigkeiten des veterinärbiologischen 
Laboratoriums im Jahr 2019 zusammengefasst:  

Diagnostische Untersuchungen von Krankheiten mit Meldepflicht Anzahl 
Untersuchungen 

Anzahl positiver 
Untersuchungen 

Anamnese Untersuchtes 
Gewebe 

2019 2018 2019 2018 

IBR / IPV (Wiederkäuer) Blut  5344 2248 0 0 
Brucellose (Rinder, Kameliden)  Blut  550 610 0 0 
 Nachgeburten  477 515 6 0 
Brucella melitensis (Schafe, Ziegen) Blut  296 693 0 0 
Coxiellose (Rinder, Schafe, Ziegen) Blut 186 185 33 35 
 Nachgeburten  477 515 7 8 
Chlamydiose Blut 23 36 3 3 
Enzootische Leukose (Rinder) Blut  3274 116 1 0 
Leptospirose (alle Tiere) Blut  16 4 3 0 
Kryptosporidiose (Kälber)  Kot  8 8 2 5 
Salmonellose (alle Tiere) Verschiedenes 398 380 61 81 
Serologische Untersuchungen auf Salmonella Enteritidis 
(Geflügel) 

Eier und Blut 366 388 4 5 

Caprine Arthritis-Encephalitis (Ziegen) Blut  7 300 0 9 (MVV)* 
Aujeszkysche Krankheit (Schweine) Blut  1726 766 3 0 
PRRS**, Antikörper (Schweine) Blut  1726 766 8 0 
EP (Enzootische Pneumonie der Schweine)  Lungen  13 57 2 1 
APP (Actinopleuropneumonie bei Schweinen) Lungen  32 55 8 24 
BSE (Rinder) Obex  0 0 0 0 
Blauzungenkrankheit BT, Virus RT-PCR (Rinder und 
Ziegen) 

Blut 536 111 7 3 

Blauzungenkrankheit BT, Antikörper-ELISA (Rinder) Blut 0 1 0 1 
BVD Antikörper (Rinder) Blut 7827 4230 483 598 
BVD Virus RT-PCR (Rinder) Blut / Ohrgewebe 23 089 23 922 230 526 
Paratuberkulose, Antikörper-ELISA (Rinder) Blut 48 13 13 7 
Paratuberkulose, Antigen PCR (Rinder) Kot 57 28 12 8 
Trichinen (Schweine, Pferde) Muskulatur 334 356 0 0 
Pseudotuberkulose (Ziegen) Eiter 0 1 0 1 
Rauschbrand (Rinder) Muskel 0 0 0 0 
Tuberkulose: - PCR Organe 0 6 0 0 

- Ziehl-Nielson-Färbung (säurefeste 
Stäbchen), Mikroskopie 

Verschiedenes 4 8 0 0 

 * MVV: Maedi-Visna-Virus ** PRRS: Porcines reproduktives und respiratorisches Syndrom 
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Weitere Untersuchungen 2019 2018 

Mastitismilchanalysen (Kuh, Ziege) 946 886 
Antibiogramme der isolierten Mastitismilch-Keime oder bakteriologische 
Untersuchungen 

34 137 

Mikrobiologische Fleischuntersuchungen (MFU) von Rindern, Schweinen 
und Pferden in Schlachthöfen 

172 
 

208 
(davon 11 positiv auf 
Hemmstoffe) 

Verschiedene bakteriologische Untersuchungen (Urin, Kot, Eiter, Organe, 
Oberflächen usw.) 

109 42 

parasitologische Analysen im Kot 126 48 

6.2.2.3 Chemielabor 

2019 wurden im Sektor Chemie des LSVW insgesamt 3172 Wasserproben (3118 im Jahr 2018) und 686 Proben von 
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (795 im Jahr 2018) untersucht. Diese Analysen erfolgten im Rahmen von 
sieben kantonalen und sechs interkantonalen Kampagnen in der Westschweiz sowie zwei amtsübergreifenden 
Kampagnen (in Zusammenarbeit mit dem AfU und Agroscope) und drei nationalen Kampagnen. 

Wie bereits im Vorjahr war es ein wichtiges Ziel, die Zusammenarbeit mit dem AfU fortzuführen und zu 
intensivieren und so Synergien, namentlich bei der Verwendung von Messinstrumenten, zu nutzen. Dieses Projekt 
startete 2017 mit dem Kauf von Geräten durch das LSVW, die beiden Ämtern zur Verfügung gestellt wurden. 2018 
wurde es fortgesetzt mit der Implementierung einer Methode zur Untersuchung von Schwermetallen durch ICP-MS4, 
die beim AfU angewendet wurde. Eines der wichtigsten Ziele für das Jahr 2019, das auch erreicht wurde, war der 
gemeinsame Erwerb eines neuen Massenspektrometers LC-MS/MS, seine Inbetriebnahme sowie die Schulung des 
Personals zu dieser neuen Ausrüstung. Dieses Gerät wird in Zukunft von beiden Ämtern für die Analyse von 
Rückständen im Wasser verwendet werden. Im Herbst wurde die strategische Bedeutung dieses Erwerbs aufgezeigt. 
Der Nachweis von Metaboliten von Chlorothalonil – Rückständen eines Pflanzenschutzmittels – im Wasser sorgte für 
Schlagzeilen. Mit dem neuen Gerät können die Netze ausfindig gemacht werden, in denen es allenfalls solche 
Abbauprodukte haben könnte, und für die eine sichere Versorgung umgesetzt werden muss. 

Ein weiteres wichtiges Ziel bestand darin, Methoden zur Analyse von PPD (Färbemittel) in Kosmetikprodukten zu 
entwickeln und die Methode THC/CBD auch auf Haschisch auszudehnen. Dies im Hinblick auf eine Anwendung für 
Betäubungsmittelanalysen mit weiteren Partnerämtern. 

Der Sektor Chemie bildete einen Lernenden aus und organisierte eine Laborführung für die Hochschule für Technik 
und Architektur Freiburg. Dieser Einsatz für die Zukunft des Kantons wurde dank dem Engagement aller 
Mitarbeitenden des Sektors geleistet. 

Der Sektor Chemie setzt sich dafür ein, in den verschiedenen Bereichen, in denen das LSVW zuständiges 
Vollzugsorgan ist, einen breiten Kenntnisstand sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf rechtlicher Ebene 
beizubehalten. So hat der Sektor an zahlreichen Erfahrungsaustauschsitzungen und Fachexpertengruppen (ERFA) 
teilgenommen, u. a. den Gruppen über die Tierarzneimittelrückstände, Kosmetika oder auch Schwermetalle in 
Gebrauchsgegenständen und Lebensmitteln.  

Das Chemielabor hat zudem sein Fachwissen in der Analyse von Amitraz und seiner Metaboliten in Wachs und 
Honig erweitert. Die Laboratorien des LSVW analysieren – in Zusammenarbeit mit Agroscope in Liebefeld – Wachs- 
und Honigproben eines Forschungsprojekts zur Kinetik von Amitraz in den Bienenstöcken. Die ersten Ergebnisse 
dieser Zusammenarbeit lassen den Schluss zu, dass Spuren von Metaboliten im Wachs gefunden werden können, 
wenn dieses in der Schweiz verbotene Medikament in den Bienenstöcken verwendet wird. Damit kann man sich auch 
eine genauere Idee der feststellbaren Konzentrationen nach einer verbotenen Verwendung machen. Mit den 
Ergebnissen dieser Studie sollte, sofern das Molekül und/oder seine Metaboliten gefunden werden, bestimmt werden 
können, ob Amitraz verwendet wurde oder ob es sich um eine Kreuzkontamination handelt.  

— 
4 Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry oder Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie 
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Dieses Projekt ermöglicht es damit, die Konzentration in Honig auf dem Schweizer Markt besser zu interpretieren, 
und bestätigt den Pioniercharakter und die Leaderrolle unseres Labors für diesen Parameter.  

Kantonale Kampagnen  
(Analysen durch das LSVW Freiburg) 

Anzahl Probenahmen Nicht vorschriftsgemässe 
Proben 

Chrom (VI) in Gebrauchsgegenständen aus Leder 9 1 (11 %) 
Trihalomethane und Chlorate in offenen Schwimmbädern 6 5 (83 %) 
Nanomaterialien (SiO2, TiO2, Talk) in Lebensmitteln 5 Monitoring 
Qualität von frischen Kastanien 13 2 (15 %) 
Schwermetalle in Schmuck 17 15 (88 %) 

 
Interkantonale Kampagnen 
(Analysen durch das LSVW Freiburg) 

Anzahl Probenahmen Nicht vorschriftsgemässe 
Proben 

Amitraz in Honig (Lebensmittelbereich, Verkauf) 17 0  
Amitraz in Honig (Bereich Primärproduktion) 44 2 (5 %) 
Amitraz in Wachs (Bereich Primärproduktion) 62 13 positiv (21 %) 
Mykotoxine (A, B-Trichothecene und Zearalenon) in 
Maisprodukten 

76 0 

Mykotoxine (Aflatoxin & Ochratoxin) in Trockenfrüchten 27 0  
Trihalogenmethane, Harnstoff, Chlorat und Trübung in 
gedeckten Schwimmbädern 

43 10 (23 %) 

THC und CBD in Hanf, THC-armem Hanf und Liquids für 
E-Zigaretten 

62 6 (10 %) 

Blei und Cadmium in FCM 
(Lebensmittelkontaktmaterialien) 

29 0 

 
Zusammenarbeit im Rahmen von 
Forschungs- und amtsübergreifenden Projekten 

Anzahl Probenahmen Ziel des Projekts 

Amitraz (Agroscope) 44 (Wachs) 

 

Die Kinetik von Amitraz und 
seiner Metaboliten bei der 
Anwendung des Produkts in 
Bienenstöcken erforschen 

Glyphosat in Oberflächengewässern 192 Ämterübergreifende 
Zusammenarbeit (Amt für 
Umwelt) 

Das neue Tandem-Massenspektrometer (LC-MS/MS), das 2019 gemeinsam mit dem AfU erworben wurde. 
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Interkantonale Kampagnen (Analysen durch andere 
Westschweizer Kantone oder durch das Adolphe-Merkle-
Institut) 

Anzahl Probenahmen 
(LSVW Freiburg) 

Nicht vorschriftsgemässe Proben  
(LSVW Freiburg) 

THC und CBD in Lebensmitteln 10 5 (50 %) 
Entzündlichkeit und mechanische Festigkeit von Spielzeug 20 0 
Pestizide in Bio-Früchten und -Gemüse 20 1 (5 %) 
Tierarten in Take-away-Gerichten 14 2 (14 %) 
Allergene in Kosmetika mit der Bezeichnung «Bio», 
«natürlich» oder «hausgemacht» 

16 8 (50 %) 

PCB, Dioxine und Furane in Eiern 20 noch nicht abgeschlossen 
Anorganisches Arsen und GVO in Reis und Reiserzeugnissen 25 0 
Tierarten: Wild 3 0 
Wein – Jahrgang 2018 (Alkoholgehalt und verschiedene 
Parameter) 

5 0 

 

Nationale Kampagnen (Analysen von anderen Kantonen) Anzahl Probenahmen 
(LSVW Freiburg) 

Nicht vorschriftsgemässe 
Proben (LSVW Freiburg) 

Arabica-Kaffee – Authentizität und Kontaminanten 
(europaweite Kampagne OPSON VIII) 

1 0 

BLV – NFUP 2019 Programm Honig 7 0 
Pflanzenschutzmittelrückstände (Kampagne des Verbands der 
Kantonschemiker der Schweiz) 

11 1 (Metaboliten von 
Chlorothalonil) 

6.2.3 Inspektorat für Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände 

2019 hat das Inspektorat für Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (ILG) ab April die Tätigkeiten zur Kontrolle 
des Trinkwassers sowie des Dusch- und Badewassers übernommen, für das bis anhin das Trink- und 
Badewasserinspektorat (TBWI) zuständig war. Zwei Mitarbeiter des ehemaligen TBWI haben sich dem ILG 
angeschlossen, während die übrigen Mitarbeiter des TBWI zum AfU wechselten. Dieses hat am 1. April 2019 die 
Aufgaben der Trinkwasserplanung und Geomatik übernommen, die zuvor in den Zuständigkeitsbereich des LSVW 
fielen. Von nun an kümmert sich also das AfU um die Pläne der Trinkwasserinfrastrukturen (PTWI), die 
Gemeindereglemente über das Trinkwasser sowie das System AquaFri (kantonaler Kataster der 
Trinkwasserverteilnetze). Diese Neuorganisation hatte bedeutende Auswirkungen auf die Tätigkeiten des ILG, 
hauptsächlich im Bereich Wasser (namentlich bei der Zahl der Inspektionen der Trinkwasserverteiler). 

6.2.3.1 Lebensmittel 

Das ILG hat 2019 in den rund 3940 dem LSVW bekannten Lebensmittelbetrieben des Kantons insgesamt 
2110 Inspektionen durchgeführt (gegenüber 1977 im Jahr 2018), zumeist ohne Vorankündigung. Der Anteil an 
Ergebnissen, die nicht den Vorschriften entsprachen (69 %), ist mit jenem von 2018 vergleichbar (68 %). Diese auf 
der Grundlage einer Risikoanalyse durchgeführten Inspektionen fanden mehrheitlich in Restaurationsbetrieben statt 
(59 % der 2019 durchgeführten Inspektionen), gefolgt von Geschäften (23 %), gewerblichen Betrieben (Käsereien, 
Metzgereien, Bäckereien usw., 17 %) und der Industrie (1 %). 

2019 musste in 211 Fällen die Entsorgung von Lebensmitteln angeordnet werden (z. B. verdorbene Ware, die bei 
einer unangepassten Temperatur aufbewahrt wurde, oder bei der das Verfalldatum abgelaufen ist, oder verdorbenes 
Frittieröl; 15 % mehr als 2018). Der Gebrauch von Verfahren, Räumlichkeiten, Geräten oder Fahrzeugen musste 
2019 in 29 Fällen verboten werden (gegenüber 20 Fällen 2018). 

Die Anzahl der Inspektionen, deren Ergebnisse nicht den Vorschriften entsprachen oder kritische Fälle ergaben 
(Entsorgung von Produkten und Verbot von Verfahren oder Räumlichkeiten), ist somit stabil bzw. leicht angestiegen. 
Auch wenn man nicht aus den Augen verlieren darf, dass es sich hier um die Anzahl Kontrollen handelt, die nicht 
konforme Ergebnisse ergaben (und nicht um Lebensmittelbetriebe, die nicht den Vorschriften entsprechen – ein 
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Betrieb kann pro Jahr mehrmals kontrolliert werden), so zeigt dies doch, dass die Kontrollen der Einhaltung der 
lebensmittelrechtlichen Anforderungen aufrechterhalten werden müssen. Nebst den Dossiers der «unbelehrbaren» 
Betreiber stellt man in der Tat fest, dass sich zahlreiche Personen an Tätigkeiten in Zusammenhang mit 
Lebensmitteln wagen, ohne über ausreichende Kenntnisse oder Ausbildungen zu verfügen. In den letzten Jahren 
musste man auch feststellen, dass gewisse dieser neuen Unternehmen aus ethischen Bestrebungen «nicht 
konventionelle» Lebensmittel auf den Markt bringen, die nicht immer den Anforderungen des Lebensmittelrechts 
entsprechen (z. B. im Bereich der Abgabe von Produkten, die nicht verkauft werden konnten, um die Verschwendung 
von Lebensmitteln zu vermeiden, oder bei Rohkosternährung). 

Im Rahmen der amtlichen Kontrolle ist das ILG damit beauftragt, amtliche Proben für die Laboratorien des LSVW, 
der Kontrollorgane anderer Kantone (im Rahmen der Interkantonalen Vereinbarung zwischen den Westschweizer 
Kantonen) oder des Bundes (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, BLV) zu entnehmen. 2019 
hat das ILG in 500 im Kanton Freiburg aktiven Betrieben 1178 Proben von Lebensmitteln und 
Gebrauchsgegenständen entnommen. 

Neben diesen Tätigkeiten ist das ILG zuständig für die Kontrolle der im Bereich der pflanzlichen Primärproduktion 
tätigen Betriebe, die Beurteilung, ob Baugesuche für Betriebe im Lebensmittelsektor die Anforderungen erfüllen, und 
erteilt Kurse im Rahmen des von GastroFribourg organisierten Wirtekurses. Zudem überprüft das ILG im Auftrag der 
Interkantonalen Zertifizierungsstelle (IZS), ob die Anforderungen der Pflichtenhefte von Gruyère AOP und Vacherin 
fribourgeois AOP eingehalten werden. 

6.2.3.2 Trinkwasser 

Die untenstehende Tabelle enthält die Analysen, die im Rahmen der Trinkwasserverteilung vorgenommen wurden. 
Diese Analysen umfassen die amtlichen Entnahmen durch das TBWI – ab April 2019 durch das ILG – und die 
Proben, welche die Wasserverteiler im Rahmen ihrer Selbstkontrolle entnommen haben. Die Wasserverteiler des 
Kantons Freiburg müssen diese Analysen basierend auf dem kantonalen Recht beim LSVW vornehmen lassen. 

 Gewässer  Proben  Nicht 
vorschriftsgemässe 
Proben  

den Anforderungen des 
Lebensmittelrechts nicht unterstellte 
Gewässer 

Oberflächengewässer (vor 
Aufbereitung)  

83 - 

Fassungen (vor Aufbereitung) 462 - 
Übrige  158 - 

den Anforderungen des 
Lebensmittelrechts unterstellte 
Gewässer 

Quellen (nicht aufbereitet)  212 16 (7.5 %)  
nach Aufbereitung  294 15 (5 %) 
Verteilt  2038 112 (5.5 %) 

Total   3247 143 (4.5 %) 

2019 hat das LSVW 7 Trinkwasserverteiler inspiziert (33 im Jahr 2018); 3 Inspektionen wurden durchgeführt, um 
den Zustand von Trinkwasserversorgungen zu überprüfen, die sich in der Nähe von Wasserläufen befinden, die 
verschmutzt worden waren. 

Im Bereich der Verschmutzungen hat das LSVW im Berichtsjahr 12 Fälle behandelt (2018 waren es 5). 3 der Fälle 
betrafen Verschmutzungen von Wasserläufen (mit Pflanzenschutzmitteln und Kohlenwasserstoffen), die eine 
laufende Kontrolle von nahegelegenen Quellen nach sich zogen. Die Kontrollen ergaben letztendlich, dass die 
Quellen nicht verschmutzt waren. 

Bei insgesamt 8 Fällen handelte es sich um mikrobiologische Verschmutzungen der Trinkwassernetze, die dank 
Selbstkontrollanalysen beim LSVW zutage traten. In solchen Fällen wird die Bevölkerung darauf hingewiesen, dass 
das Wasser vorübergehend abgekocht werden muss, und das Wasser der betroffenen Netze wird mit Chlor 
desinfiziert. In der Hälfte dieser Fälle von mikrobiologischen Verschmutzungen musste ein System zur ständigen 
Chlorierung eingerichtet werden, bis die Netze wieder den Vorschriften entsprachen oder die definitiven Systeme zur 
Wasserbehandlung installiert waren (UV-Desinfektion). Einer der Fälle betraf über 2500 Personen. Dieser Fall kann 
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als Grossereignis bezeichnet werden und erforderte die Einrichtung einer Notwasserversorgung während mehr als 
zwei Monaten. Dazu kam es aufgrund von menschlichem Fehlverhalten; eine strafrechtliche Untersuchung läuft.  

Im Rahmen einer auf nationaler Ebene organisierten Analysekampagne hat das LSVW 11 Trinkwasserproben 
entnommen, um sie auf Pflanzenschutzmittelrückstände zu untersuchen. Diese Analysen brachten bei einem 
freiburgischen Wasserverteiler einen besorgniserregenden Gehalt an Metaboliten des Fungizids Chlorothalonil 
zutage. Dieser ergriff schnell Massnahmen, mit denen das verteilte Wasser wieder mit den Vorschriften in Einklang 
gebracht werden konnte. Das LSVW wird genauere und umfassendere Analysen dieser Substanz in Freiburger 
Gewässern vornehmen. 

6.2.3.3 Wasser in Bädern und Duschanlagen 

2019 hat das LSVW 42 Wasserproben in öffentlichen Bädern entnommen. Insgesamt 10 (24 %) Proben entsprachen 
den Anforderungen nicht. In 8 Fällen war der Chloratgehalt (Salze, die beim Abbau von Chlorprodukten entstehen, 
mit denen die Becken desinfiziert werden) zu hoch, bei 1 Probe überstieg der Trihalomethangehalt (Produkte aus der 
Reaktion von Chlor mit organischen Stoffen) den zugelassenen Höchstwert um das Doppelte. In den von diesen 
Mängeln betroffenen Badeanstalten wurden entsprechende Massnahmen angeordnet. 

2019 hat das LSVW im Rahmen der Selbstkontrolle der Betreiber den Gehalt an Legionellen von 294 Proben aus 
öffentlichen Duschanlagen bestimmt. 9 dieser Proben (3 %) wiesen eine zu hohe Konzentration dieses 
Krankheitserregers auf. 

6.2.3.4 Öffentliche Strandbäder 

Auf der Grundlage der Empfehlungen des Bundes [Bundesamt für Umwelt (BAFU) und Bundesamt für Gesundheit] 
wird im Kanton das Wasser von 12 Strandbädern, die als öffentlich definiert sind, jährlich einer mikrobiologischen 
Kontrolle unterzogen. Das LSVW ist zuständig für die Entgegennahme und die Analyse der entsprechenden Proben. 
Die Ergebnisse, die dem BAFU und dem Kantonsarzt übermittelt werden, werden Anfang Sommer in Form einer 
Karte publiziert. 2019 wurden von den 24 entnommenen Proben 20 in die Qualitätsklasse A (ausgezeichnet) und vier 
in die Qualitätsklasse B (gut) eingestuft. 

6.2.4 Inspektorat für Fleischverarbeitung und Schlachthöfe 

Im September 2019 wurde das Inspektorat für Fleischverarbeitung und Schlachthöfe (IFS) im Rahmen eines 
nationalen Evaluierungsplans von den europäischen Instanzen kontrolliert. Dieses Audit betraf die Überwachung von 
Tierarzneimittelrückständen und Kontaminationen in lebenden Tieren und Produkten tierischer Herkunft. Das IFS ist 
stark engagiert im Nationalen Fremdstoffuntersuchungsprogramm (NFUP, s. Ziffer 6.2.4.3) und entnimmt zahlreiche 
Proben in den Schlachthöfen des Kantons. Die europäischen Behörden werden ihren definitiven Bericht 2020 
einreichen, doch die Ergebnisse des Audits für Freiburg waren gut und die festgestellten Mängel wurden bereits 
korrigiert und die vorgeschlagenen Verbesserungen umgesetzt. Die 2017 eingerichtete zentrale Anlaufstelle «Export» 
hat sich bewährt. Sie bietet den Unternehmen einen einfachen, raschen Zugang zu den Dienstleistungen, die sie für 
den Export von Lebensmitteln tierischer Herkunft benötigen. Dieses Jahr war zudem geprägt von regem Austausch 
mit bestimmten Unternehmen, wodurch das Personal, das an der Ausstellung von Exportzertifikaten beteiligt ist, die 
guten Praktiken austauschen und so die Verfahren optimieren konnte. 

6.2.4.1 Schlachthöfe 

Der Hauptauftrag der Sektion IFS ist die Wahrnehmung der Aufsicht und die amtliche Kontrolle in allen 
Schlachthöfen des Kantons. Diese Aufgaben beinhalten die systematische Aufsicht nach dem Drei-Säulen-
Prinzip: Tierwohl (Tierschutz), Tiergesundheit (Tierseuchen, Zoonosen, Verwendung von Antibiotika oder anderen 
Tierarzneimitteln) und Lebensmittelsicherheit (Fleischkontrolle im engeren Sinne, Kontrolle der Einhaltung der 
Hygienevorschriften in den Betrieben). Dazu muss jedes Tier, das in die Lebensmittelkette aufgenommen wird, 
mindestens zwei Kontrollen unterzogen werden (Schlachttier- und Fleischuntersuchung), und zwar von amtlichem 
und entsprechend dafür ausgebildetem Personal (amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten).  
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Um diesen Auftrag in den Schlachthöfen des Kantons wahrnehmen zu können, zählt das IFS rund 40 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf die vier Hauptschlachthöfe in Estavayer-le-Lac (Rinder), Courtepin 
(Schweine und Geflügel) und Vaulruz verteilt und bis zu sechs Tage die Woche von 3 bis 22 Uhr im Einsatz sind. 

2019 wurden folgende Zahlen zu den Schlachtungen erfasst: 

> Beim Schlachtvieh (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde), beim Zuchtwild und bei den Kaninchen wurden 
im Kanton Freiburg offiziell 455 061 Tiere geschlachtet. Das entspricht einem Rückgang von rund 4 % im 
Vergleich zum Vorjahr.  

> Beim Geflügel wurden insgesamt rund 31,1 Millionen Tiere geschlachtet. Diese Zahl ist um fast 5 % gestiegen 
und entspricht den neuen Fleischkonsumgewohnheiten in der Schweiz. Der Prozentsatz an konfisziertem 
Geflügel beläuft sich auf 1,9 % und ist daher mit der Zahl vom Vorjahr vergleichbar. 

Tabelle des offiziell geschlachteten Viehs nach Tierart: 

Rindvieh Schweine Schafe Ziegen Pferde 

89 723 (- 6,6 %) 361 964 (- 3,4 %) 2456 (- 13,9 %) 632 (+ 30.6 %) 27 (+/- 0 %) 

Tabelle der insgesamt geschlachteten übrigen Arten: 

Geflügel Zuchtwild Kaninchen Wildschweine Alpakas/Lamas 

31 095 562 (+ 5,0 %) 169 ( + 108.6 %) 82 (+ 34,1 %) 8 (+ 100 %) 0 (+/- 100 %) 

Die prozentuale Differenz zum Vorjahr ist in Klammern angegeben. 

2019 hatten im Kanton Freiburg 3 grosse Schlacht- und Zerlegebetriebe, 19 Schlachthöfe mit geringerer Kapazität 
(davon 6 Geflügel-Schlachthöfe), 2 Betriebe, die Lebensmittel tierischer Herkunft verarbeiten, und 
2 Wildverarbeitungsbetriebe eine Zulassung. Zur Überwachung wurden 18 Betriebe inspiziert, davon 12 ohne 
Vorankündigung.  

Um die Kundennähe durch regionale Produkte beizubehalten, bleibt das Schlachten in Schlachthöfen mit geringerer 
Kapazität eine Priorität im Kanton. 

6.2.4.2 Exportzertifikate für Lebensmittel tierischer Herkunft 

Für die Ausfuhr von Lebensmitteln tierischer Herkunft wie Fleisch, Käse oder andere Milchprodukte handelt die 
Schweiz mit den verschiedenen betroffenen Ländern Abkommen aus. 

2019 haben die freiburgischen Exportbetriebe in rund 50 Länder auf allen Kontinenten Lebensmittel tierischer 
Herkunft exportiert. Bei jeder Ausfuhr von Waren wird vom Amt ein Exportzertifikat ausgestellt und unterzeichnet. 
Für das Jahr 2019 wurden 607 Zertifikate vorbereitet, authentifiziert und unterzeichnet. Das entspricht einer 
Abnahme von rund 5,9 % im Vergleich zum Vorjahr.  

Nachdem 2018 die Verpflichtung eingeführt wurde, sämtliche Waren, die in die Eurasische Wirtschaftsunion 
(EAWU) exportiert werden, vorgängig vor Ort zu inspizieren, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LSVW 
im Jahr 2019 bei den drei wichtigsten betroffenen Exportbetrieben rund 120 Inspektionen vorgenommen. 

6.2.4.3 Untersuchungs- und Überwachungsprogramme 

Mit seinen drei grossen Schlachtbetrieben, die die drei Haupttierarten abdecken (Schweine, Geflügel und Rind), ist 
der Kanton Freiburg ein wichtiger Partner für die verschiedenen Untersuchungs- und Überwachungsprogramme des 
BLV. Dieses führt jedes Jahr ein umfangreiches Programm zur Untersuchung von Fremdstoffen anhand von 
Probenahmen und Analysen durch, das nationale Fremdstoffuntersuchungsprogramm (NFUP). Das nationale 
Programm ermöglicht eine Übersicht über das Vorkommen von Fremdstoffen (Tierarzneimittel, Zusatzstoffe oder 
auch Umweltkontaminanten) in Lebensmitteln tierischer Herkunft, die in der Schweiz produziert werden. Es erlaubt 
auch eine Überprüfung der Einhaltung der zugelassenen Höchstkonzentrationen von Fremdstoffen in Lebensmitteln. 
Dies ist auch eine Garantie gegenüber der Europäischen Union, um die Sicherheit von Lebensmitteln vom Schweizer 
Markt nachzuweisen. Im Rahmen dieses Programms wurden in den Schlachthöfen des Kantons unter amtlicher 
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Aufsicht 280 Proben von Tieren (Blut, Muskel, Milch, Urin usw.) entnommen und anschliessend analysiert, um 
festzustellen, ob sie Fremdstoffe enthalten. Das Ergebnis von 4 dieser Proben erwies sich als positiv und machte eine 
Kontrolle sowie Untersuchungen und Massnahmen erforderlich. 

Parallel zum Fremdstoffuntersuchungsprogramm führt das BLV verschiedene Tierseuchen-Überwachungsprogramme 
durch. Im Rahmen eines dieser Programme haben die amtlichen Tierärzte und Fachassistenten der Fleischkontrolle in 
den Schlachthöfen des Kantons etwas über 6500 RiBeS-Proben entnommen. Anhand dieser Proben konnten 
Tierseuchen wie BVD, IBR und BT auf nationaler Ebene überwacht werden (s. auch Ziffer 6.2.5.3). 

6.2.4.4 Wildbret 

Das LSVW war an den Informationsveranstaltungen am 26. September 2019 in Tentlingen und am 3. Juli 2019 in 
Rue anwesend. Dort erhielten die Jägerinnen und Jäger Informationen zur Afrikanischen Schweinepest, einer 
hochansteckenden Tierseuche, die sowohl das Haus- als auch das Wildschwein betrifft, jedoch nicht auf Menschen 
übertragbar ist. Es wurden insbesondere die Symptome der Krankheit und die verschiedenen Infektionsquellen des 
Virus erläutert. Diese Seuche breitet sich in Europa weiter aus und wütet bereits in einer Distanz von weniger als 
300 km von der Schweizer Grenze entfernt. Es besteht eine hohe Gefahr, dass das Virus in der Schweiz auftreten 
wird. Die Jäger und die Wildhüter-Fischereiaufseher sind verpflichtet, Ausbrüche von Tierseuchen bei Wildtieren in 
der Natur und verdächtige Beobachtungen unverzüglich einem Amtlichen Tierarzt zu melden.  

6.2.5 Tiergesundheit 

2019 wurde auf dem Gebiet des Kantons Freiburg keine hochansteckende Tierseuche entdeckt. Allerdings kommt die 
Afrikanische Schweinepest der Schweiz von Norden und Osten her gefährlich nahe. 

6.2.5.1 Bienenhaltung 

2019 wurde ein Fall von Sauerbrut (im Saanebezirk) und ein Fall von Faulbrut (ebenfalls im Saanebezirk) 
verzeichnet. 2 Völker mussten vernichtet werden. Am Ende der Bienensaison konnten alle Sperren aufgehoben 
werden. 

Im Frühling 2019 waren 832 Imker gemeldet (- 4 im Vergleich zu 2018). Die Zahl der Bienenvölker ist ebenfalls 
leicht gesunken und liegt bei 9383 (- 294 im Vergleich zum Vorjahr). 

Die Kontrollen von 7 Bienenimporten aus Frankreich haben keine Krankheiten aufgezeigt. 

2019 hat der Staat Freiburg 25 % der Kosten für die Produkte zur Varroa-Bekämpfung übernommen. Dieses Angebot 
wird 2020 weitergeführt. Sämtliche Imker werden per Post darüber informiert. 

2019 wurden insgesamt 171 dynamische Kontrollen auf der Grundlage von offiziellen Mandaten sowie 65 Kontrollen 
in der Primärproduktion durchgeführt. Indem die Kontrollen auf die Ansteckungsgefahr, die Krankheitsfälle im 
Vorjahr, den Import von Paketbienen, die interkantonale Koordination, die Schutzmassnahmen der kantonalen 
Belegstationen und die vom Bund festgelegte maximale Frequenz abgestimmt wurden, konnten sie effektiver 
gestaltet werden. 

Alle dynamischen Kontrollen (Verstellen, Krankheitsverdacht usw.) erfolgten auf der Grundlage von gezielten 
offiziellen Mandaten und deren Überwachung. Dieses Modell scheint von den meisten Imkern geschätzt zu werden. 

Die Kontrollen der Primärproduktion der Bienen wurden 2019 fortgeführt. Bei 60 Imkern und 2 Imkerfachgeschäften 
im Kanton Freiburg wurden Proben entnommen und auf Amitraz-Rückstände analysiert. Von den 62 Entnahmeorten 
wurden 2 Honigproben und 13 Wachsproben beanstandet.  

Material 
Proben Mit Rückständen Nicht konform 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Honig 44 44 2 (5 %) 0 2 (5 %) 0 
Wachs 62 54 13 (21 %) 15 (28 %) - - 

2020 wird die Umstrukturierung des Bienenkommissariats abgeschlossen sein, nachdem das LSVW 2019 die 
sanitarischen Kontrollen mit den Primärproduktionskontrollen zusammengelegt hat. Diese beiden Aspekte werden 
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nun innerhalb derselben Kontrolle, im Prinzip einmal alle acht Jahre, überprüft. Der kantonale Bieneninspektor 
übernimmt die Koordination der Kontrollen und leitet die entsprechenden Mandate an die regionalen 
Bieneninspektoren weiter. 

Dynamische Kontrollen infolge einer Tierseuche oder von besonderen Ereignissen sind jederzeit möglich, um die 
Bienengesundheit zu erhalten. 

6.2.5.2 Bewilligungen 

Insgesamt 71 Bewilligungen (130 im Jahr 2018) wurden rechtzeitig ausgestellt und im nationalen Informationssystem 
«ASAN»5 erfasst. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die BVD-Situation stabilisiert, wodurch die Anzahl der 
Bewilligungen für das Verstellen von Rindern zurückgegangen ist. Das unbewilligte Verstellen und die 
Nichteinhaltung von offiziellen Entscheiden von Sperren und Verstellverboten aufgrund der BVD wurden bei der 
Staatsanwaltschaft angezeigt.  

Art der Bewilligung Anzahl 

Internationaler Tiertransport 3 
BVD 11 
Umzug 0 
Ausstellungen und Versteigerungen 16 
Eigenbestandsbesamung 23 
Besamungstechniker 0 
Viehhandels patente 8 
Embryotransfer und -lagerung 1 
Tierische Nebenprodukte (TNP) 3 
Wanderherden 4 
Total 71 

6.2.5.3 Tierseuchenüberwachung 

Die Proben wurden 2019 gemäss dem nationalen Überwachungsprogramm Tierseuchen entnommen und analysiert. 

Bei den Rindern umfasste das Programm RiBeS (automatische Probenahmen am Schlachthof) neben den 
Probenahmen für die BVD auch die Proben für die Analysen der IBR und der Infektiösen pustulösen Vulvovaginitis, 
der Enzootische Leukose der Rinder und der BT. Diese Proben am Schlachthof wurden vor allem bei Mastvieh und 
Mutterkuhherden entnommen. Bei den Milchkuhherden wurden die gleichen Analysen mit Tankmilchproben 
vorgenommen. Bei den Rindern wurden zudem Proben entnommen, um die Blutbank des Bundes aufzufüllen. 

Bei den Schweinen wurden ebenfalls Proben in den Schlachthöfen entnommen, die auf die Aujeszkysche Krankheit 
und das porcine reproduktive und respiratorische Syndrom (PRRS) analysiert wurden. Sämtliche Analysen waren 
negativ. 

Bei den kleinen Wiederkäuern (Ziegen und Schafe) fanden Stichproben mit Probenahmen auf den Betrieben und 
Analysen auf Brucellose statt. Alle Ergebnisse waren negativ. 

6.2.5.4 Meldungen von Tierseuchen 

2019 wurden 79 Tierseuchenfälle offiziell gemeldet (107 im Jahr 2018). Die Zahl der BVD-Meldungen ist klar 
zurückgegangen: 22 im Jahr 2019, 33 im Jahr 2018 und 68 im Jahr 2017. Trotz dieses Erfolgs ist die BVD noch nicht 
ausgemerzt und ihre Bekämpfung bleibt von höchster Priorität. Aus diesem Grund wurden mehrere 
Informationsunterlagen und Mitteilungen an die betroffenen Züchter, an Alpverantwortliche und die breite 

— 

5 Die Anwendung ASAN ermöglicht den kantonalen Veterinärämtern eine auf nationaler Ebene standardisierte Erfassung und Verwaltung 
ihrer täglichen Geschäfte in den Bereichen Tiergesundheit, Tierschutz, Lebensmittelsicherheit, Veterinärberufe und Heilmittel. 
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Bevölkerung ausgearbeitet. Die Zahl der Betriebe, die BVD-Massnahmen unterstellt sind, nimmt während der 
Abkalbesaison jeweils zu. 

Tierseuchen Kategorie Art Anzahl Meldungen/Herde 

Lungenadenomatose zu überwachen Schafe 1 
Actinobacillose der Schweine (APP) zu bekämpfen Schweine 1 
Bluetongue zu bekämpfen Rindvieh 1 
BVD auszurotten Rindvieh 22 
Campylobacter zu überwachen Rindvieh 2 
  Katzen 1 
  Hunde 2 
Rauschbrand zu überwachen Rindvieh 1 
Chlamydiose zu überwachen Ziegen 1 
  Schafe 2 
Coxelliose zu überwachen Rindvieh 22 
  Ziegen 2 
Cryptosporidiose zu überwachen Rindvieh 2 
  Katzen 1 
Echinococcose zu überwachen Schakale 1 
Infektiöse Laryngotracheitis (ILT) zu bekämpfen Geflügel 2 
Leptospirose zu bekämpfen Schweine 1 
Faulbrut zu bekämpfen  Bienen 1 
Sauerbrut zu überwachen Bienen  1 
Neosporose zu überwachen Rindvieh  2 
Paratuberkulose zu bekämpfen Rindvieh 4 
Pseudotuberkulose zu überwachen Ziegen 1 
Salmonellose zu bekämpfen Rindvieh 1 
Toxoplasmose zu überwachen Katzen 1 
Tularämie zu überwachen Hasen 2 
Yersiniose zu überwachen Katzen 1 
Total   79 

Die Einsatzgruppe im Tierseuchenfall hat Schulungen besucht und 2 Übungen durchgeführt. 2019 stand die 
Afrikanische Schweinepest als aktuelles Thema im Mittelpunkt der beiden jährlichen Schulungen. Eine praktische 
Übung wurde im Mai 2019 durchgeführt. Rund um einen fiktiven Standort mit Hausschweinen wurde eine Sperrzone 
eingerichtet. Eine praktische Übung im Wald wurde ebenfalls durchgeführt, um im Falle einer Ausbreitung der 
Krankheit in unserem Land in den unterschiedlichen Regionen adäquat reagieren zu können. Diese Übungen wurden 
gestützt auf die neuen technischen Weisungen des BLV für Mindestmassnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen 
Schweinepest bei freilebenden Wildschweinen durchgeführt. Die Übungen in Gebieten im Wald und im unwegsamen 
Gelände förderten das Bewusstsein für die Anstrengungen, die notwendig sind, um diese technischen Weisungen 
umzusetzen. Die Suche nach toten Tieren und die Probenahme waren ebenfalls Gegenstand von Übungen. Im Mai 
und im Oktober, anlässlich der Theorie-Halbtage, wurden die verschiedenen Stellen (WNA, LwA, Kantonspolizei, 
Zivilschutz usw.) eingeladen, um Diskussionen anzuregen, die Zusammenarbeit vorzubereiten und die Funktionen 
jedes Partners zu definieren.  
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6.2.5.5 Importe und Exporte von lebenden Tieren 

Wie in den Vorjahren wurden zahlreiche Tiere importiert, von denen gewisse amtstierärztlich überwacht werden 
mussten. Insgesamt wurden 21 gebührenpflichtige Verfügungen über amtstierärztliche Überwachung erlassen (27 im 
Jahr 2018).  

Folgende Tiere, für die keine amtstierärztliche Kontrolle notwendig war, wurden importiert: 2 Katzen, 178 Hunde, 
178 Pferde sowie verschiedene Arten wie Schlangen, Nagetiere, Vögel und andere Säugetiere.  

Bei den Genetikprodukten wurden im Berichtsjahr 27 058 Dosen Rindersamen, 265 Dosen Pferdesperma und 
29 Rinderembryonen importiert.  

Das Amt stellt eine starke Zunahme an Haustierimporten fest. Insgesamt mussten 43 Hundeimporte (19 im Jahr 
2018) und 7 Katzenimporte aufgrund ihres illegalen oder fehlerhaften Aspekts abgeklärt werden. Zudem wurden 
14 Entscheide über eine Absonderung zu Hause getroffen, namentlich in Zusammenhang mit dem Risiko aufgrund 
des Tollwut-Virus. 

Insgesamt 13 Zertifikate wurden für die Sömmerung von Rindern in Frankreich erteilt.  

Das Amt hat unter anderem Ausfuhrbestätigungen oder -zertifikate für folgende Tiere ausgestellt: 208 Pferde, 
8 Rinder, 5 Katzen, 12 Hunde und 64 200 Legehennen.  

6.2.5.6 Milchinspektorat und Primärproduktion 

Es wurden verschiedene Kontrollen gemäss der Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf 
Landwirtschaftsbetrieben durchgeführt sowie Kontrollen der Eigenbestandsbesamung und AOP-Kontrollen von 
Gruyère, Vacherin fribourgeois und Emmentaler im Auftrag der IZS. Das Jahresziel 2019 wurde erreicht, nämlich 
insgesamt 802 im Informationssystem AControl erfasste amtliche Kontrollen. 

Zudem nimmt der Sektor für das BLV die Probenahmen für das Monitoring von Rückständen in der Milch im 
Rahmen des nationalen Rückstände-Überwachungsprogramms vor. 

Art der Kontrolle Anzahl 

Grundkontrolle (Betrieb und Tierhaltung) 632 
Grundkontrolle (Alpen) 55 
Unangekündigte dynamische Kontrollen, unter anderem zur Überprüfung und Zwischenkontrollen im Rahmen 
der mit der Eidgenössischen Zollverwaltung koordinierten Erhebung «Medikamentenimport aus Frankreich» 

115 

Eigenbestandsbesamung 86 
Gruyère AOP 229 
Vacherin fribourgeois AOP 217 
Emmentaler AOP 13 

Insgesamt wurden 27 Milchliefersperren angeordnet, gegenüber 22 im Jahr 2018.  

Anzahl Zellzahl 2019 Keimbelastung 2019 Hemmstoffe 2019 

Milchliefersperren 4 (3) 0 (3) 23 (16) 
Aufhebungen der Sperre 4 (1) 0 (2) 23 (16) 

6.2.5.7 Umfrage der Vetsuisse-Fakultät und Projekt ReLait 

In Zusammenarbeit mit der Vetsuisse-Fakultät hat das Inspektorat für Milch und Primärproduktion an der Umfrage 
zu den Themen Bestandesmedizin, Beratung und Antibiotikaeinsatz mitgewirkt. Die freiburgischen Tierärzte, die mit 
Nutztieren arbeiten, waren aktiv daran beteiligt. Die Studie wird im Januar 2020 in der Zeitschrift Schweizer Archiv 
für Tierheilkunde (SAT) publiziert. Diese fruchtbare Zusammenarbeit erfolgt parallel zum Projekt ReLait, das zum 
Ziel hat, den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren. Die Rückmeldungen der Landwirte zu diesem Thema sind erfreulich. 
Sie verweisen insbesondere die Ersparnisse in Zusammenhang mit den Medikamentenkosten, die sich in Anwendung 
der vorgeschlagenen Strategien ergeben. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Zusammenarbeit der praktizierenden 
Tierärzte mit den Tierhaltern.  
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6.2.5.8 Illegaler Import französischer Tierarzneimittel und Administrativuntersuchung in Koordination mit 
der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV)  

Die Betriebe, bei denen 2018 im Rahmen der Untersuchung zum illegalen Import von Tierarzneimitteln 
unangemeldete amtliche Kontrollen durchgeführt worden waren, wurden 2019 erneut kontrolliert. Diese Kontrollen 
ergaben nach wie vor diverse Mängel, brachten aber erfreulicherweise keine Rückfälle dieses brisante Thema 
betreffend zutage. 

Im Übrigen wird die Instruktion sämtlicher Dossiers von Swissmedic und der Staatsanwaltschaft gemeinsam 
vorgenommen.  

6.2.6 Tierschutz 

In enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei konnte das LSVW verschiedene Kontrollen von Tiertransportern 
durchführen. Aufgrund dieser Kontrollen hat das LSVW 5 Verwarnungen ausgesprochen und 3 Strafanzeigen bei der 
Staatsanwaltschaft eingereicht. 

Der Sektor Tierschutz – Tierhaltung (TST) hat 2019 192 Anzeigen erfasst. Der Sektor hat 217 Kontrollen 
durchgeführt, zu denen 7 Aufträge hinzukommen, die spezialisierten externen Experten übertragen wurden. Weitere 
40 Kontrollen wurden der FIPO6 anvertraut. Letztere betreffen vor allem Nutztierhalter, die keine Landwirte sind, 
oder pensionierte Landwirte. Dazu kommt der jährliche Auftrag für die Kontrolle des ökologischen 
Leistungsnachweises (ÖLN), der der FIPO übertragen wird. 

Seit Anfang Jahr werden alle Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben systematisch per Tablet erfasst und 
anschliessend mit GELAN auf das Informationssystem AControl übertragen. 2019 behandelte der Sektor 
278 Dossiers von Tierhaltungen, die einen Verstoss gegen die Gesetzgebung darstellen konnten. 185 Dossiers 
konnten abgeschlossen werden. Insgesamt betraf die grosse Mehrheit der Dossiers Nutztiere (74 %), bei denen die 
Ressourcen hauptsächlich für Rinder (33 %) und Pferde (19 %) eingesetzt wurden. Bei den eingegangenen Anzeigen 
betrafen 6 % Schweine und 23 % Kleinwiederkäuer.  

Was das Mandat der FIPO anbelangt, so wurden 702 Betriebe kontrolliert, wobei in 122 Fällen Mängel festgestellt 
wurden (17 %). Die Anzahl Mängel sind mit den Zahlen des LSVW vergleichbar. Bei der grossen Mehrheit der 
festgestellten Mängel handelt es sich um kleinere Mängel, die nicht immer ein Einschreiten des LSVW erforderlich 
machen.  
Das Bau- und Raumplanungsamt (BRPA) hat dem LSVW 190 Anfragen für Stellungnahmen zu Baugesuchen 
überwiesen (159 stammten vom BRPA, 31 von den Gemeindeverwaltungen). 

Bei den Heimtieren sind Katzen (46 %) und Ziervögel (24 %) am häufigsten von Mängeln betroffen. Die Dossiers in 
Zusammenhang mit der Haltung von Katzen haben stark zugenommen. Die Meldungen sind von 14 im Jahr 2013 auf 
25 im Jahr 2019 angestiegen. 

Die Einsätze des Amts gaben Anlass zu 7 Tierhalteverboten, die für die ganze Schweiz gelten. 

Derzeit verwaltet der Kanton Freiburg auch 107 Bewilligungen für die Haltung von Wildtieren. 2019 wurden 13 neue 
Bewilligungsgesuche und 29 Gesuche um Erneuerung der Haltebewilligung eingereicht. 

Der Sektor hat 21 Bewilligungen für Ausstellungen verschiedener Tierarten und Veranstaltungen mit Tieren erteilt.  

Ausserdem wurden 271 aufgefundene Tiere in die Datenbank für vermisste Tiere (www.stmz.ch) eingetragen.  

6.2.6.1 Tierversuche 

2019 gab es auf dem Freiburger Kantonsgebiet 192 gültige Bewilligungen für Tierversuche (188 im Jahr 2018). Die 
maximale Gültigkeitsdauer einer Tierversuchsbewilligung beträgt drei Jahre. 

— 
6 Freiburgische Vereinigung der umwelt- und tiergerecht produzierenden Landwirte 

http://www.stmz.ch/
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2019 erteilte das LSVW 62 Bewilligungen. 29 davon betrafen Gesuche des Schweregrads 0 (Versuche, die den 
Tieren weder Schmerzen noch Leiden oder Schäden zufügen, die sie weder in Angst versetzen, noch ihr 
Allgemeinbefinden beeinträchtigen oder ihre Würde missachten) und 33 Gesuche des Schweregrads 1 bis 3. In 
34 Fällen handelte es sich nicht um neue Gesuche, sondern um Ergänzungen zu laufenden Bewilligungen.  

2019 musste ein Gesuch abgelehnt werden. 19 Gesuche mussten zur vollständigen Überarbeitung an die 
Gesuchsteller zurückgesandt werden.  

Das LSVW hat zudem 17 positive Stellungnahmen für interkantonale Gesuche an Veterinärbehörden anderer 
Kantone abgegeben. 

Der Kanton Freiburg zählt 3 Forschungszentren, in denen Versuchstiere gehalten werden, davon ist eines in 
5 separate Einheiten (Institute) aufgeteilt. Alle Zentren und Einheiten, an denen Versuchstiere gehalten werden, 
wurden im Jahr 2019 kontrolliert. Bei diesen Kontrollen konnte bei einem Teil der laufenden Experimente auch 
überprüft werden, ob diese gut und nach den in der Bewilligung festgelegten Bedingungen durchgeführt werden. 

6.2.6.2 Aufsichtskommission für Tierversuche 

Die Aufsichtskommission für Tierversuche ist 5-mal zusammengetreten und hat alle neuen Gesuche sowie Gesuche 
um Änderung bereits gültiger Bewilligungen für belastende Tierversuche behandelt. Das Amt führte das Sekretariat 
der Kommission.  

Zudem inspizierte die Kommission verschiedene Versuchstierhaltungen. Bei den verschiedenen Kontrollen hat die 
Kommission auch überprüft, ob die Versuche tatsächlich so durchgeführt werden, wie von den Forschern 
angekündigt, und ob die vom LSVW festgelegten Bedingungen eingehalten werden. 

6.2.6.3 Tierschutz: Hunde 

Was die Einsätze von Hunden an Schulen zwecks Hundebissprävention (PAMFRI) betrifft, so wurde das Ziel, 
mindestens 60 Harmos-3-Klassen zu besuchen, mit über 70 Einsätzen bei Weitem erfüllt. 

Was die ordentlichen Aufgaben des Sektors betrifft, so wurden 268 Beurteilungen von Listenhunden, gefährlichen 
und/oder bewilligungspflichtigen Hunden von insgesamt 268 Haltern vorgenommen. Die Haltung von Hunden, die auf 
der Rassenliste stehen, ist leicht angestiegen (von 250 Bewilligungen im Jahr 2018 auf 280 im Jahr 2019). Dies lässt 
sich zum Teil durch das Verbot von Hunden des Typs American Bully ab dem 1. Oktober 2019 erklären und des 
folglich geltenden Übergangsverfahrens, gemäss dem für Hunde dieses Typs, die bereits im Kanton gehalten werden, 
bis am 31. Dezember 2019 ein Bewilligungsantrag gestellt werden muss. 

Gefährlichkeit 2019 2018 

Hundebisse am Menschen 107 119 
Kinder von 0 bis 13 Jahren 22 24 
Jugendliche von 13 bis 17 Jahren 2 7 
Erwachsene 83 88 
Hundebisse an Tieren 62 62 
Aggressives Verhalten 23 27 
Total 192 208 

Die Anzahl Hundebisse ist im Vergleich zu 2018 leicht zurückgegangen, was erfreulich ist. 

Im Übrigen sind 2019 beim LSVW 78 (gegenüber 55 im Jahr 2018) Meldungen betreffend potenziell schlechten 
Haltungsbedingungen von Hunden und mangelndem Tierwohl eingegangen, davon zwei schlimme Fälle (3 im Jahr 
2018). 

> 60 (36) Meldungen stammten von Privatpersonen, davon waren 4 (10) anonym; 
> 3 (5) Meldungen stammten vom TSV; 
> 15 (14) Meldungen stammten von anderen Dienststellen des Staates, namentlich der Polizei. 

In jedem Fall wurde ein Verwaltungsverfahren eröffnet, um die Begründetheit der Meldungen zu überprüfen.  
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Zu den Dossiers kann Folgendes festgehalten werden: 

> 57 Dossiers konnten ad acta gelegt werden, bei 26 der Dossiers konnten die Halter Beweise liefern; 
> 4 Hunde wurden abgetreten; 
> 0 Hunde wurden eingeschläfert; 
> 2 Hunde wurde ausserhalb des Kantons gebracht; 
> 9 Verwarnungen ohne Kostenfolge; 
> 4 Verwarnungen mit Kostenfolge; 
> 4 Beschlagnahmen; 
> 5 Verfügungen; 
> 3 Verfügungen über Hundehaltungsverbote; 
> 23 Inspektionen von Tierheimen und Zwingern sind durchgeführt worden; 
> 23 Dossiers sind noch in Bearbeitung. 

 

7 Oberamtmännerkonferenz 
— 
Präsident: Willy Schorderet, Oberamtmann des Glanebezirks 
Vizepräsident: Patrice Borcard, Oberamtmann des Greyerzbezirk 
Mitglieder: François Genoud, Oberamtmann des Vivisbachbezirks, Nicolas Kilchoer, Oberamtmann des 
Broyebezirks, Daniel Lehmann, Oberamtmann des Seebezirks, Manfred Raemy, Oberamtmann des Sensebezirks, 
Carl-Alex Ridoré, Oberamtmann des Saanebezirks.  

7.1 Tätigkeit der Oberamtmännerkonferenz 
7.1.1 Zukunft der Oberämter und Reform der Aufgaben der Oberamtmänner 

Im Rahmen der Arbeiten zur Revision des Gesetzes über die Oberamtmänner hat die Oberamtmännerkonferenz ihre 
Überlegungen und Analysen nach der Präsentation der Zukunftsvision der Oberämter im Frühjahr 2018 
weitergeführt. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf den Herausforderungen des Amts der Oberamtmänner und 
auf den Kernfragen der administrativen, politischen und gerichtlichen Tätigkeit des Oberamtmanns.  

Seit die Projektorganisation 2018 aufgestellt wurde, hat sich diese mit den drei erwähnten Achsen, d. h. der 
dezentralisierten Verwaltungsbehörde, der Justizbehörde und der politischen Behörde befasst.  

Ende 2018 kam ein zusätzliches Modul bezüglich der Rechtsprechungsaufgaben der Oberämter zur Analyse der 
Gerichtsbehörden hinzu, eine Projektorganisation unter der Schirmherrschaft der SJD. In diesem Rahmen fanden in 
mehreren Oberämtern und mit der Oberamtmännerkonferenz Gespräche mit der AG Ecoplan statt, die von der 
erwähnten Projektorganisation beauftragt wurde. Ecoplan reichte ihren Bericht im Herbst 2019 ein und gab 
Empfehlungen zu den Gerichtsbehörden im Allgemeinen und zu den Rechtsprechungsaufgaben der Oberämter im 
Besonderen ab. Sie hat die Erklärungen und Argumente der Oberamtmänner jedoch nur wenig berücksichtigt. 

7.1.2 Übertragung von HR-Aufgaben 

Im Rahmen der im Dezember 2017 vom Grossen Rat verabschiedeten Änderung des Gesetzes über die 
Oberamtmänner wurde ausdrücklich vorgesehen, dass die Direktion, der die Oberämter zugewiesen sind, dem 
Oberamtmann Kompetenzen der Personalbewirtschaftung übertragen kann. Im ersten Halbjahr 2018 hat die ILFD 
daher eine Delegation bestimmter Kompetenzen im Bereich der Personalbewirtschaftung zugunsten der 
Oberamtmänner ausgearbeitet, die der Staatsrat am 18. Juni 2018 genehmigte. 
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Im Rahmen der Reorganisation mehrerer Oberämter hat sich die Oberamtmännerkonferenz 2019 mit der Klärung 
ihrer Personalausstattung und der Personalausstattung der einzelnen Oberämter befasst. Ziel ist es, 2020 mit der 
Harmonisierung der Funktionen innerhalb der Oberämter zu beginnen. 

7.1.3 Organisationsreglement  

2019 hat die Oberamtmännerkonferenz auch ihr Organisationsreglement nach Art. 10a Absatz 1 des Gesetzes über 
die Oberamtmänner ausgearbeitet. Sie verabschiedetet das Reglement an ihrer Sitzung vom 7. Oktober 2019 und 
überwies es anschliessend dem Staatsrat zur Genehmigung.  

7.1.4 Treffen 

Im Verlauf des Jahres 2019 hat sich die Oberamtmännerkonferenz mit mehreren Partnern getroffen, darunter mit dem 
Freiburger Gemeindeverband (FGV), der Kantonalen Gebäudeversicherung (KGV), der Kantonspolizei, mehreren 
Direktionen des Staates sowie der Staatskanzlei, um verschiedene aktuelle Themen zu erörtern.  

7.1.5 Vernehmlassungen 

Wie jedes Jahr hat die Oberamtmännerkonferenz auch 2019 zu verschiedenen Vernehmlassungen Stellung 
genommen.  

So hat sich die Oberamtmännerkonferenz unter anderem zu mehreren Änderungen von kantonalen Gesetzen und 
Reglementen, insbesondere zur Änderung des Gesetzes über die Brandbekämpfung und die Rettungsdienste und zur 
Änderung des Gesetzes über die öffentlichen Gaststätten, geäussert. 

7.2 Tätigkeiten von kantonaler Bedeutung in den Bezirken 
7.2.1 Bereiche der EKSD 

Schulkosten. Mit der Botschaft vom 15. Januar 2019 hat der Staatsrat dem Grossen Rat den Gesetzesentwurf zur 
Änderung des Gesetzes über die obligatorische Schule und des Gesetzes über die Sonderpädagogik unterbreitet. 
Aufgrund des Urteils des Bundesgerichts vom 7. Dezember 2017 schlug der Staatsrat zwei Varianten vor. Eine der 
Varianten, die beim Vernehmlassungsverfahren von der Mehrheit der Instanzen befürwortet wurde und der sich auch 
der Staatsrat anschloss, besteht in der Übernahme der Kosten für das Schulmaterial durch den Staat, die Gemeinden 
ihrerseits sollten sämtliche schulischen Aktivitäten finanzieren.  

7.2.2 Bereiche der SJD 

Öffentliche Gaststätten und Veranstaltungen. Die Oberamtmänner setzen sich sie in verschiedenen 
Arbeitsgruppen weiterhin im Bereich der öffentlichen Gaststätten und der Veranstaltungen in ihren Bezirken ein, 
namentlich für die Förderung des «Smart event»-Labels und/oder ähnlichen Aktionen usw. Wie weiter oben erwähnt, 
musste die Oberamtmännerkonferenz auch zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes über die öffentlichen 
Gaststätten Stellung nehmen. In diesem Bereich wurde auch eine besondere Problematik in Zusammenhang mit der 
Organisation von Lottos hervorgehoben, die im Rahmen der gegenwärtigen Revision der Lotteriegesetzgebung 
geprüft werden sollte.  

Personenschutz. Die Oberamtmänner haben in ihren Bezirken die Überlegungen zum Personenschutz fortgesetzt, 
namentlich durch ihre Beteiligung an den Projektorganisationen «Feuerwehr 2020+» und am Projekt des neuen 
Gesetzes über den Bevölkerungsschutz sowie an der Organisation des Konzepts «Unfälle und grosse Schadenfälle» 
im Bereich der Ambulanzen. Die Oberamtmännerkonferenz hat ausserdem Stellung genommen zur Vernehmlassung 
zum Gesetzesentwurf über die Brandbekämpfung und die Rettungsdienste. In verschiedenen Bezirken gab es 
Fusionen von Feuerwehrkorps.  

Strafbefehle. Schliesslich sei noch erwähnt, dass die Oberämter in ihren Kompetenzbereichen eine beträchtliche 
Anzahl an Strafbefehlen erteilt haben (vgl. Statistiktabelle weiter unten).  

7.2.3 Bereiche der ILFD 

Politische Rechte. Das Personal der Oberämter wurde 2019 bei den verschiedenen kommunalen, kantonalen und 
eidgenössischen Wahlen für die Koordination und den Vollzug von gesetzlichen Aufgaben wiederholt in Anspruch 
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genommen. Fragen in Zusammenhang mit den Ergänzungswahlen in den Gemeinden infolge der immer häufigeren 
Rücktritte von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten haben die Oberämter nach wie vor stark beschäftigt. 

Die Oberämter waren von dem Informatikproblem an den eidgenössischen Wahlen vom 10. November 2019 direkt 
betroffen. Nach diesem Zwischenfall arbeitete die Oberamtmännerkonferenz mit der Staatskanzlei zusammen, um 
gemeinsam Verbesserungsmassnahmen festzulegen und umzusetzen.  

Aufsicht über die Gemeinden. Bei der Aufsicht über die Gemeinden sahen sich die Oberamtmänner 2019 
veranlasst, besondere Massnahmen gegenüber mehreren Gemeindeexekutiven zu ergreifen bzw. 
Administrativuntersuchungen zu eröffnen.  

Gemeindezusammenschlüsse. Die Oberämter waren 2019 mit mehreren Gemeindezusammenschlüssen, einige von 
bedeutendem Umfang, beschäftigt. 

Vereidigungen. Wie jedes Jahr haben die Oberamtmänner infolge der aus diversen Gründen immer häufigeren 
Rücktritte aus den Gemeindebehörden zahlreiche Gemeinde- und Generalräte vereidigt.  

7.2.4 Bereiche der VWD 

Neue Regionalpolitik. Die Oberamtmänner wirken bei den Koordinationstätigkeiten von Innoreg FR (Verband der 
Freiburger Regionen zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik) mit. 

Tourismus. In Zusammenhang mit der regionalen Entwicklung sind die Oberamtmänner auch dazu angehalten, den 
Tourismus in ihrer Region zu fördern und mit den verschiedenen Beteiligten zusammenzuarbeiten. 

7.2.5 Bereiche der GSD 

Senior +. Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über die sozialmedizinischen Leistungen und seines 
Ausführungsreglements haben sich die Oberamtmänner weiterhin an der Umsetzung des kantonalen Konzepts Senior 
+ und der Bildung von sozialmedizinischen Netzen in den Bezirken beteiligt.  

Die Oberamtmännerkonferenz hebt den immer grösseren Bedarf an spitalexterner Krankenpflege hervor und 
bedauert, dass die Gesuche zum Erhalt von weiterem Personal in Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Bedürfnisse nur wenig berücksichtigt werden. Der Bedarf ist insbesondere deshalb gestiegen, weil die Dauer der 
Hospitalisierung immer kürzer wird. 

Die Oberamtmännerkonferenz hat eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit den Finanzierungskosten der 
Pflegeheime auseinandersetzt. 

7.2.6 Bereiche der FIND 

Hundesteuer. Infolge des Urteils des Kantonsgerichts vom 10. Oktober 2018 fanden Besprechungen zwischen der 
FIND, der ILFD und der Oberamtmännerkonferenz statt und es wurde eine Projektorganisation eingesetzt, um 
verschiedene Modalitäten für den Umgang mit der Hundesteuer festzulegen und zu analysieren, die die 
Schlussfolgerungen des KG berücksichtigen.  

Es wurden mehrere Varianten auf ihre Vor- und Nachteile überprüft. Nachdem sich die ILFD und das ITA dazu 
verpflichtet haben, das aktuelle Programm zu verbessern und Mutationen zu vereinfachen, konnte sich die 
Oberamtmännerkonferenz dem Vorschlag anschliessen, die 2019 eingeführte Lösung beizubehalten. Kurzfristig 
verzichtet der Staat darauf, die Karte zur Identifizierung zusammen mit der Rechnung zu verschicken. 

7.2.7 Bereiche der RUBD 

Kantonaler Richtplan. Sowohl die Oberamtmänner als auch die Konferenz haben intensiv am kantonalen Richtplan 
mitgewirkt (KantRP). Im Vorfeld mussten die Auswirkungen des Plans (Entwicklungsleitbild) abgeschätzt, 
Pilotbezirke für bestimmte besondere Aspekte (Arbeitszonen) bestimmt und an diversen Arbeitsgruppen 
teilgenommen werden. Im Anschluss daran werden die notwendigen Schritte für die Umsetzung der Grundsätze des 
KantRP in den Bezirken ausgearbeitet, namentlich in Bezug auf die Notwendigkeit für die Regionen, einen 
regionalen Richtplan und ein regionales System für die Arbeitszonenbewirtschaftung zu erarbeiten. 
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In diesem Bereich hat das Urteil des Kantonsgerichts vom 3. September 2019 im Rahmen einer Beschwerde gegen 
die Genehmigung eines OP durch die RUBD heftige Reaktionen und viele Fragen aufseiten der Gemeinden und 
Bezirke ausgelöst. Dieses Urteil stellt die Arbeit von zahlreichen Gemeinden im Bereich der Orts- und 
Regionalplanung a priori infrage.  

Baubewilligungen. Zwar sind die Herausforderungen bei den Baubewilligungen nun weniger quantitativer als 
qualitativer Art, die Oberämter waren jedoch ziemlich stark mit dem neuen Programm FRIAC beschäftigt. Dieses hat 
zum Ziel, das Verfahren zur Behandlung von Baubewilligungen zu digitalisieren. Die Anwendung wurde am 3. Juni 
2019 im ganzen Kanton eingeführt. Sie hat noch einige Kinderkrankheiten, funktioniert daneben aber gut.  

In diesem besonderen Bereich befasste sich die Oberamtmännerkonferenz mit dem aktuellen Thema der 5G-
Antennen. Dazu hat die RUBD bestätigt, dass alle Gesuche für die Installation oder Anpassung von 
Mobilfunkantennen nach dem ordentlichen Verfahren bewilligungspflichtig sind. Die Fragen in Zusammenhang mit 
den Auswirkungen, insbesondere den gesundheitlichen, dieser neuen Technologie, waren umso lauter, als der vom 
Bund angeforderte Bericht, der für Sommer 2019 erwartet worden war, erst Ende Jahr publiziert wurde und auf den 
ersten Blick nur wenige Antworten liefert.  

Die Sitzungen zwischen den Vertretern des Bau- und Raumplanungsamts (BRPA) und der Oberämter wurden 
fortgesetzt, mit dem Ziel, die Behandlung der Baugesuche zu vereinheitlichen.  

7.3 Statistik  
 Saane Sense Greyerz See Glane Broye Vivisbach 

Strafklagen und Strafanzeigen 6460 (7242) 1803 (2168) 2738 (2766) 4192 (4028) 490 (416) 893 (992) 752 (624) 
Vermittlungsversuche: 218 (268) 22 (44) 71 (95) 35 (37) 35 (34) 42 (65) 25 (36) 
davon erfolgreich 136 (182) 5 (17) 52 (56) 9 (13) 13 (18) 13 (33) 9 (23) 
davon gescheitert 82 (86) 15 (26) 

und 2 
pendent 

19 (39) 14 (23) 
und 12 
pendent 

14 (12) 17 (32) 7 (7) 

der StA überwiesen / sistiert    5 (1) 8 (4) 12 9 (6) 
Strafbefehle 6222 (6929) 1781 (2124) 2667 (2671) 4152 (3982) 455 (382) 851 (927) 727 (584) 
davon definitiv 6202 (6899) 1770 (2114) 2642 (2656) 4140 (3962) 455 (382) 837 (911) 711 (572) 
davon mit Einsprache angefochten 20 (30) 11 (10) 25 (15) 12 (20) 6 (2) 14 (16) 16 (12) 
Verwaltungsbeschwerden  51 (60) 9 (15) 26 (18) 24 (17) 27 (8) 26 (40) 11 (20) 
Baubewilligungen 430 (456) 229 (312) 411 (492) 215 (257) 153 (203) 300 (344) 149 (150) 
ausgestellt 415 (436) 227 (306) 389 (474) 211 (252) 151 (196) 283 (342) 148 (142) 
verweigert 7 (3) 0 (2) 6 (9) 1 (2) 2 (5) 8 (0) 1 (5) 
Annullierungen von Gesuchen  8 (17) 2 (4) 16 (9) 3 (3) 0 (2) 9 (2) 0 (3) 
Jagdpatente 943 (696) 369 (378) 627 (640) 132 (145) 280 (299) 183 (192) 213 (273) 
Fischereipatente 3101 (2317) 1154 (1284) 1536 (1965) 3350 (3044) 320 (323) 838 (895) 131 (159) 
Hundehaltungsbewilligung und -
steuer 

4968 (5042) 2771 (2728) 3510 (3471) 2336 (2398) 2228 
(2119) 

2834 
(2706) 

1630 (1702) 

Einsargungen 30 (39) 1 (0) 9 (12) 0 (3) 1 (0) 0 (3) 3 (2) 
Verschiedene Bewilligungen 3288 (3542) 769 (976) 1873 (1962) 1140 (1226) 854 (925) 942 

(1021) 
455 (479) 

Freiheitsentzug 66 (59) 5 (1) 45 (61) 0 (1) 15 (15) 3 (7) 8 (6) 
Bewilligungen zur Installation 
eines Videoüberwachungssystems 

1 (6) 0 (0) 0 (3 davon 2 
pendent)  

0 (0) 1 (1) 1 (0) 2 (0) 

erteilt 1 (5) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (0) 2 (0) 
verweigert 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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8 Grangeneuve, das landwirtschaftliche Institut des 
Kantons Freiburg 

— 
Direktor: Pascal Toffel 

8.1 Tätigkeit und besondere Ereignisse 
2019 konnte sich Grangeneuve, das landwirtschaftliche Institut des Kantons Freiburg, in mehreren Bereichen einen 
Namen machen. Es hat namentlich das Projekt ReLait in Zusammenarbeit mit der VetSuisse-Fakultät der Universität 
Bern fortgeführt. Dieses Projekt will zur Antibiotikareduktion bei der Betreuung der Truppen auf Freiburger 
Milchbetrieben beitragen.  

Der Spatenstich des neuen Schulbauernhofs Mitte August war eine Geste mit starkem Symbolgehalt, um die 
Entwicklung des Campus Grangeneuve und den Willen des Staatsrats hervorzuheben, Freiburg als Leader im 
Schweizer Nahrungsmittelsektor zu positionieren. Grangeneuve arbeitet an der Planung weiterer Bauvorhaben wie 
der Lebensmitteltechnologiehalle, der landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle sowie der Umnutzung der Grange Neuve 
mit einem Projekt für eine neue Schulkäserei. Im Übrigen läuft eine Studie über Räumlichkeiten, in denen die 
Produktion von Käsekulturen für die ganze Schweiz untergebracht werden könnte. 

Seitens der Käseproduktion wurde der Schulkäserei von Grangeneuve von der Sortenorganisation Gruyère eine 
Goldmedaille verliehen, da sie über fünf Jahre Käse produziert hatte, der jeweils höchste Taxierungen erhielt. 

8.2 Berufsbildungen 
Die Berufsbildungszentren von Grangeneuve arbeiteten ordnungsgemäss im Dienste der 1032 Schülerinnen und 
Schüler (1025 im Schuljahr 2018-2019). 

Ausbildung Anzahl Schüler/ Kandidaten 

 2019 2018 
Landwirtschaftliche Lehre (EFZ und EBA) 237 258 
Forstwartlehre (EFZ und EBA) 56 55 
Gärtnerlehre (EFZ und EBA) 141 143 
Vorbereitungskurs für den eidg. Fachausweis für Landschaftsgärtner 44 49 
Überbetrieblicher Kurs Detailhandelsfachfrau/-mann – Garden 38 26 
Vorbereitungskurs für den eidg. landwirtschaftlichen Fachausweis 113 83 
Vorbereitungskurs für das eidg. Diplom 20 22 
Höhere Fachschule für Agrohandel und Agrotechnik 27 53 
Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft, modulare Ausbildung 25 32 
Vorbereitungskurs für den eidg. Fachausweis und das eidg. Diplom Bäuerin 23 22 
Hauswirtschaftslehre (EFZ und EBA) 44 50 
Lehre Milchtechnologie (EFZ und EBA) 116 116 
Lehre Lebensmitteltechnologie (EFZ und EBA) 33 38 
Höhere Fachschule für Lebensmitteltechnologie 7 13 

Ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung in Grangeneuve absolvieren, kommen aus dem 
Kanton Freiburg (613 Schüler, oder 59,4 %). 23 % der Schülerinnen und Schüler sind deutschsprachig. 
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8.3 Beratungen und Expertengutachten 
Im Folgenden sind die wichtigen Ereignisse des Jahres 2019 für das landwirtschaftliche Beratungszentrum kurz 
erläutert: 

8.3.1 Betreuung von Landwirtschaftsbetrieben in Schwierigkeiten 

Die Anlaufstelle für Landwirtschaftsbetriebe in Schwierigkeiten hat die Unterstützung, die sie Betrieben anbietet, mit 
einem Netz von Brückenpersonen für die Früherkennung schwieriger Situationen auf Betrieben ausgebaut. Bei diesen 
Personen handelt es sich namentlich um Tierärzte, Kontrolleure, landwirtschaftliche Berater oder Buchhalter. 
Nachdem ein Fall erkannt wurde, kann die Anlaufstelle auf ein Netz von Mentorinnen und Mentoren zählen, die dem 
Betrieb in Schwierigkeiten eine individuelle Betreuung bieten, beispielsweise durch Zuhören, Hilfe bei der 
Organisation, technische Beratung von einem Berufskollegen oder Aufgabenplanung. 

Seit September 2019 hat die Anlaufstelle für Landwirtschaftsbetriebe in Schwierigkeiten eine E-Mail-Adresse 
(aed@fr.ch) und eine direkte Telefonnummer, wo sie einfach und vertraulich kontaktiert werden kann. 

8.3.2 Netzwerk freiburgischer Milchviehbetriebe, ReLait 

Grangeneuve koordiniert das Projekt zur Antibiotikareduktion auf den Milchviehbetrieben (ReLait), das sich in die 
Strategie Antibiotikaresistenzen StAR des Bundes einfügt. Das Projekt ist am Alltag der 160 teilnehmenden 
Produzenten orientiert und umfasst Präventionsstrategien für eine gute Gesundheit der Tiere und Milchanalysen bei 
einer Infektion des Euters. 2019 wurde gemeinsam mit der Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften (HAFL) in Zollikofen der sozioökonomische Aspekt untersucht. Dabei geht es darum, 
das Zusammenspiel zwischen der Herdengesundheit einerseits und der Arbeit, der Motivation und den Finanzerträgen 
des Züchters andererseits besser zu verstehen. 

8.4 Betriebe 
Die Betriebe von Grangeneuve und Sorens dienen als pädagogisches Instrument im Rahmen der Betreuung der 
Grund- und höheren Bildung sowie der Weiterbildung. Über 700 Tage überbetriebliche Kurse wurden den 
Schülerinnen und Schülern im ersten und zweiten Lehrjahr erteilt. Über 100 Lernende absolvierten die praktischen 
Lehrabschlussprüfungen auf den Betrieben. 

8.4.1 Schulbauernhof Grangeneuve 

Zur Herde von Grangeneuve gehören Tiere von hervorragender Qualität, wie die Kühe Calibra, Gambia und Jalta, 
die an den Holstein Awards 2019 ausgezeichnet wurden. Sie haben ein Diplom erhalten oder werden es nach Ende 
ihrer Laktation erhalten. Die drei Kühe kommen zusammen auf eine Milchleistung von 322 737 kg. Dieses Resultat 
ist das Ergebnis hochwertiger Arbeit und einer sorgfältigen Überwachung der Viehbestände. 

Für die Saatzucht Düdingen hat der Schulbauernhof Saatgetreide, Weizen, Gerste, Triticale und Roggen produziert. 
Die Resultate für das Jahr 2019 fielen mittelmässig aus. Durch den Niederschlagsmangel konnten die 
Stickstoffeinträge schlecht verwertet werden, was das Wachstum der Pflanzen beeinträchtigte. 

Suisseporcs, der Schweizerische Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband in Sempach, führt jeden Monat 
Prüfungen von Jungsauen durch. Die Jungsau 1890 GP1 von Grangeneuve erreichte einen globalen Zuchtwert von 
147 (von 150). Mit dieser Note wurde sie zur schweizweit zweitbestklassierten Jungsau vom Oktober 2019. 

8.4.2 Schulbauernhof Sorens 

Die Ergebnisse der Bio-Ackerbaukulturen werden als gut bis sehr gut beurteilt. Die Erträge liegen durchschnittlich 
bei 55 kg/a für Getreide und 42 kg/a für Eiweisserbsen. 

Bei der Milchproduktion betrug die gelieferte Milchmenge in den ersten zehn Monaten 447 000 kg. Der 
Milchfettgehalt lag bei durchschnittlich 4,15 % und der Proteingehalt bei 3,21 %. 

mailto:aed@fr.ch
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8.4.3 Schulgärten 

Aufgrund der Kälte und des Schnees Anfang Mai und der grossen Hitze und Trockenheit im Sommer waren die 
Produktionsbedingungen 2019 schwierig. Die Erträge für Lagergemüse (Kohl, Karotten und Sellerie) sind daher 
gesunken. Bei der Obstanlage hat der Frost im Mai die ganze Ernte vernichtet. 

«Le Magasin» von Grangeneuve wird immer häufiger besucht. Die Kundschaft wird immer jünger und zeigt ein 
grosses Interesse für die Produkte aus Grangeneuve, Sorens und Bellechasse. Es beteiligte sich an der Kilbi von 
Ecuvillens und nahm am Salon Suisse des Goûts et Terroirs in Bulle teil, wo die Weiterbildungskurse in der 
Hauswirtschaft und die von den Betrieben des landwirtschaftlichen Instituts hergestellten Spezialitäten präsentiert 
wurden. 

Grangeneuve veröffentlicht jedes Jahr einen detaillierten Jahresbericht, der auf folgender Website heruntergeladen 
werden kann: www.grangeneuve.ch. 

 

9 Nutztierversicherungsanstalt (Sanima) 
— 
Verwalter: Michel Roulin 

Sanima ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist administrativ der ILFD 
zugewiesen. Sanima ist beauftragt: 

> die Nutztiere entsprechend dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 
13. Februar 2003 über die Nutztierversicherung zu versichern; 

> die Aufgaben wahrzunehmen, die ihr durch das Ausführungsgesetz vom 22. Mai 1997 zur Bundesgesetzgebung 
über die Entsorgung tierischer Abfälle übertragen werden. 

Gemäss dem Gesetz vom 13. Februar 2003 über die Nutztierversicherung (NTVG) sind die Tätigkeit und die 
Jahresrechnung Gegenstand eines separaten Berichts der Verwaltungskommission der Sanima. Dieser steht auf der 
Website der Sanima zur Verfügung: http://www.fr.ch/sanima. 

 

10 Personalbestand 
— 
 

Behörden – Direktionen 
 

Rechnung 
2019 

  Rechnung 
2018 

    Abweichungen 
 

  Finanzstellen   VZÄ   VZÄ     VZÄ   

 
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft 451,12   450,04     1,08   

 
Zentralverwaltung  

  
270,12   262,99     7,13   

 
3400 / ICAS Generalsekretariat 

 
10,75   10,97     -0,22 

 

 
3405 / ETCI Amt für institutionelle Angelegenheiten, 

Einbürgerungen und Zivilstandswesen 
30,29   30,06     0,23 

 

 
3410 / PREF Oberämter 

  
43,80   42,02     1,78 

 

http://www.grangeneuve.ch/
http://www.fr.ch/sanima
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Behörden – Direktionen 

 
Rechnung 

2019 
  Rechnung 

2018 
    Abweichungen 

 

 
3415 / DECO Amt für Gemeinden 

 
7,90   6,86     1,04 

 

 
3425 / AGRI Amt für Landwirtschaft 

 
25,96   25,57     0,39 

 

 
3430 / OVET Amt für Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen 
87,59   86,15     1,44 

 

 
3445 / SFOR Amt für Wald und Natur 62,66   60,36     2,30 

 

 
3460 / VILA Rebberge Lavaux 

 
1,17   1,00     0,17 

 

 
Besondere Sektoren, sonstige Anstalten 

 
181,00   187,05     -6,05   

 
3440 / IAGR Landwirtschaftliches Institut des Kantons 

Freiburg 
168,31   171,87     -3,56 

 

 
3445 / SFOR Amt für Wald und Natur 12,69   15,18     -2,49 
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